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1  Entwicklungsabsichten und ortliche Gegebenheiten

Die Stadt Mainz beabsichtigt die Entwicklung eines Stadtquartiers auf einem ca. 10 ha grofRen Areal in dem
Ortsbezirk Oberstadt. Das Plangebiet ist von bestehenden Wohnnutzungen, Kleingarten und dem Areal des
Marienhaus Klinikums umgeben. Fiir das Gesamtareal wurde ein stadtebauliches Konzept erarbeitet, das die
Entwicklung eines Sondergebiets, eines Mischgebiets, eines allgemeinen Wohngebiets sowie einer Gemein-
bedarfsflache vorsieht. Innerhalb des Sondergebiets sollen insbesondere Entwicklungsmdglichkeiten fiir die
Firma Biontech geschaffen werden, die bereits entlang der StralRe ,,An der Goldgrube” ansassig ist. Es sollen
auch Dienstleister und Einzelhandelsnutzungen im Westen des Plangebiets planungsrechtlich zuldssig sein.
In dem geplanten Mischgebiet soll ein Nutzungsmix aus Wohnen, Dienstleistern und kleineren gewerblichen
Nutzungen entstehen. In dem allgemeinen Wohngebiet ist die Entwicklung von Geschosswohnungsbau vor-
gesehen. Im Sitiden des Plangebiets soll in der Gemeinbedarfsflache eine Kindertagesstatte errichtet werden.

Zur Umsetzung der beschriebenen Entwicklungsabsichten wird der Bebauungsplan ,Neues Stadtquartier
ehemalige GFZ-Kaserne (O 53)“ aufgestellt.

Westlich des Plangebiets verlduft die Freiligrathstralle, Giber welche das Plangebiet erschlossen werden soll.
Im Siiden grenzt die Geschwister-Scholl-StralRe und im Norden die Straf3e ,,An der Goldgrube” an das Plange-
biet. Im ndheren Umfeld des Plangebiets befinden sich zudem die Bundesstralle 40 ,,Pariser Stralle” sowie
die StraRenbahnlinien 50, 52 und 53 der Mainzer Verkehrsgesellschaft.

Zur ErschlieBung des Plangebiets werden bauliche MalRnahmen an der Freiligrathstralle erforderlich. Neben
der Errichtung eines zusatzlichen Fahrstreifens zwischen der das Plangebiet erschlieenden StraBe und der
StraRRe ,,An der Goldgrube” wird im Kreuzungsbereich der ErschlieBungsstralle und der Freiligrathstralle eine
zusatzliche Lichtsignalanlage installiert, um die Leistungsfahigkeit des Knotenpunkts zu gewahrleisten.

Im Bereich der Sondergebiete 2.1 und 2.2 ist ein Parkhaus fiir die Nutzer des Stadtquartiers vorgesehen. Die
Ein- und Ausfahrt der Parkierungsanlage befindet sich in rdumlicher Nahe zu bestehenden Wohnnutzungen,
sodass die schalltechnischen Auswirkungen der Entwicklungsabsicht auf die bestehende Wohnnutzung im
Umfeld zu untersuchen und zu beurteilen sind.

Topografisch sind das Plangebiet und die angrenzenden Bereiche weitestgehend eben. Stdlich der Geschwis-
ter-Scholl-StraRe ist gegeniiber dem sonstigen Gelénde ein ca. 15 m hoher Higel (,,Am Fort“) vorhanden, auf
dem Geschosswohnungsbau errichtet ist.

Die Lage des Plangebiets in der raumlichen Gesamtsituation ist in Abbildung A01 in Anhang A dargestellt. Die
Abbildung A02 zeigt den Entwurf des Bebauungsplans mit Stand 07. November 2024 und Abbildung A03 den
Entwurf des stadtebaulichen Konzepts mit Stand 31. Januar 2023.

2  Schalltechnische Aufgabenstellungen und Vorgehensweise

Bei der Ausweisung schutzbediirftiger Gebiete im Umfeld von larmintensiven Nutzungen (bspw. hochfre-
quentierte StraRen, Gewerbebetriebe) sowie der Neuplanung bzw. Anderung von ldrmintensiven Nutzungen,
die an schutzbediirftige Gebiete angrenzen, entstehen hohe Anforderungen an den Schallimmissionsschutz.
Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind daher die Belange des Umweltschutzes, u. a. jene des Schallimmis-
sionsschutzes, zu bericksichtigen und anhand der malRgeblichen Beurteilungsgrundlagen zu bewerten. Ent-
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sprechend dem Gebot der planerischen Konfliktbewaltigung missen von der Planung hervorgerufene Larm-
konflikte grundsatzlich durch den Bebauungsplan selbst gelost werden. Schadliche Umwelteinwirkungen sind
zu verhindern bzw. auf ein Mindestmal$ zu beschranken.

Gegenstand dieser schalltechnischen Untersuchung ist die Ermittlung der Gerauscheinwirkungen durch alle
relevanten Larmarten. Dabei ist zwischen den Gerduschen zu unterscheiden, die auf das Plangebiet einwirken
und jenen, die durch das Plangebiet selbst verursacht werden. Die Gerdusche durch das Plangebiet sind dabei
zum einen innerhalb des Plangebiets zu untersuchen und zu bewerten, jedoch auch im Hinblick auf beste-
hende schutzbedirftige Nutzungen aulRerhalb des Plangebiets untersuchungsrelevant. Der Gesetzgeber sieht
vor, dass die Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (u. a. Verkehr, Industrie und Gewerbe, Sport
und Freizeit) aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften und der variierenden Einstellungen der Betroffenen
zu den Larmarten getrennt voneinander betrachtet werden sollen.

Fir die vorliegende schalltechnische Untersuchung wird folgende Vorgehensweise gewahlt

e Festlegung aller untersuchungsrelevanten Larmarten,

e Ermittlung der Gerduscheinwirkungen getrennt nach den untersuchungsrelevanten Larmarten,

e Darstellung und Beurteilung der Berechnungsergebnisse anhand der maRgeblichen Beurteilungs-
grundlagen,

e Ausarbeitung von Schallschutzkonzepten bzw. Auffiihren von SchallschutzmaBnahmen, die fiir eine
Konfliktbewaltigung im weiteren Planungsprozess herangezogen werden kdnnen.

Flr das Plangebiet ,Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (O 53)“ sind folgende Ldarmarten untersu-
chungsrelevant:

Verkehrslarm im Plangebiet: Es sind die Gerduscheinwirkungen der Verkehrslarmquellen im Plangebiet zu
ermitteln und zu beurteilen. Untersuchungsrelevant sind die FreiligrathstraRe, die StraRe ,An
der Goldgrube®, die Geschwister-Scholl-StralRe, die Pariser StraRe sowie die StraRenbahnli-
nien 50,52 und 53. Zudem ist der einwirkende Fluglarm des Frankfurter Flughafens zu beriick-
sichtigen.

Neubau und wesentliche Anderung von bestehenden Verkehrswegen: Die Planungsabsichten sehen den
Bau einer ErschlieBungsstraRe bzw. die Anderung der FreiligrathstraRe vor. Es ist zu untersu-
chen, ob von neu zu bauenden oder wesentlich gednderten Straen schadliche Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgerausche auf bestehende schutzbediirftige Nutzungen einwirken. Die
Geraduscheinwirkungen der untersuchungsrelevanten Straenabschnitte sind zu ermitteln und
zu beurteilen.

Zunahme des Verkehrsldarms: Durch die Entwicklung des Plangebiets wird zuséatzlicher Verkehr auf den vor-
handenen StralRenabschnitten generiert. Die planbedingte Zunahme des Verkehrslarms ist im
Einzelfall zu prifen und zu beurteilen. Dabei sind neben der Lairmzunahme weitere Aspekte
u. a. die Lage des Plangebiets und die Erwartbarkeit der Verkehrszunahme zu beriicksichtigen.

Gewerbeldrm im Plangebiet: Es muss sichergestellt werden, dass durch die Planungsabsichten fir die beste-
henden gewerblichen Nutzungen im Umfeld und innerhalb des Plangebiets keine Einschrankun-
gen der Betriebstatigkeiten hervorgerufen werden (Bestandsschutz) und keine schadliche Um-
welteinwirkungen aufgrund des einwirkenden Gewerbeldarms im Plangebiet vorliegen.
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Gewerbeldrm aus dem Plangebiet: Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ist die Aussage zu treffen, ob vom
Grundsatz her die Realisierung der Planungsabsichten aus immissionsschutzrechtlicher Sicht
moglich ist. Sofern durch die Planung schalltechnische Konflikte hervorgerufen werden, ist durch
den Einsatz von planungsrechtlichen Instrumenten das Mal} der zuldssigen Schallemission zu
bestimmen und festzusetzen. Sofern durch die Planung keine schalltechnischen Konflikte her-
vorgerufen werden und eine schalltechnische Vertraglichkeit durch vertretbare Malknahmen
auch auf Ebene des Bauantragsverfahrens sichergestellt werden kann, ist eine Regulierung
durch Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz nicht erforderlich. Die Vorgehensweise ist in
beiden Fallen detailliert aufzufiihren und zu begriinden.

Anlagenldrm durch Parkierungsanlagen: Durch die Biindelung des ruhenden Verkehrs in einer oder wenigen
Parkierungsanlagen konnen im Umfeld von Quartiersgaragen oder Tiefgaragenzufahrten erheb-
liche Gerduscheinwirkungen entstehen. Je nach Nutzung der Parkierungsanlage (iberwiegend
gewerblich bzw. lberwiegend fiir Wohnnutzungen) sind die Gerduscheinwirkungen unter-
schiedlich zu beurteilen.

Die bereits zuvor aufgefiihrten Untersuchungsschritte werden fiir die einzelnen untersuchungsrelevanten
Larmarten erarbeitet und in dieser schalltechnischen Untersuchung dargestellt. Dabei werden zunéachst die
Beurteilungsgrundlagen fir die einzelnen Larmarten benannt und beschrieben (s. Kapitel 3) sowie die Ein-
gangsdaten aufgefihrt (s. Kapitel 4). Eine Kurzbeschreibung zu dem digitalen Simulationsmodell, das den
Ausbreitungsberechnungen zugrunde gelegt wird, erfolgt unter Kapitel 5. Aufgrund der unterschiedlichen
Beurteilungsgrundlagen und Vorgaben zu méglichen SchallschutzmaRnahmen werden die Larmarten im An-
schluss getrennt voneinander untersucht und bewertet (Kapitel 6 bis 10).

Die Untersuchung von Gerduscheinwirkungen im Plangebiet (hier: Verkehrslarm im Plangebiet) erfolgt fur
zwei Bebauungszustdande. Neben der Betrachtung ohne Bebauung im Plangebiet erfolgen Berechnungen der
Gerauscheinwirkungen bei vollstandiger Aufsiedlung des Gebiets unter Berlicksichtigung der Bebauung des
stadtebaulichen Konzepts. Die getrennte Untersuchung der Bebauungszustande erlaubt Aussagen, ob eine
weitestgehend freie Entwicklung des Plangebiets in Bauabschnitten aus schalltechnischer Sicht méglich ist
bzw. wie hoch die abschirmende Wirkung der geplanten Gebaude auf die einwirkenden Larmarten ist.

3 Immissionsschutz- und planungsrechtliche Grundlagen
Die gesetzliche Grundlage fiir Bebauungsplane ist das

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. |
S. 3634), zuletzt gedindert am 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) [1]

Bei der Aufstellung von Bebauungspldanen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sowie die Belange des Umweltschutzes, vor allem um-
weltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB
zu beriicksichtigen.

Die gesetzliche Grundlage fiir die Beurteilung der Immissionen stellt das

e Gesetz zum Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Er-
schiitterungen und dhnliche Vorgédnge (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der Fassung
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der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 1 S. 123), zuletzt gedndert am 03. Juli
2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225). [2]

dar. Nach dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG sind Bereiche mit emissionstrachtigen Nutzungen
(bspw. hochfrequentierte Verkehrswege, gewerbliche Nutzungen) und solche mit immissionsempfindlichen
Nutzungen (bspw. liberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete) rdumlich so zu trennen, dass ,,schadliche
Umwelteinwirkungen so weit wie moglich vermieden werden”. Bei zahlreichen stadtebaulichen Planungen
liegen keine ausreichend grofSen Abstdnde vor, so dass schalltechnische Konflikte nicht ausgeschlossen wer-
den kénnen und die Untersuchung der Situation erforderlich wird.

Der Schallimmissionsschutz in der Bauleitplanung wird durch die

e DIN 18005 ,,Schallschutz im Stddtebau —Grundlagen und Hinweise fiir die Planung“[3] in Verbindung
mit

e DIN 18005 Beiblatt 1, Schallschutz im Stéddtebau — Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stéd-
tebauliche Planung” [4]

konkretisiert. Zur Ermittlung der fir die Bewertung maRgeblichen Beurteilungspegel verweist die DIN 18005
u. a. auf larmtechnische Regelwerke, die speziell fir die verschiedenen Larmarten entwickelt und eingefiihrt
wurden. Die Berechnungsvorschriften sehen Prognoseverfahren vor, die auf validierten Studien und Messun-
gen basieren und in der Regel iber den Ergebnissen von Vergleichsmessungen liegen.

Die Regelwerke im Schallimmissionsschutz definieren maRgebliche Immissionsorte, an denen die Ge-
rauscheinwirkungen der jeweiligen Larmart zu ermitteln und zu beurteilen ist. Dabei wird zwischen schutz-
bedirftigen und nicht schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen unterschieden.

Als schutzbediirftig nennt die

e DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" mit den Teilen DIN 4109-1 "Schallschutz im Hochbau — Teil 1:
Mindestanforderungen" und DIN 4109-2 "Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise
der Erfiillung der Anforderungen", vom Januar 2018 [5]

insbesondere Aufenthaltsraume wie Wohnraume, einschlielich Wohndielen und Wohnkiichen, Schlaf-
rdume, Unterrichtsrdume, Bliro- und Praxisrdume. Diese Rdume werden von Menschen dauerhaft genutzt.
Als nicht schutzbediirftig werden Kochkiichen, Bader, Abstellrdume und Treppenhduser angesehen, weil sie
nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen genutzt werden.

Nach DIN 18005 Beiblatt 1 sind bei der Bauleitplanung in der Regel den verschiedenen schutzbedirftigen
Nutzungen (z. B. Bauflachen, Baugebiete, sonstige Flachen) Orientierungswerte fiir den Beurteilungspegel
zuzuordnen. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betref-
fenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor
Larmbelastung zu erfillen.

Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Ge-
werbe, Sport und Freizeit) sollen wegen der unterschiedlichen Charakteristika der Gerauschquellen und un-
terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils fiir sich al-
lein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht energetisch addiert werden.
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In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in
Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwagung mit
plausibler Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange iberwie-
gen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Mallnahmen (z. B. geeignete Gebdudeanordnung
und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaBnahmen - insbesondere fir Schlafraume) vorgesehen und
planungsrechtlich abgesichert werden.

3.1 Verkehrslarm

Die Beurteilung von Gerduscheinwirkungen durch Verkehrslarm, der von bestehenden, baulich nicht gean-
derten Strallenabschnitten auf ein Plangebiet einwirkt, erfolgt einzelfallbezogen. Grundsatzlich gilt: Je hoher
die Larmbelastung durch Verkehrslarm im Plangebiet ist,

e desto gewichtiger missen die fiir die Planung einer schutzbedirftigen Nutzung sprechenden stadte-
baulichen Belange sein und

e umso mehr muss die Kommune die planerischen, baulichen und technischen Moéglichkeiten zur Ver-
hinderung der Larmauswirkung ausschopfen.

Die Beurteilung der Gerauscheinwirkungen findet dabei anhand von mehreren Schwellenwerten statt.

Der Malistab des wiinschenswerten Schallschutzes wird durch die Orientierungswerte der DIN 18005 kon-
kretisiert. Die Orientierungswerte haben keine bindende Wirkung. Vielmehr stellen die Orientierungswerte
nach DIN 18005 Beiblatt 1 eine sachverstdandige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im
Stadtebau dar. Dabei ist der Schallschutz als einer von mehreren Belangen einer stadtebaulichen Planung zu
sehen. Die DIN 18005 fiihrt daher aus, dass das Uberwiegen anderer Belange — insbesondere bei MaRnah-
men der Innenentwicklung —zu einer entsprechenden Zuriickstellung des Schallschutzes fiihren kann. Im
Rahmen der stadtebaulichen Planung sind die Orientierungswerte somit abwagungsfahig.

Die nachfolgende Tabelle zeigt in einer Ubersicht die Orientierungswerte fiir verschiedene Gebietsnutzungen
fir Verkehrslarm nach DIN 18005.

Tabelle 1 Schalltechnische Orientierungswerte fir Verkehrslarm nach DIN 18005 Beiblatt 1

Gebietsart Orientierungswert in dB(A)
Tag (06.00-22.00 Uhr) Nacht (22.00-06.00 Uhr)

reine Wohngebiete (WR) 50 40
allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochen- 55 45
endhausgebiete, Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55
besondere Wohngebiete (WB) 60 45
Dorfgebiete (MD), dorfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete (Ml), 60 50
urbane Gebiete (MU)
Kerngebiete (MK) 63 53
Gewerbegebiete (GE) 65 55
sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flachen fiir den Gemeinbedarf, so- 45 bis 65 35 bis 65
weit sie schutzbedirftig sind, je nach Nutzungsart
Industriegebiete (Gl) - -
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Die Tageswerte beziehen sich auf einen Beurteilungszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr. Fiir die Nachtwerte
gilt der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr. Der Beurteilungspegel beinhaltet eine energetische Mittelung der
Immissionspegel innerhalb der genannten Zeitintervalle.

Bei Verkehrslarm wird der Abwagungsspielraum, den die DIN 18005 mit dem Begriff des ,Orientierungswer-
tes” bietet, durch die Immissionsgrenzwerte der

e Sechzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslérm-
schutzverordnung — 16. BImSchV), vom 20. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), zuletzt gedindert am 04. No-
vember 2020 (BGBI. | S. 2334) [6]

eingeengt. Bei einem Neubau oder einer wesentlichen Anderung eines Verkehrsweges diirfen die in der nach-
folgenden Tabelle dargestellten Immissionsgrenzwerte nicht Gberschritten werden. Fiir allgemeine Wohnge-
biete sowie Mischgebiete und urbane Gebiete liegen die Immissionsgrenzwerte um 4 dB (iber den Orientie-
rungswerten der DIN 18005.

Tabelle 2 Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Gebietsart Immissionsgrenzwert in dB(A)

Tag (06.00-22.00 Uhr)

Nacht (22.00-06.00 Uhr)

Krankenhduser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47
reine (WR) und allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsge- 59 49
biete (WS)

Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) und urbane 64 54
Gebiete (MU)

Gewerbegebiete (GE) 69 59

Der Abwégungsspielraum verringert sich bei zunehmender Uberschreitung der Orientierungswerte der
DIN 18005. Die verbindliche Bauleitplanung sollte sicherstellen, dass — insbesondere in vorbelasteten Berei-
chen — keine stadtebaulichen Missstande auftreten bzw. verfestigt werden.

Die Grenze des Zumutbaren ist deshalb anhand einer umfassenden Wiirdigung des Einzelfalles, insbesondere
der Schutzbeddrftigkeit des jeweiligen Baugebiets und dessen Lage (bspw. Innenentwicklung) zu bestimmen.
Zur Bestimmung bis zu welchen Beurteilungspegeln noch gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahrt
sind, kdnnen die im Immissionsschutzrecht geltenden Vorgaben zum Larmschutz in der Abwagung herange-
zogen werden. Bei der Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte fiir Mischgebiete von 64 dB(A) tags und
54 dB(A) nachts ist eine Gerauschsituation zu bewaltigen, die deutlich Gber den gewlinschten Orientierungs-
werten der DIN 18005 fiir Gebiete liegt, die einen hohen Anteil an Wohnfunktion aufweisen. Die Larmsitua-
tion hat bei Uberschreitung der genannten Werte zudem eine GréRenordnung erreicht, in der der Bund
schutzbedirftigen Nutzungen in Wohngebieten an bestehenden StraRen in der Baulast des Bundes vom
Grundsatz her LarmsanierungsmaRBnahmen gewahrt. Die zum 01. August 2020 abgesenkten Auslosewerte
der Ldrmsanierung an bestehenden BundesfernstraBen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 3 Auslosewerte der Larmsanierung an bestehenden BundesfernstraRen

Gebietsart Immissionsgrenzwert in dB(A)

Tag (06.00-22.00 Uhr)

Nacht (22.00-06.00 Uhr)

Krankenhauser, Schulen, Kurheime und Altenheime, reine und allge- 64 54
meine Wohngebiete (WR, WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS)

Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (M) 66 56
Gewerbegebiete (GE) 72 62
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Das alleinige Vorsehen passiver SchallschutzmaBnahmen wird bei Uberschreitung der Auslésewerte fiir
Wohngebiete bzw. der Immissionsgrenzwerte fiir Mischgebiete von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der
Nacht als nicht sachgerecht und ausreichend eingestuft. Der Plangeber hat weitere bauliche und technische
Moglichkeiten vorzusehen, um den hohen Larmauswirkungen entgegenzuwirken.

Bei Gerauscheinwirkungen deutlich Gber den Auslésewerten zeichnet sich in der Rechtsprechung die Ten-
denz ab, die Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung, bei der verfassungsrechtliche Schutzanforderungen grei-
fen, als Schranke fiir die Planung anzusetzen. Als Schwellenwerte zur Gesundheitsgefahrdung werden
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts in der Literatur und in der Rechtsprechung genannt. Bei Uberschreiten
dieser Werte kommt dem Schallschutz eine besondere Bedeutung zu, sein Gewicht im Verhaltnis zu anderen
Belangen nimmt deutlich zu. Im Schallschutzkonzept sind alle baulichen und technischen Moglichkeiten aus-
zuschopfen, um den gravierenden Larmauswirkungen entgegenzuwirken.

Die Beurteilung der Gerduscheinwirkungen durch Verkehrslarm erfolgt somit dem Grundsatz von steigenden
Anforderungen an den Schallschutz mit zunehmenden Gerduscheinwirkungen anhand folgender Schwellen-
werte:

e untere Schwelle: Orientierungswerte der DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau”,

e mittlere Schwelle: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fiir Mischgebiete bzw. Auslésewerte der
Larmsanierung fiir Wohngebiete,

e obere Schwelle: Schwellenwerte der Gesundheitsgefahrdung.

Die Gerduscheinwirkungen durch Verkehrsliarm kénnen dabei durch die Offnung in §2 Abs. 3 16. BImSchV
sowie nach DIN 4109-2:2018-01, 4.4.5.1 grundsatzlich innerhalb einzelner Beurteilungszeitrdume beurteilt
werden, sofern Nutzungen ausschlieRlich oder (iberwiegend am Tag oder in der Nacht genutzt werden. Bspw.
weisen Wohn-Ess-Bereiche, Wohnkilichen und Wohndielen keinen erhéhten Schutzanspruch in der Nacht
auf, da diese Raume nicht Giberwiegend zum Schlafen genutzt werden. Sowohl fiir StraRen als auch fiir Schie-
nenwege sind nach den

e Richtlinien fiir den Ldrmschutz an Strafsen — RLS-19, Ausgabe 2019, eingefiihrt durch das Allgemeine
Rundschreiben Strafienbau Nr. 19/2020 vom 24. November 2020 (7] bzw. der

e Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege (Schall 03(2012)), Ausgabe 2014 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | 2014, S. 2271-2313) [8]

die malRgeblichen Immissionsorte an Gebduden auf Hohe der Geschossdecke auf der Fassade (bzw. 5 cm vor
der AuRenfassade) definiert.

Neben der Beurteilung der Gerdusche an geplanter Bebauung sind im Zuge der Betrachtung des Verkehrs-
larms auch zukiinftige AuRenwohnbereiche (u. a. Balkone, Loggien, Terrassen) und geplante Aufenthaltsbe-
reiche (u. a. Platze, Kinderspielplatze, AuRenflachen von Schulen und KiTas) schalltechnisch zu betrachten,
um eine angemessene Aufenthaltsqualitat zu gewahrleisten. Der Schutzanspruch fiir diese Bereiche gilt nur
tagsiber, da sie in der Nacht nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen genutzt werden. Bei AulRen-
wohnbereichen und Aufenthaltsbereichen sind die Immissionsorte 2 m tGber der Mitte der AuRenwohn- bzw.
Aufenthaltsbereich anzunehmen.
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Von einer akzeptablen Aufenthaltsqualitat kann ausgegangen werden, wenn eine ungestorte Kommunika-
tion Uber kurze Distanzen moglich ist. Bei der Beurteilung ist weiterhin die Schutzbedirftigkeit des AuRen-
wohnbereichs bzw. Aufenthaltsbereichs zu beachten. In Anlehnung an die Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV sowie die aktuelle Rechtsprechung ! sind Beurteilungspegel zwischen 57 und 64 dB(A) am Tag
als sachgerecht anzusehen. Sofern keine einzelfallbezogene Herangehensweise gewahlt wird, wird das Ein-
halten des Orientierungswerts flir Mischgebiete von 60 dB(A) als sachgerecht angesehen, um eine ausrei-
chende schalltechnische Qualitat fir AuRenwohnbereiche und Aufenthaltsbereiche sicherzustellen.

3.2 Neubau und wesentliche Anderung von StraRen

Der Neubau und die wesentliche Anderung von Verkehrswegen ist zusatzlich zu § 50 BImSchG {iber die §§ 41-
43 BImSchG konkretisierend gesetzlich geregelt. Nach § 41 Abs. 1 BImSchG ist ,bei dem Bau oder der we-
sentlichen Anderung 6ffentlicher StraRen [...] unbeschadet des § 50 sicherzustellen, dass durch diese keine
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche hervorgerufen werden kdnnen, die nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind.” In Absatz 2 ist definiert, dass Absatz 1 nicht gilt, ,,soweit die Kosten der
SchutzmaBnahme aulRer Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen wiirden.”

In § 42 BImSchG ist der gesetzliche Anspruch auf Entschadigung fir SchallschutzmaBnahmen geregelt. Da-
nach hat der Eigentimer einer betroffenen baulichen Anlage gegeniiber dem Trager der Baulast einen An-
spruch auf angemessene Entschadigung in Geld. Die Entschadigung ist fiir SchallschutzmalRnahmen an den
baulichen Anlagen in H6he der erbrachten notwendigen Aufwendungen zu leisten.

Die gemalR § 43 BImSchG erlassene

e Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslérm-
schutzverordnung — 16. BImSchV), vom 20. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), zuletzt geéndert am 04. No-
vember 2020 (BGBI. | S. 2334) [6]

legt den Anwendungsbereich, die Immissionsgrenzwerte in Abhangigkeit vom Grad der Schutzbedirftigkeit
sowie das Verfahren zur Berechnung der Beurteilungspegel fest.

Die Anderung eines Verkehrsweges ist nach § 1 Abs. 2 16. BImSchV wesentlich, wenn

e eine StraRe um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder
ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert wird oder

e durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu dndernden Ver-
kehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tag
oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhéht wird oder

e der Beurteilungspegel des von dem zu dndernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms von
mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff
erhoht wird, dies gilt nicht in Gewerbegebieten.

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche ist bei dem
Neubau oder einer wesentlichen Anderung von StraRenwegen sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel

BVerwG, Urteil vom 16. Marz 2006 - 4 A 1075.04
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im Prognosejahr die Immissionsgrenzwerte nicht iberschreitet. Im Falle einer Uberschreitung sind geeignete
SchallschutzmaBnahmen zu ergreifen. Die Tabelle 2 nennt die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.

Im Anwendungsbereich der 16. BImSchV sind die baulich mit den Gebduden verbundenen Aullenwohnberei-
che (wie Balkone, Loggien, Terrassen) und Aulenwohnbereiche, die nicht mit dem Wohngebadude verbunden
sind (wie bspw. Freisitze) ebenfalls vor schadliche Umwelteinwirkungen zu schiitzen. Die Hohe des Schutz-
anspruches richtet sich nach der Art des Baugebietes und gilt nur tagstber.

Sowohl fiir StraRen als auch fir Schienenwege sind nach den

e Richtlinien fiir den Ldrmschutz an Strafsen — RLS-19, Ausgabe 2019, eingefiihrt durch das Allgemeine
Rundschreiben Strafsenbau Nr. 19/2020 vom 24. November 2020 (7] bzw. der

e Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege (Schall 03(2012)), Ausgabe 2014 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | 2014, S. 2271-2313) [8]

die maRgeblichen Immissionsorte an Gebduden auf Hohe der Geschossdecke auf der Fassade (bzw. 5 cm vor
der AuBenfassade) definiert. Bei AuRenwohnbereichen sind die Immissionsorte 2 m tUber der Mitte der als
AulRenwohnbereich definierten Flache anzunehmen. Dartiber hinaus definieren die RLS-19 fiir Balkone und
Loggien die maligeblichen Immissionsorte an der Briistung bzw. AulRenfassade in Hohe der Geschossdecke
der betroffenen Wohnung.

Grundsétzlich gilt, dass bei Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte aktive MaRnahmen (bspw. Schall-
schutzwande, -walle) SchallschutzmaBnahmen an baulichen Anlagen (bspw. Schallschutzfenster) vorzuzie-
hen sind. Zur Definition von Larmschutzbereichen, den Anspruchsvoraussetzungen fiir baulichen Schallschutz
und der VerhaltnismaRigkeitspriifung (Kosten-Nutzen-Verhaltnis) existieren fur Strafen und Schienen unter-
schiedliche konkretisierende Richtlinien und Vorschriften.

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben (ARS) Nr. 26/1997 wurden vom Bundesverkehrsministerium (BMV) die

e Richtlinien fiir den Verkehrsldrmschutz an Bundesfernstrafsen in der Baulast des Bundes” (VLdrm-
SchR 97) vom 27. Mai 1997 (VkBI. 1997 S. 434) [9]

eingefiihrt. Die Vorgaben zur Larmvorsorge aus den VLarmSchr 97 sind dabei in allen Bundeslandern einge-
flihrt worden, sodass diese auch fir das untergeordnete StralRennetz (u. a. Landes-, Kreis- und StaatsstraRen)
gelten. Fir Schienenwege ist der

e Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie fiir Mag-
netschwebebahnen — Teil IV ,Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenverkehr”, Stand Dezem-
ber 2012, Eisenbahn-Bundesamt [10]

die malRgebliche Verwaltungsvorschrift.

Stehen die Kosten fiir aktive SchallschutzmalRnahmen auBer Verhaltnis zum Nutzen bzw. verbleiben nach
Umsetzung von aktiven SchallschutzmaRnahmen Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte werden bau-
liche Verbesserungen an Umfassungsbauteilen schutzbedirftiger Raume erforderlich. Die
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e Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
wege-Schallschutzmafinahmenverordnung - 24. BiImSchV), vom 04. Februar 1997 (BGBI. | S. 172,
1253), zuletzt gedndert am 23. September 1997 (BGBI. | S. 2329) [11]

legt die Art und den Umfang der notwendigen SchallschutzmaRnahmen fest. In diesem Gutachten wird nur
der Anspruch dem Grunde nach festgestellt. Eine Priifung des Anspruchs auf Entschadigung muss bei Bedarf
in einem nachgelagerten Verfahren erfolgen.

3.3 Zunahme des Verkehrslarms

Fir die Beurteilung der Zunahme des Verkehrslarms entlang bestehender, baulich nicht gednderter StralRen
gibt es keine rechtlich fixierte Beurteilungsgrundlage. Die schalltechnischen Auswirkungen von stadtebauli-
chen Projekten sind im Einzelfall zu diskutieren und zu beurteilen.

Eine planbedingte Zunahme des Verkehrslarms durch eine Einspeisung zusatzlichen Verkehrs auf vorhandene
StraRen ist fur larmbetroffene Bereiche aullerhalb des Bebauungsplans grundsatzlich in die Abwagung ein-
zubeziehen. Lediglich, wenn der Larmzuwachs vollig geringfiigig ist und sich nur unwesentlich auf benach-
barte Grundstiicke auswirkt, muss die Zunahme des Verkehrsldarms nicht in die Abwédgung eingestellt werden.

In Anlehnung an die 16. BImSchV, die

e Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Ldrm — TA Ldrm), vom 26. August 1998 (BGBI. Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt
gedndert am 01. Juni 2017 (BAnz AT 08. Juni 2017 B5)“ [12]

e Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlédrm-
schutzverordnung — 18. BImSchV), vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588, 1790), zuletzt gedndert am
08. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4644) [13]

sowie die aktuelle Rechtsprechung kénnen verschiedene Kriterien zur Beurteilung der Zunahme des Ver-
kehrslarms herangezogen werden:

e Ursachenzusammenhang (u. a. Aufteilung des zusétzlichen Verkehrs auf mehrere StraRenabschnitte,
Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr),

e Zunahme des Verkehrslarms um mindestens 3 dB,

e Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV,

e Erreichung und Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefihrdung von 70 dB(A) am Tag und
60 dB(A) in der Nacht,

e weitere Erhéhung der Larmbelastung, in Bereichen, in denen die Schwelle zur Gesundheitsgefahr-
dung bereits liberschritten ist,

e Funktion sowie Klassifizierung der bestehenden Stral3en,

e Schutzbedirftigkeit der betroffenen Gebiete,

e Art und Umfang des Planvorhabens und dessen Eingliederung in die bereits bestehende Baustruktur
oder stadtebauliche Situation.

Eine Beurteilung ausschlieRlich anhand von Beurteilungspegeln sowie der rechnerischen Zunahme des Ver-
kehrslarms scheidet von vornherein aus, da dadurch der bendétigte Bezug zum Einzelfall nicht gewahrt bleibt.
So kann beispielsweise eine Zunahme des Verkehrslarms in Ortsrandlage im Einzelfall nicht hinnehmbar sein,
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selbst wenn Orientierungs- oder Grenzwerte nicht (iberschritten werden. An einer vielbefahrenen klassifi-
zierten Bundesstral3e in einem stadtischen Raum kann dagegen eine Zunahme des Verkehrslarms selbst dann
noch hinnehmbar sein, wenn Immissionsgrenzwerte bereits tUiberschritten sind und ein Planvorhaben eine
weitere Lairmzunahme bedingt. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind in Tabelle 2 aufgefihrt.

3.4 Gewerbelarm

Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Geradusche ausgehend von gewerblichen Anlagen
sind in der Bauleitplanung keine Grenzwerte unmittelbar gesetzlich eingefiihrt. Durch Normen und Verwal-
tungsvorschriften, die zuldssige Gerauschimmissionen in Genehmigungsverfahren von Betrieben definieren,
entsteht jedoch auch fiir die Bauleitplanung eine erhebliche rechtliche Bindungswirkung.

Die flir den Gewerbeldrm relevanten Regelungen werden nachstehend erldutert. Die nachfolgende Tabelle
zeigt in einer Ubersicht die Orientierungswerte fiir verschiedene Gebietsnutzungen fiir Gewerbeldrm nach
DIN 18005.

Tabelle 4 Schalltechnische Orientierungswerte fiir Gewerbeldarm nach DIN 18005 Beiblatt 1

Gebietsart Orientierungswert in dB(A)
Tag (06.00-22.00 Uhr) Nacht (22.00-06.00 Uhr)

reine Wohngebiete (WR) 50 35
allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochen- 55 40
endhausgebiete, Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55
besondere Wohngebiete (WB) 60 40
Dorfgebiete (MD), dorfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete (Ml), 60 45
urbane Gebiete (MU)
Kerngebiete (MK) 60 45
Gewerbegebiete (GE) 65 50
sonstige Sondergebiete (SO sowie Flachen fiir den Gemeinbedarf, so- 45 bis 65 35 bis 65
weit sie schutzbediirftig sind, je nach Nutzungsart
Industriegebiete (Gl) - -

Die Tageswerte beziehen sich auf einen Beurteilungspegel fiir die Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr. Fiir die Nacht-
werte gilt der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr, maRgeblich ist die lauteste Nachtstunde in diesem Zeitraum.

Die DIN 18005 verweist unter Nr. 7.6 darauf, dass die Errichtung und der Betrieb gewerblicher Anlagen von
der Einhaltung der Anforderungen der

e Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Ldrm — TA Ldrm) vom 26. August 1998 (BGBI. Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt
gedndert am 01. Juni 2017 (Banz AT 08. Juni 2017 B5) [12]

abhangig gemacht wird. Der TA Larm kommt als normkonkretisierender Verwaltungsvorschrift fiir die Be-
stimmung der Erheblichkeit und Zumutbarkeit von Gewerbelarm erhebliche Bedeutung zu. Fiir Gerduschein-
wirkungen durch Gewerbeldarm konkretisiert die TA Larm den unbestimmten Rechtsbegriff der schadlichen
Umwelteinwirkungen in Genehmigungsverfahren und entfaltet im gerichtlichen Verfahren eine zu beach-
tende Bindungswirkung. Die normative Konkretisierung des gesetzlichen MaRstabs fiir die Schadlichkeit von
Gerauschen ist also grundsatzlich abschlieBend und daher auch in der Bauleitplanung anzuwenden. Die Bin-
dungswirkung gilt dabei bei der Ausweisung neuer schutzbedrftiger Gebiete ohne ausreichende Abstdnde
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von bestehenden gewerblichen Anlagen, Industrie- und Gewerbegebieten. Ebenso gilt die Bindungswirkung,
wenn bei geplanten Industrie- oder Gewerbegebieten bzw. Sondergebieten, die die Unterbringung von ge-
werblichen Anlagen zulassen, keine ausreichenden Abstande zu schutzbedirftigen Gebieten eingehalten
werden kdnnen.

Die nachfolgende Tabelle listet die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 TA Larm auf.

Tabelle 5 Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte auRerhalb von Gebduden nach TA Larm
Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A)
Tag (06.00-22.00 Uhr) Nacht (22.00-06.00 Uhr)
a Industriegebiete (Gl) 70 70
b Gewerbegebiete (GE) 65 50
c urbane Gebiete (MU) 63 45
d Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (Ml) 60 45
e allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 40
f reine Wohngebiete (WR) 50 35
g Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 35

Sowohl in Bezug auf die Gebietsarten als auch in Bezug auf die Zahlenwerte der Immissionsrichtwerte unter-
scheiden sich die Vorgaben der TA Larm von jenen der DIN 18005. Insbesondere bei der Ausweisung von
Industrie- und Gewerbegebieten ist somit einzelfallbezogen zu entscheiden, ob Uber die Vorgaben der
TA Larm hinaus ein Schutzanspruch fiir Gebiete wie Wochenendhaus- und Ferienhausgebiete, Kleingarten-
und Parkanlagen gewdhrt wird und welche Schutzbediirftigkeit zugrunde gelegt wird.

Nach Nr. A.1.3 TA Larm liegen die Immissionsorte bei bebauten Flachen 0,5 m aulRerhalb vor der Mitte des
geoffneten Fensters des vom Gerdusch am starksten betroffenen schutzbedurftigen Raums nach DIN 4109.
Bei unbebauten Flachen liegen Immissionsorte an dem am starksten betroffenen Rand der Flache, wo nach
Bau- und Planungsrecht Gebdaude mit schutzbediirftigen Raumen erstellt werden diirfen.

Die TA Larm unterscheidet grundsatzlich nicht nach tag- bzw. nachtgenutzten Aufenthaltsraumen in
Wohneinheiten. Der erhohte Schutzanspruch in der Nacht gilt somit bspw. auch fiir Wohn-Ess-Bereiche,
Wohnkichen und Wohndielen, auch wenn diese Raume nicht iberwiegend dem Nachtschlaf dienen. Der
hohere Schutzanspruch wird nicht gewahrt, wenn die Nutzung des gesamten Gebadudes bzw. der gesamten
baulichen Einheit keinen erhéhten Schutzanspruch in der Nacht aufweist. Dies gilt insbesondere fiir Bliroge-
baude, Praxisraume, Sitzungsrdaume und dhnliche Arbeitsrdume. Da eine nachtliche Nutzung auch fiir Biiro-
gebaude, Praxisrdume, Sitzungsrdume und ahnliche Arbeitsrdaume nicht ausgeschlossen werden kann, wird
der Immissionsrichtwert fiir den Beurteilungszeitraum Tag auch in der Nacht bericksichtigt.

Durch die Vorgabe nach Nr. A.1.3 TA Larm, die Immissionsrichtwerte vor dem gedffneten Fenster einzuhal-
ten, wird von vornherein fir schutzbedirftige Nutzungen ein Mindestwohnkomfort gesichert. Dieser besteht
darin, Fenster trotz der vorhandenen Larmquellen 6ffnen zu kénnen und eine natirliche BelUftung sowie
einen erweiterten Sichtkontakt nach aulRen zu ermoglichen, ohne dass die Kommunikationssituation im In-
neren oder das Ruhebediirfnis und der Schlaf nachhaltig gestért werden konnten. Passive Schallschutzmali-
nahmen, die erst ,,dahinter” ansetzen und etwa durch schallddammende Fenster und Beliiftungseinrichtungen
auf die Einhaltung der Pegel innerhalb der Gebaude abstellen, sind daher im Anwendungsbereich der
TA Larm nicht moglich.
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Die Immissionsrichtwerte der TA Larm sind auf die Gesamtbelastung durch Gewerbeldarm anzuwenden. Unter
der Gesamtbelastung ist die Belastung an einer schutzbedirftigen Nutzung zu verstehen, die von allen Anla-
gen, fur die die TA Larm gilt, hervorgerufen wird. Wirken also auf den maRgeblichen Immissionsort mehrere
Anlagen oder Betriebe ein, so ist sicherzustellen, dass in der Summe die Immissionsrichtwerte eingehalten
werden.

Entsprechend Nr. 3.2.1 der TA Larm kann im Regelfall von der Untersuchung der Vorbelastung und damit
auch der Gesamtbelastung abgesehen werden, wenn die Zusatzbelastung der zu beurteilende Anlage den
Immissionsrichtwert am Immissionsort um mindestens 6 dB unterschreitet (Kriterium ,IRW-6“). Das bedeu-
tet, dass eine schalltechnische Vertraglichkeit sichergestellt ist, wenn die Gerauscheinwirkungen durch das
Planvorhaben die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreiten.

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird entsprechend den Vorschriften der TA Larm aus den wahrend der
Einwirkungszeit am Immissionsort vorhandenen, meist schwankenden Gerauschen durch energetische Mit-
telung Uber die Zeit ein Mittelungspegel (dquivalenter Dauerschallpegel) gebildet. Durch die Umrechnung
auf den Bezugszeitraum von 16 Stunden tagsiiber und auf eine Stunde nachts, — lauteste Nachtstunde — und
unter Bericksichtigung von Zuschlagen fiir Impuls-, Ton- oder Informationshaltigkeit ergibt sich daraus der
Beurteilungspegel, der mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichen ist.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels an Immissionsorten in einem Gebiet nach Nummer 6.1 der
TA Larm, Buchstaben e bis g, muss zusatzlich ein Zuschlag von 6 dB(A) fur Gerduscheinwirkungen in den Ta-
geszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (werktags 06.00-07.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr, sonn- und feiertags
06.00-09.00 Uhr, 13.00-15.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr) erteilt werden. Der Immissionsrichtwert ist liber-
schritten, wenn entweder der Beurteilungspegel hoher liegt als der Richtwert oder wenn kurzzeitige Ge-
rauschspitzen den Immissionsrichtwert tagsiiber um mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A)
Uberschreiten (,Spitzenpegelkriterium®).

Neben der Beurteilung fiir Situationen, die jeden Tag des Jahres stattfinden kénnen, kennt die TA Larm die
sogenannten ,seltenen Ereignisse”. Seltene Ereignisse im Sinne von Nr. 6.3 TA Larm liegen dann vor, wenn
wegen voraussehbarer Besonderheiten beim Betrieb einer Anlage in seltenen Fallen oder Uber eine be-
grenzte Zeitdauer (an nicht mehr als 10 Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als
jeweils zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden) eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte nicht méglich
ist. Flr seltene Ereignisse nennt die TA Larm gebietsunabhangig als Immissionsrichtwerte 70 dB(A) am Tag
und 55 dB(A) in der Nacht. Einzelne kurzzeitige Gerduscheinwirkungen diirfen diese Werte in Gebieten nach
Nummer 6.1 der TA Larm, Buchstaben c bis g um nicht mehr als 20 dB(A) am Tag und 10 dB(A) in der Nacht
Uberschreiten.

3.5 Larm durch Parkierungsanlagen

Gewerblich genutzte Parkierungsanlagen sind nach den Vorgaben der TA Ldarm zu beurteilen. Die unter Kapi-
tel 3.4 genannten Anforderungen gelten fir (Uberwiegend) gewerblich genutzten Tiefgaragen unmittelbar.
Dagegen ist die Zuldssigkeit von Parkierungsanlagen von Wohngebauden in der

e Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. | S. 3786), zuletzt gedindert am 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) [14]
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geregelt. Grundsatzlich sind nach § 12 Abs. 1 BauNVO Stellplatze in allen Baugebieten unter Beachtung von
§ 12 Abs. 2-6 BauNVO zulassig. Nach § 12 Abs. 2 BauNVO sind in Kleinsiedlungsgebieten, reinen und allge-
meinen Wohngebieten sowie Sondergebieten Stellplatze und Garagen fiir den durch die zugelassene Nut-
zung verursachten Bedarf zuldssig. Auch die Parkplatzlarmstudie [15] weist darauf hin, dass Stellplatzimmis-
sionen in Wohngebieten gewissermaRen zu den Ublichen Alltagserscheinungen gehodren. Entgegen gewerb-
lich genutzter Parkierungsanlagen, die in den Anwendungsbereich der TA Larm fallen, sind Parkierungsanla-
gen bspw. von Wohnbauvorhaben somit einzelfallbezogen zu beurteilen.

Durch Parkierungsanlagen von Wohnbauvorhaben kénnen im Einzelfall sehr hohe Gerauscheinwirkungen
verursacht werden, die trotz der allgemeinen Zulassigkeit nach BauNVO nicht hinnehmbar sein miissen. Hier-
bei sind insbesondere die Biindelung von Stellplatzen bspw. in einer Tief- oder Quartiersgarage, einem Park-
haus oder auf wenigen zentralen Stellplatzflaichen zu nennen. Durch die Biindelung der Stellpldtze wirken
hohe Gerduscheinwirkungen auf unmittelbar benachbarte schutzbedirftige Nutzungen ein. Bspw. ist eine
Wohnung oberhalb oder gegentiber einer Tiefgaragenzufahrt deutlich hdheren Gerauscheinwirkungen aus-
gesetzt, als dies bei dezentralen oberirdischen Stellplatzen der Fall wére.

Die Gerauscheinwirkungen von Parkierungsanlagen sind somit Giberwiegend schalltechnisch vertraglich und
nicht untersuchungsrelevant. Erst bei der Biindelung von Stellpladtzen sind die Gerduscheinwirkungen zu un-
tersuchen. Die Beurteilung der Gerduscheinwirkungen erfolgt dabei in Anlehnung an die Vorgaben der
TA Larm. Die Tabelle 5 listet die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 TA Larm auf.

Die Vorgaben der TA Larm werden flir Parkierungsanlagen nur teilweise angewendet, da Gerauscheinwirkun-
gen durch Parkierungsanlagen zu den Gblichen Alltagserscheinungen zdhlen und Stellplatze fir den durch die
zugelassene Nutzung verursachten Bedarf zuldssig sind. Das Erfordernis von Stellplatzen ergibt sich aus Vor-
gaben von Stellplatzverordnungen bzw. -satzungen. Das Errichten von Stellpldtzen dient u. a. der Allgemein-
heit, um ein Abstellen von Kraftfahrzeugen im 6ffentlichen Raum zu verhindern bzw. zu minimieren.

Das Schutzziel, die Immissionsrichtwerte 0,5 m auBerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters einzuhalten,
findet auch zur Beurteilung der Gerauscheinwirkungen durch Parkierungsanlagen von Wohnbauvorhaben
Anwendung. Weitere Vorgaben wie die Durchfiihrung einer Gesamtlarmbetrachtung bspw. durch umlie-
gende gewerbliche Anlagen sowie eine Untersuchung von Spitzenpegeln werden fiir Parkierungsanlagen von
Wohnbauvorhaben nicht bericksichtigt.

Die Beurteilung von Gerauscheinwirkungen durch Parkierungsanlagen ist dabei einzelfallbezogen vorzuneh-
men. In die Untersuchung sind weitere Faktoren wie die Realisierungsfahigkeit dezentraler Parkierungsanla-
gen, das Einhalten des Stands der Larmminderungstechnik und die ErschlieBungsmoglichkeiten der zu unter-
suchenden Parkierungsanlage einzubeziehen. Grundsétzlich sollten die Immissionsrichtwerte fiir die jewei-
lige Schutzbedirftigkeit eingehalten werden. Sofern MaBnahmen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte
nicht oder nur unter unverhaltnismaRigem Aufwand maoglich sind, kann in Einzelfallen auch fir Wohngebiete
auf die Immissionsrichtwerte fir Mischgebiete abgestellt werden. Hierbei bedarf es einer entsprechenden
Begriindung und Abwagung.

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird entsprechend den Vorschriften der TA Larm aus den wahrend der
Einwirkungszeit am Immissionsort vorhandenen, meist schwankenden Gerauschen durch energetische Mit-
telung Uber die Zeit ein Mittelungspegel (dquivalenter Dauerschallpegel) gebildet. Durch die Umrechnung
auf den Bezugszeitraum von 16 Stunden tagstiber und auf eine Stunde nachts, — lauteste Nachtstunde — und
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unter Berlicksichtigung von Zuschlagen flir Impuls-, Ton- oder Informationshaltigkeit ergibt sich daraus der

Beurteilungspegel, der mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichen ist.

4 Eingangsdaten

Diesem schalltechnischen Gutachten liegen die folgenden Eingangsdaten zugrunde:

(A)

(B)

(€
(D)

(E)

(G)
(H)

(1)

()

(K)

(L)

(M)

(N)

(0)

(P)

(Q)

Vorabzug des Bebauungsplans ,,Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (O 53)“, Bearbeitungs-
stand 07. November 2024, Stadtplanungsamt, Landeshauptstadt Mainz

Entwurf des stadtebaulichen Konzeptes, GFZ-Kaserne Mainz, Bearbeitungsstand 31. Januar 2023,
H | G Hahnig — Gemmeke Architekten und Stadtplaner Partnerschaft mbB, Tubingen
Flachennutzungsplan der Landeshauptstadt Mainz, Stand 24. Mai 2000, fortlaufend aktualisiert
Bebauungsplan ,,Jagerstrasse (O 26)“ 1. Anderung, Landeshauptstadt Mainz, Bekanntmachung vom
25. Oktober 1991

Bebauungsplan ,Villengebiete Oberstadt — 1. Anderung (O 43/1. A)“, Landeshauptstadt Mainz, Be-
kanntmachung vom 04. Dezember 2020

Verkehrsuntersuchung B-Planverfahren (O 53) GFZ-Kaserne ,,Wohn- und Dienstleistungsstandort”,
Berichtsdatum 20. September 2024, Schlothauer & Wauer, Wiesbaden

Angaben zur StralRendeckschichtkorrektur der FreiligrathstraRe, Landeshauptstadt Mainz
Vorentwurf Mainz-Oberstadt, Freiligrathstralle, Lageplan Vorzugsvariante, Abteilung Verkehrswe-
sen, Landeshauptstadt Mainz

Zugzahlen StralRenbahn, Stand 2021, Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, erneut abgestimmt im
Jahr 2024

Angaben zur Fahrbahnart, Kurvenradien, Geschwindigkeiten, Stand 2021, Mainzer Verkehrsgesell-
schaft mbH, erneut abgestimmt im Jahr 2024

Abstimmung zur Temporeduzierung auf der FreiligrathstralBe zwischen der Stadt Mainz und der
Mainzer Mobilitat, Protokoll, Stand 22. Januar 2024

Fluglarmkonturen des Umwelt- und Nachbarschaftshauses, Planungsfall 2020, Betriebsrichtung
Ost, Zugriff wahrend der Gutachtenerstellung

Schalltechnisches Gutachten zum geplanten Neubau eines Labor- und Biirogebaudes ,,An der Gold-
grube 12“ in Mainz, Berichtsdatum 20. September 2022, Schalltechnisches Ingenieurbiiro Pies GbR,
Boppard

Katasterplan in Form digitaler Daten, Landeshauptstadt Mainz

Hohendaten in Form von Hohenlinien, entnommen (ber das frei verfiigbare Tool des Landesamts
far Vermessung und Geoinformation Rheinland-Pfalz

Gebdudedaten in Form von LoD1-Daten, entnommen Uber das frei verfligbare Tool des Landesamts
far Vermessung und Geoinformation Rheinland-Pfalz

Luftbildaufnahmen des Untersuchungsraums (ber frei verfligbare Tools: Google Earth
(https://www.google.de/intl/de/earth/), Google Maps (https://www.google.de/maps/), Mapillary
(https://www.mapillary.com), HERE Map Creator (https://www.mapcreator.here.com), aufgerufen
im Bearbeitungszeitraum

5 Digitales Simulationsmodell

Zur Ermittlung der Gerduscheinwirkungen werden Prognoseberechnungen durchgefiihrt. Die Ergebnisse die-

ser Berechnungen (Beurteilungspegel, ggf. Spitzenpegel) sind mit den malgeblichen Richtwerten zu verglei-
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chen. Zur Durchfiihrung dieser schalltechnischen Ausbreitungsberechnungen wird die Erarbeitung eines di-
gitalen Simulationsmodells erforderlich. Das Modell wird auf Grundlage der zur Verfligung gestellt Unterla-
gen (siehe Kapitel 4) erarbeitet. Ergdnzend werden frei verfligbare Luftbildaufnahmen herangezogen. Der
Aufbau des digitalen Simulationsmodells und die Durchfiihrung aller schalltechnischen Berechnungen erfol-
gen mit dem Schallberechnungsprogramm SoundPLAN 9.0 der Fa.SoundPLAN GmbH, Update vom
17. 02 2025.

Das digitale Simulationsmodell bericksichtigt

e die vorhandene Bebauung in der Umgebung des Plangebiets,

o die geplante Bebauung im Plangebiet entsprechend dem Entwurf des stadtebaulichen Konzepts so-
wie

e die untersuchungsrelevanten Schallquellen mit der entsprechenden Schallemission.

Die Lage und Hohe der Objekte werden entsprechend den ortlichen Gegebenheiten beriicksichtigt bzw. den
Planunterlagen entnommen.

6 Verkehrslarm

Bei der Untersuchung des Verkehrslarms sind die StraBen im naheren Umfeld des Vorhabens und die Stra-
Renbahn untersuchungsrelevant. Die Lage der Verkehrslarmquellen (StraRen, Schiene) kann Abbildung A01
im Anhang A entnommen werden.

6.1 Ermittlung der Gerauschemissionen StraBenverkehr

Zur Ermittlung der Gerduschemissionen des Straenverkehrs werden die Richtlinien fir den Larmschutz an
StralRen — RLS-19 herangezogen.

Die Hohe der Schallemission einer StraRe oder eines Fahrstreifens wird aus der Verkehrsstarke, dem Lkw-
und Krad-Anteil, der zulassigen Hochstgeschwindigkeit und der Art der StraBenoberflache berechnet. Hinzu
kommen, falls erforderlich, Zuschlage fur die Langsneigung der StraRRe, fir Mehrfachreflexionen und fir die
Stérwirkung von lichtsignalgesteuerten Knotenpunkten oder Kreisverkehrsplatzen. Der Berechnung werden
Uber alle Tage des Jahres gemittelte durchschnittliche Verkehrsstarken der Tageszeitraume (Tag und Nacht)
und die entsprechend gemittelten Anteile der Fahrzeuggruppen (Pkw, leichte und schwere Lkw, Motorrader)
am gesamten Verkehrsaufkommen zugrunde gelegt. Motorrader werden hinsichtlich der von ihnen ausge-
henden Schallemissionen wie schwere Lkw eingestuft, wobei die zuldssige Hochstgeschwindigkeit fir Pkw in
Ansatz gebracht wird. Sowohl der pegelerhéhende Einfluss von StraRenndsse als auch der pegelmindernde
Einfluss von Schnee werden in der RLS-19 nicht berlcksichtigt.

Die zur Berechnung der StraRenverkehrsemissionen mafigebliche durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke
(DTV) fur die umliegenden Strallen wird dem vorliegenden Ergebnisstand der verkehrstechnischen Untersu-
chung (F) entnommen und zur Berechnung nach den RLS-19 entsprechend aufbereitet. Fiir die Fahrzeug-
klasse Krad liegen keine Angaben vor. Da es sich bei den untersuchungsrelevanten Streckenabschnitten nicht
um klassische Motorradstrecken handelt, wird es als sachgerecht angesehen, diese Fahrzeuggruppe nicht zu
bericksichtigen. Die RLS-19 gibt ebenfalls Hinweise darauf, dass diese Fahrzeugklasse nur zu bericksichtigen
ist, sofern eine verlassliche Datengrundlage vorliegt.
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In der Tabelle 6 sind die bericksichtigten Verkehrsmengen und die unterschiedlichen Lkw-Anteile fiir den
Prognose-Nullfall dargestellt. Die Tabelle 7 zeigt die entsprechenden Grundlagen fiir den Prognose-Planfall.
Dabei sind bei zwei Emissionsbdandern die Daten zusammengefasst angegeben. Im Zuge der Untersuchung
des Verkehrslarms im Plangebiet werden die Datengrundlagen fiir den Prognose-Planfall zugrunde gelegt.

Tabelle 6 Prognose-Nullfall, StraBenverkehrsmengen und Verkehrszusammensetzung
Strale DTV Stindliche Verkehrs- Fahrzeuggruppe am Tag Fahrzeuggruppe in der Nacht
(Abschnittsname) mengen M
Tag Nacht pLkw1 pLkw?2 pKrad pLkw1 pLkw?2 pKrad
[Kfz/24h] | [Kfz/h] [Kfz/h] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
An der Goldgrube (Q10) 10.975 640 92 2,0 1,0 k.A. 2,2 1,1 k.A.
An der Goldgrube (Q11) 9.799 571 82 1,9 1,0 k.A. 2,1 1,2 k.A.
An der Goldgrube (Q12) 9.596 560 80 1,9 1,0 k.A. 2,2 1,1 k.A.
An der Goldgrube (Q13) 9.519 555 80 2,7 1,2 k.A. 3,0 1,4 k.A.
An der Goldgrube (Q14) 9.788 571 82 2,6 1,2 k.A. 2,9 1,4 k.A.
An der Goldgrube (Q8) 7.988 466 67 1,8 1,0 k.A. 2,1 1,1 k.A.
FreiligrathstraRe (Q4) 12.123 707 101 2,2 1,1 k.A. 2,5 1,2 k.A.
FreiligrathstraRe (Q5) 12.073 704 101 2,1 1,1 k.A. 2,4 1,2 k.A.
FreiligrathstraRe (Q7) 12.071 704 101 2,2 1,1 k.A. 2,4 1,2 k.A.
FreiligrathstraRe (Q9) 9.605 560 80 3,0 1,3 k.A. 3,4 1,4 k.A.
Geschwister-Scholl-StralRe
(Q3) 22.184 1.294 186 1,7 1,0 k.A. 1,9 1,0 k.A.
Jagerstralle (Q15) 1.585 92 13 1,4 0,9 k.A. 1,9 1,4 k.A.
Pariser StraRe (Q1) 38.550 2.248 322 1,5 0,9 k.A. 1,7 1,0 k.A.
Pariser StraRe (Q2) 28.608 1.668 238 1,1 0,8 k.A. 1,2 0,8 k.A.
Zufahrt Biontech West (Q6) 155 9 1 4,9 2,1 k.A. 9,0 4,0 k.A.

Tabelle 7 Prognose-Planfall, StraRenverkehrsmengen und Verkehrszusammensetzung
Strale DTV Stiindliche Verkehrs- Fahrzeuggruppe am Tag Fahrzeuggruppe in der Nacht
(Abschnittsname) mengen M
Tag Nacht pLkw1 pLkw?2 pKrad pLkw1l pLkw?2 pKrad
[Kfz/24h] | [Kfz/h] [Kfz/h] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
An der Goldgrube (Q10) 11.975 697 100 2,1 1,1 k.A. 2,4 1,2 k.A.
An der Goldgrube (Q11) 10.782 629 90 2,0 1,1 k.A. 2,2 1,1 k.A.
An der Goldgrube (Q12) 10.581 617 88 2,1 1,1 k.A. 2,4 1,1 k.A.
An der Goldgrube (Q13) 10.503 613 88 2,7 1,2 k.A. 3,1 1,3 k.A.
An der Goldgrube (Q14) 10.469 611 88 2,6 1,2 k.A. 3,0 1,3 k.A.
An der Goldgrube (Q8) 8.369 488 70 1,9 1,0 k.A. 2,2 1,1 k.A.
FreiligrathstraRe (Q4) 14.109 823 118 2,3 1,1 k.A. 2,6 1,2 k.A.
FreiligrathstraRe (Q5) 14.060 820 117 2,3 1,1 k.A. 2,6 1,1 k.A.
FreiligrathstraRe (Q7) 14.057 820 117 2,3 1,1 k.A. 2,6 1,1 k.A.
FreiligrathstraRe (Q9) 10.588 617 88 3,1 1,3 k.A. 3,4 1,3 k.A.
Geschwister-Scholl-StralRe
(Q3) 23.168 1.352 194 1,8 1,0 k.A. 2,0 1,1 k.A.
Jagerstralle (Q15) 1.889 110 16 1,5 0,9 k.A. 1,6 1,1 k.A.
Pariser StraRe (Q1) 40.532 2.364 338 1,6 1,0 k.A. 1,8 1,0 k.A.
Pariser StraRe (Q2) 29.606 1.726 246 1,1 0,8 k.A. 1,3 0,9 k.A.
Zufahrt Biontech West (Q6) | 3.537 206 30 3,4 1,4 k.A. 3,8 1,5 k.A.
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Die sonstigen schalltechnisch relevanten Parameter fiir die Berechnung der Emissionspegel, wie z. B. die zu-
lassige Hochstgeschwindigkeit werden den Eingangsdaten entnommen. Fir den Abschnitt der Freiligrath-
straRe (Q4, Q5, Q7) ist nach Angaben der Stadt Mainz (G) ein Asphaltbetone < AC11 als Fahrbahnbelag ver-
baut. Auf allen weiteren StraBenabschnitten wird nicht geriffelter Gussasphalt als Fahrbahnbelag angesetzt.

Die beriicksichtigten Verkehrsmengen, die Anteile der Fahrzeuggruppen und weitere Parameter zur Emissi-
onsberechnung sind in der Tabelle BO1 fiir den Prognose-Nullfall und in der Tabelle BO2 fiir den Prognose-
Planfall im Anhang B als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm dokumentiert.

6.2 Ermittlung der Gerauschemissionen Schienenverkehr

Die Ermittlung der Gerauschemissionen des Schienenverkehrs erfolgt nach dem Teilstiickverfahren der Be-
rechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege (Schall 03(2012)).

Die Hohe der Schallemission einer Schiene wird aus der Anzahl der prognostizierten Ziige, der jeweiligen
Zugart sowie die den betrieblichen Planungen zugrunde liegenden Geschwindigkeiten auf den zu betrach-
tenden Streckenabschnitten berechnet. Hinzukommen, falls erforderlich, Zuschlage fur Kurvenfahrgerdausche
sowie Fahrbahnkorrekturen und Korrekturen fiir die Uberfahrt von Briickenbauwerken.

Die zur Berechnung der Schienenverkehrsemissionen maRgeblichen Zugzahlen, Fahrzeugkategorien und
Fahrzeugzahlen, Geschwindigkeiten sowie Angaben zum Gleisbett wurden durch die Mainzer Verkehrsgesell-
schaft mbH zur Verfligung gestellt (1) (J).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Anzahl der Personenziige, die Geschwindigkeit der Ziige, die zuldssige
Streckengeschwindigkeit sowie die anzusetzende Fahrbahnart dargestellt.

Tabelle 8 Zugzahlen und Parameter
Schiene Personenziige | Giiterziige Zuggeschwindigkeit Streckenge- Fahrbahnart
(Streckennummer) schwindigkeit
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Personenziige Gliterziige
[-] [-] [-] [-] [km/h] [km/h] [km/h] [-]
Standardfahr-
bahn/feste Fahr-
StraRenbahn (- 346 68 - - 70 - 20-50
raenbahn (-) bahn/hohe Vegeta-
tion

Fiir einzelne Teilabschnitte der Strallenbahn wird nach Angaben der Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (J)
eine feste Fahrbahn bzw. hohe Vegetation als Fahrbahnart beriicksichtigt. Fiir alle weiteren Streckenab-
schnitte wird eine Standardfahrbahn (Schotterbett, keine Korrektur) angesetzt.

Die detaillierten Zugzahlen sowie weitere Parameter zur Emissionsberechnung sind in der Tabelle BO3 im
Anhang B als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm dokumentiert.

6.3 Ermittlung der Gerduschimmissionen

Fir die Ermittlung der StraBenverkehrsimmissionen wird auf das Berechnungsverfahren der RLS-19 und fir
die Ermittlung der Schienenverkehrsimmissionen auf das Berechnungsverfahren der Schall 03 abgestellt. Die
Minderung des Schallpegels einer Stralle und einer Schiene auf dem Ausbreitungsweg hangt vom Abstand
zwischen Immissions- und Emissionsort und von der mittleren Héhe des von der Quelle zum Immissionsort
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Uber dem Boden ab. Der Schallpegel am Immissionsort kann auRerdem durch Reflexionen (bspw. an Haus-
fassaden oder Stiitzmauern) erhoht oder durch Abschirmung (bspw. durch Larmschutzwande oder Gebaude)
verringert werden.

In den Berechnungen zum Strallenverkehrslarm werden Reflexionen bis zur 2. Ordnung und bei der Berech-
nung zum Schienenverkehrslarm Reflexionen bis zur 3. Ordnung bericksichtigt. Zusatzlich wird bei parallelen
reflektierenden StlUtzmauern, Larmschutzwdnden oder geschlossenen Hausfassaden, die nicht weiter als
100 m voneinander entfernt sind, ein Zuschlag zur Berlicksichtigung von Mehrfachreflexionen vergeben. Die
berechneten Beurteilungspegel gehen von leichtem Mitwind von der Quelle zum Immissionsort und/oder
Temperaturinversion aus. Dies stellt eine schallausbreitungsgilinstige Situation dar. Ausgehend von der
Schallleistung der Emittenten berechnet die Ausbreitungssoftware unter Beachtung der Ausbreitungsrichtli-
nien, der Topografie, der Abschirmung und der Reflexionen an Gebauden den Immissionspegel der einzelnen
Emittenten.

Zur Ermittlung der Gerduscheinwirkungen im Plangebiet werden Rasterlarmkartenin3m, 6m,9m, 12 m,
15 m,24 m, 32 m und 40 m Hohe Uber Grund bei freier Schallausbreitung sowie Gebaudeldarmkarten an der
geplanten Bebauung stockwerksweise berechnet. Dazu wird das Bebauungskonzept aus (B) zu Grunde ge-
legt. Zusatzlich wird zur Ermittlung der Gerduschbelastung auf den ebenerdigen Aufenthaltsbereichen eine
Rasterlarmkarte auf 2,0 m Hohe unter Berlicksichtigung des Bebauungskonzepts berechnet. Zur Ermittlung
der Gesamtverkehrslarmsituation werden die Immissionen von Stralen- und Schienenverkehr energetisch
Uberlagert.

6.4 Darstellung der Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse sind in den Abbildungen A04 bis A09 fiir den Prognose-Planfall im Anhang A dar-
gestellt. Der Prognose-Planfall stellt flir den Verkehrslarm im Plangebiet das schalltechnisch kritischste Sze-
nario dar.

Tabelle 9 Verkehrslarm im Plangebiet: Darstellung der Berechnungsergebnisse
Abbildung Darstellung Ergebnis Pegel und Bebauungszustand {Schallschutz-
Beurteilungszeitraum konzept
. hochste .
A04 Rasterlarmkarte Geruscheinwirkung Beurteilungspegel Tag ohne Bebauung ohne
hochst
A05 Rasterlarmkarte .. oc .s e. Beurteilungspegel Nacht ohne Bebauung ohne
Gerauscheinwirkung
Raster- und Erdgeschoss, . stadtebauliches
A06 Gebaudeldarmkarte | Aufenthaltsbereiche Beurteilungspegel Tag Konzept ohne
hochst tadtebaulich
A07 Gebaudelarmkarte .. oc .s e. Beurteilungspegel Tag stadtebautiches ohne
Gerauscheinwirkung Konzept
tadtebaulich
A08 Gebaudelarmkarte Erdgeschoss Beurteilungspegel Nacht stadtebautiches ohne
Konzept
hochst tadtebaulich
A09 Gebaudelarmkarte - oc 's e' Beurteilungspegel Nacht stadtebautiches ohne
Gerauscheinwirkung Konzept

Die Pegelskalen zur Darstellung der Gerdauscheinwirkungen durch Verkehrslarm im Plangebiet sind an den
unter Kapitel 3.1 aufgefiihrten Orientierungs- und Immissionsgrenzwerten sowie den Schwellenwerten zur
Gesundheitsgefahrdung orientiert. Eine schalltechnische Vertraglichkeit ohne SchallschutzmaRBnahmen ist
bei Einhalten der Orientierungswerte fir allgemeine Wohngebiete und gemischte Gebiete (u. a. Mischge-
biete, urbane Gebiete) durch griine Farbtone dargestellt. Zunehmende Anforderungen an den Schallschutz
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werden durch gelbe Farbtone (Einhaltung Immissionsgrenzwerte Mischgebiete, urbane Gebiete), orange
Farbténe (Unterschreitung der Schwelle der Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in
der Nacht) und rote Farbténe (Erreichen und Uberschreitung der Schwelle der Gesundheitsgefahrdung) dar-
gestellt. Die Farbsattigung unterscheidet sich zwischen den Beurteilungszeitraumen Tag und Nacht, um eine
direkte Zuordnung des Beurteilungszeitraums anhand der enthaltenen Farben in einer Abbildung zu ermog-
lichen.

Tabelle 10 Verkehrslarm im Plangebiet, Pegelskalen
Pegelskala Beurteilungspegel Tag Pegelskala Beurteilungspegel Nacht
:- <55 | Orientierungswert WA - <45 | Orientierungswert WA
55< <60 | Orientierungswert Ml 45 < <50 | Orientierungswert Ml
60 < <64 | Immissionsgrenzwert Ml 50< <54 | Immissionsgrenzwert Ml
64 < <69 | Schwelle Gesundheitsgefahrdung 54 < <59 | Schwelle Gesundheitsgefdhrdung
69 < 59 < -

6.5 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Ohne Bebauung

Am Tag (06.00-22.00 Uhr) werden ohne Bebauung im Plangebiet Beurteilungspegel zwischen 57 dB(A) im
Sudosten und 75 dB(A) im Westen nachstgelegen zur Freiligrathstrale ermittelt (vgl. Abbildung A04). Die
Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) wird entlang der FreiligrathstraBe und im Kreuzungsbe-
reich der FreiligrathstralRe und der StraBe ,,An der Goldgrube” erreicht bzw. bis 2 dB innerhalb der Baugren-
zen Uberschritten. Der Immissionsgrenzwert fiir Mischgebiete wird in den geplanten Sondergebietsflachen
groRflachig Uberschritten. Im Inneren des Plangebiets werden geringere Beurteilungspegel ermittelt. Der Im-
missionsgrenzwert flir Mischgebiete wird in den geplanten Mischgebietsflachen liberwiegend eingehalten.
Der Orientierungswert fiir allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag wird dennoch im gesamten Plan-
gebiet Uberschritten. Dagegen wird der Orientierungswert flir gemischte Gebiete im geplanten allgemeinen
Wohngebiet (iberwiegend eingehalten.

Die Nacht stellt den kritischeren Beurteilungszeitraum dar. In der Nacht (22.00-06.00 Uhr) werden ohne Be-
bauung im Plangebiet Beurteilungspegel zwischen 49 dB(A) im Siidosten und 67 dB(A) im Westen ermittelt
(vgl. Abbildung AO5). Die Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von 60 dB(A) wird in den Baufeldern entlang
der FreiligrathstraBe und Strafle ,,An der Goldgrube” erreicht bzw. bis 4 dB Uiberschritten. Die gebietsspezifi-
schen Orientierungswerte sowie die Immissionsgrenzwerte werden nahezu im gesamten Plangebiet Uber-
schritten. Das Plangebiet ist somit in der Nacht aufgrund des einwirkenden StraRen- und Schienenverkehrs-
larms tiberwiegend hohen bis sehr hohen Gerauscheinwirkungen ausgesetzt.

Stadtebauliches Konzept

An den Fassaden der Gebdude des Bebauungskonzepts werden am Tag (06.00-22.00 Uhr) Beurteilungspegel
zwischen 45 dB(A) und 71 dB(A) ermittelt (vgl. Abbildungen A06 und A07). Durch die (Eigen)Abschirmung der
Gebaude werden die Gerduscheinwirkungen gegeniiber der freien Schallausbreitung im Inneren des Plange-
biets deutlich gemindert. Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets wird der Orientierungswert von 55 dB(A)
nur an einzelnen Fassaden geringfligig Gberschritten. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV fir Misch-
gebiete wird sowohl in den geplanten allgemeinen Wohngebieten wie auch in den geplanten Mischgebieten
eingehalten. Lediglich an den zur Freiligrathstrale und der StralRe ,,An der Goldgrube” orientierten Fassaden
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werden Uberschreitungen des Immissionsgrenzwerts von 64 dB(A) bis 7 dB ermittelt. Die Schwelle zur Ge-
sundheitsgefahrdung wird am Tag an drei Fassaden von Gebduden in den geplanten Sondergebieten erreicht
bzw. liberschritten.

In den ebenerdigen Aufenthaltsbereichen (bspw. Garten, Spielpldtze) innerhalb der Mischgebietsflachen und
der Flache fur ein allgemeines Wohngebiet werden durch die (Eigen)Abschirmung der Gebaude flachige Be-
urteilungspegel zwischen 50 und 59 dB(A) ermittelt. Der Orientierungswert von 55 dB(A) wird im Schallschat-
ten der Gebdude Uberwiegend eingehalten. Der Immissionsgrenzwert von 59 dB(A) wird im Inneren des Plan-
gebiets GUberwiegend eingehalten. Lediglich entlang der StraRen, die das Plangebiet erschlieRen, werden ge-
ringfiigige Uberschreitungen ermittelt.

Die Aufenthaltsqualitat fiir Aufenthaltsbereiche und AuBenwohnbereiche entspricht im Inneren des Plange-
biets somit weitestgehend dem Zielwert der Stadt Mainz. Die Stadt Mainz fordert fir Wohneinheiten mit
AulRenwohnbereichen mindestens einen Auflenwohnbereich mit einem Beurteilungspegel von maximal
59 dB(A) herzustellen. Sofern AuBenwohnbereiche nicht an Fassaden orientiert werden kdnnen, an denen
der Beurteilungspegel eingehalten wird, sind durch bauliche MaBnahmen an den AuRenwohnbereichen ent-
sprechende Gerduschminderungen zu erzielen, um den Zielwert von 59 dB(A) einzuhalten. Weitere AulRen-
wohnbereiche der Wohneinheiten kénnen bis zu Beurteilungspegel durch Verkehrslarm (StraRe + Schiene)
von 64 dB(A) am Tag ohne MaRnahmen realisiert werden. Ein erhéhter Anspruch an die schalltechnische
Qualitat von Aufenthaltsbereichen wird fur Schulen und KiTas gestellt. Hier sollten Aufenthaltsbereiche wie
Schulhéfe und Spielflichen im Freien moglichst Gerduscheinwirkungen von hochstens 55 dB(A) durch Ver-
kehrslarm am Tag ausgesetzt sein, um die Sprachverstandlichkeit auf diesen Flachen zu gewahrleisten. Sofern
nur durch unverhaltnismaRige Manahmen das Schutzziel erreicht werden kann, sind Gerdauscheinwirkungen
bis 57 dB(A), dem Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV fiir Schulen, abwagungsfahig. Unter Bericksichti-
gung eines 5 m hohen KiTa-Geb&dudes kann der Zielwert von 57 dB(A) liberwiegend auf den 6stlich des Ge-
bdudes geplanten Aullenspielflichen der geplanten Kindertagesstatte eingehalten werden. Aufgrund der
groRen Entfernungen zu den Verkehrslarmquellen kann eine Verbesserung der schalltechnischen Qualitat
nur durch sehr hohe bauliche MaBnahmen (Schallschutzwdnde mit Hohen ab 4 m) gewahrleistet werden.
Bauliche MalRnahmen in dieser Dimension sind stadtebaulich im unmittelbaren Umfeld der AuRenspielfla-
chen nicht vertretbar.

Unter Berlicksichtigung des stadtebaulichen Konzeptes werden in der Nacht (22.00-06.00 Uhr) Beurteilungs-
pegel zwischen 37 dB(A) und 62 dB(A) ermittelt (vgl. Abbildungen A08 und A09). Im Bereich des allgemeinen
Wohngebiets wird der gebietsspezifische Orientierungswert von 45 dB(A) Gberwiegend eingehalten. Der Im-
missionsgrenzwert der 16. BImSchV fiir Mischgebiete von 54 dB(A) wird im Inneren des Plangebiets an na-
hezu allen Fassaden eingehalten. Lediglich an den Fassaden, die zu den das Plangebiet erschlieBenden Stra-
Ren ausgerichtet sind, werden vereinzelt geringfiigige Uberschreitungen bis 1 dB ermittelt. In den Sonderge-
bietsflachen wird an den zur Freiligrathstralle sowie zur Stralle ,An der Goldgrube” orientierten Fassaden
der Immissionsgrenzwert von 54 dB(A) liberschritten. Auch an Seitenfassaden werden vereinzelt geringe
Uberschreitungen ermittelt. Die Schwelle zur Gesundheitsgefdhrdung wird in der Nacht an vier Gebiduden
erreicht bzw. Uberschritten. Hierbei ist zu beachten, dass das stadtebauliche Konzept insbesondere im Sid-
westen des Plangebiets von den Festsetzungen des Bebauungsplans (Baulinien) abweicht. Dies ist auf die
unterschiedlichen Sachstdnde des stadtebaulichen Konzepts und des Entwurfs der Planzeichnung zuriickzu-
flhren. Bei Errichtung von Gebauden entlang der Baulinien sind somit héhere Gerduscheinwirkungen zu er-
warten.
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Zwar kénnen die Gerauscheinwirkungen durch die abschirmende Wirkung der geplanten Bebauung innerhalb
des Plangebiets deutlich gemindert werden. Dennoch verbleiben insbesondere an den dulleren Strukturen,
die zur FreiligrathstraRe und der StraRe ,,An der Goldgrube” orientiert sind, hohe Gerduscheinwirkungen teil-
weise oberhalb der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung.

Aufgrund der hohen Gerauscheinwirkungen durch Verkehrslarm im Plangebiet ist die Erarbeitung eines
Schallschutzkonzepts erforderlich.

6.6 Schallschutzkonzept — Verkehrslarm
6.6.1 Mogliche SchallschutzmaBnahmen

Nach dem Grundsatz einer vorsorgenden Planung sind SchallschutzmalRlnahmen bei der Ausweisung von
schutzbeddirftigen Gebieten (u. a. allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete, urbane Gebiete) stets wie folgt zu
prifen:

e Malnahmen an Schallquellen
e Malknahmen auf dem Ausbreitungsweg

e MaRnahmen an Gebauden

MaBnahmen an der Schallquelle und auf dem Ausbreitungsweg sind dabei aus schalltechnischer Sicht MaR-
nahmen am Gebéaude vorzuziehen, da diese zu einer allgemeinen Reduzierung der Gerauscheinwirkungen in
einem Plangebiet fihren. Somit profitieren u. a. auch Aufenthaltsbereiche im Freien sowie AuBenwohnbe-
reiche von MaRnahmen an der Schallquelle und auf dem Ausbreitungsweg. Mit zunehmender Héhe der Ge-
rauscheinwirkungen sind auch zunehmende Anforderungen an den Schallschutz erforderlich. Mogliche MaR-
nahmen werden nachfolgend aufgefiihrt:

MafRnhahmen an Schallguellen

e Neue Routenfiihrung
e Fahrverbote (Lkw-Fahrverbote, Durchfahrverbote etc.)
e Verminderung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit

e Technische MalRnahmen (larmarme Fahrbahndeckschicht, larmarmer Schienenoberbau, Schmierein-
richtungen, besonders iberwachtes Gleis etc.)

MalRknahmen auf dem Ausbreitungsweg

e VergroBern des Abstands geplanter schutzbedirftiger Nutzungen zu den Schallquellen (Abriicken
von Baugrenzen, Planung von ,,Pufferzonen” durch Griinflachen, Retention etc.)

e Ausweisung unterschiedlich schutzbedurftiger Gebietsarten (bspw. Abstufung GE -> MU -> WA)

e Abschirmende MaRnahmen (Schallschutzwille, Schallschutzwande, Einhausung, abschirmende Be-
bauung etc.)

MalRknahmen an den Gebduden

e  Grundrissgestaltung von Wohnungen

e Orientierung von zu 6ffnenden Fenstern/Festverglasung
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e Durchgesteckte Aufenthaltsraume

e Prinzip der 2-Schaligkeit

e Baulicher Schallschutz

e Einbau von fensterunabhidngigen schallgeddmmten Liiftungsanlagen

e Schutz von AuRenwohnbereichen
6.6.2 SchallschutzmaBnahmen an Schallquellen

Routenfiihrungen und Fahrverbote sind aufgrund der innerstadtischen Lage des Plangebiets und der umge-
benden Verkehrswege keine geeigneten MalRnahmen. Die FreiligrathstralRe wird durch den 6ffentlichen Per-
sonennahverkehr (Buslinien) frequentiert und eignet sich somit nicht fiir derartige Beschrankungen. Zudem
wirden neue Routenfiihrungen bzw. innerstadtische Verlagerungseffekte dazu fiihren, dass andere be-
wohnte Bereiche hoheren Immissionen ausgesetzt sind. Routenfiihrungen und Fahrverbote sind somit fur
die vorliegende Planung keine geeigneten Mallnahmen, um eine Minderung der Gerauscheinwirkungen
durch Verkehrslarm zu erzielen.

Die bereits vorhandene und auch beim Umbau geplante larmarme Fahrbahndeckschicht auf der Freiligrath-
stralle ist im schalltechnischen Modell bereits berlicksichtigt. Weitergehende MaRBnahmen bspw. die Be-
schrankung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h sind im Planungsprozess abgestimmt
worden. Da der Bereich entlang der Freiligrathstralle bereits im Zuge der Larmaktionsplanung der Stadt
Mainz als Larmhotspot identifiziert worden ist, fanden auch im Vorfeld der Bauleitplanung Abstimmungen
zwischen der Stadt Mainz und der Mainzer Mobilitat statt (K). Aufgrund der bereits erwahnten hohen Bedeu-
tung fir den OPNV (Stadt- und Regionallinien sowie Expresslinien) ist eine Reduzierung der zulissigen
Hochstgeschwindigkeit auf Ebene der Larmaktionsplanung nicht weiterverfolgt worden. Da im vorliegenden
Fall die Planung von teilweise schutzbedirftigen Nutzungen den schalltechnischen Konflikt verursacht, wird
eine Reduzierung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit nicht weiterverfolgt. Zudem kann die Reduzierung
der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit nicht unmittelbar im Bebauungsplanverfahren angeordnet werden.

6.6.3 SchallschutzmaBnahmen auf dem Ausbreitungsweg

In der vorliegenden Planung sind bereits MaBRnahmen auf dem Ausbreitungsweg beriicksichtigt. Das Plange-
biet sieht im Sinne des Trennungsgrundsatzes des § 50 BImSchG die Ausweisung eines Sondergebiets in
raumlicher Nahe zu den Verkehrslarmquellen (StraBe + Straenbahn) vor. Das Mischgebiet trennt gewerbli-
che Nutzungen in den Sondergebieten von dem geplanten allgemeinen Wohngebiet. Die Ausweisung unter-
schiedlicher Gebietsarten innerhalb des Plangebiets stellt eine Mallnahme auf dem Ausbreitungsweg dar, die
in den Planungsprozess eingeflossen ist. Die gewahlten Bauformen und Strukturen schirmen die Ge-
rauscheinwirkungen so ab, dass im Inneren des Plangebiets Gberwiegend gebietstypische Gerduscheinwir-
kungen im Hinblick auf den einwirkenden Verkehrslarm verbleiben. Eine weitergehende Schallabschirmung
ist auch aus stadtebaulichen Griinden nicht moglich. Hierzu misste eine komplett geschlossene Randbebau-
ung entlang der hochfrequentierten StralRen erfolgen. Die Errichtung mehrerer Hundert Meter langer Bau-
korper ist stadtebaulich nicht realisierbar. Ebenso sind weitere abschirmende Malnahmen auf dem Ausbrei-
tungsweg (bspw. Schallschutzwande, -wélle) aufgrund der innerstadtischen Lage nicht realisierungsfahig.

6.6.4 SchallschutzmaRnahmen an den Gebduden

Die Erforderlichkeit von SchallschutzmaBnahmen gegen Verkehrslarm am Gebaude erfolgt nach einem stan-
dardisierten Schallschutzkonzept. Bei der Ausarbeitung des Konzepts sind die aktuelle Rechtsprechung zu
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erforderlichen SchallschutzmaRnahmen bei Gerdauscheinwirkungen durch Verkehrslarm sowie weitere stad-
tebauliche Aspekte u. a. eine moglichst uneingeschrankte Nutzung der Wohnungen (bspw. natirliche Lif-
tungsmoglichkeit von schutzbediirftigen Raumen, Realisierungsfahigkeit von AuRenwohnbereichen) beriick-
sichtigt. Um moglichst groRRe architektonische Gestaltungsmaoglichkeiten auch bei hohen Gerauscheinwirkun-
gen zu ermoglichen und gleichzeitig rechtssichere Festsetzungen fiir ein anschlieBendes Bebauungsplanver-
fahren und somit einen angemessenen Schallschutz zu garantieren, unterscheidet das Schallschutzkonzept
zwischen 5 Raumkategorien:

e Raumkategorie 1: schutzbedirftige Aufenthaltsraume in Wohnungen (Wohnzimmer, Esszimmer,
Wohnkiichen, Wohndielen, Schlaf-, Gaste und Arbeitszimmer), Ein-Raum-Wohnungen (Studieren-
denwohnheime, Seniorenwohnheime etc.), Pflegeeinrichtungen und Krankenhduser (Bettenrdaume)

e Raumkategorie 2: alle Rdume, die zum Schlafen genutzt werden kénnen in Wohnungen (Schlaf-,
Gaste und Arbeitszimmer), Ein-Raum-Wohnungen (Studierendenwohnheime, Seniorenwohnheime
etc.), Pflegeeinrichtungen und Krankenhauser (Bettenraume)

e Raumkategorie 3: KiTas (Gruppen und Ruherdume), Schulen (Unterrichtsraume)

e Raumkategorie 4: Beherbergungsbetriebe und Boardinghiuser (Ubernachtungsraume)

e Raumkategorie 5: sonstige Nutzungen (Bliro-, Praxis-, Sitzungsrdume etc.)

Die Einteilung in Raumkategorien dient zum einen der Unterscheidung zwischen schutzbediirftigen Raumen,
die sowohl am Tag als auch in der Nacht genutzt werden und solchen Raumen, die nur am Tag bzw. aus-
schlieBlich flr aktive Tatigkeiten in der Nacht (bspw. Blirordume) genutzt werden. Insbesondere bei hoch
frequentierten Verkehrswegen wie klassifizierten Strafen und Schienenstrecken mit Giiterverkehr ist viel-
fach der Nachtzeitraum (22.00-06.00 Uhr) aus schalltechnischer Sicht kritischer als der Tag (06.00-22.00 Uhr).
Durch die Unterteilung in die Raumkategorien wird somit die konkrete Schutzbedirftigkeit fliir den Raum
anstelle des Gesamtobjekts im Schallschutzkonzept aufgegriffen.

Zum anderen findet eine Unterscheidung in einzelne Nutzungen statt. Wahrend Wohnungen dem dauerhaf-
ten Aufenthalt dienen und Bettenrdume der Genesung und somit die Nutzungen als besonders sensibel ins-
besondere auf dauerhaft einwirkenden gesundheitsgefahrdenden Larm eingestuft werden, sind andere Nut-
zungen aufgrund des temporiren Aufenthalts weniger sensibel. Beispielsweise ist bei Ubernachtungsrdumen
in Hotels ein gesunder Nachtschlaf fir die Dauer des Aufenthalts auch mit einer fensterunabhangigen Liiftung
bei geschlossenen Fenstern moglich. Die Mdglichkeit, ein Hotelzimmer lber ein 6ffenbares Fenster zu belif-
ten, kann auch bei hohen Gerduscheinwirkungen dem Hotelgast ermoglicht werden. Durch die i. d. R. kurze
Verweildauer in Hotels werden schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 BImSchG bereits tGber die
Dauer ausgeschlossen.

Das nachfolgende Flussdiagramm enthalt die Vorgehensweise und die den einzelnen Raumkategorien zuge-
ordneten SchallschutzmaBnahmen. Die SchallschutzmalBnahmen sind im Anschluss an das Flussdiagramm
tabellarisch aufgefiihrt.
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Abbildung 1

Ablaufdiagramm SchallschutzmaBnahmen Verkehrslarm

schutzbedrftige
Nutzungen

Wohnungen/Kitas/
Schulen/Krankenhiuser/
Pflegeeinrichtungen

schutzbedirftige Raume

Raumkategorie 1

schutzbedUrftige Raume

Raumkategorie 3

hochster Beurteilungs-
pegel am Tag oder in der
Nacht in dB(A})

Beurteilungspegel
am Tag in dB(A}

sonstige Nutzungen
(z. B. Blros/Beher-
bergungsbetriebe)

AuRenwchnbereiche/

Aufenthaltsbereiche

schutzbed irftige Raume

Raumkategorie 4

schutzbedUirftige Raume

Raumkategorie 5

Beurteilungspegel
am Tag in dB(A)

Beurteilungspegel
am Tagin dB(A}

héchster Beurteilung-
pegel am Tag oder in der
Nacht in dB(A)

> 60 dB(A)

> 64 und < 69 dB(A)

> 69 dB(A)

> 60 dB(A} an Fassade

SM V1

SMV3

schutzbedtrftige Raume

Raumkategorie 2

Beurteilungspegel
in der Nacht in dB(A}

> 50 dB(A}

SM V2

> 54 und < 59 dB(A)

> 59 dB(A)

SM V1

SM V5

SM Vé

> 60 dB(A)

SM V1

schutzbedtrftige Rédume

Raumkategorie 4

Beurteilungspegel
in der Nacht in dB(A}

> 50 dB(A)

SM V1

SM V5
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Tabelle 11 SchallschutzmaRnahmen Verkehrslarm Tag

SchallschutzmaRnahmen Tag

Erlduterung

Raumkategorie 1-5

alle schutzbeddrftigen Aufenthaltsraume nach DIN 4109

SM V1

passiver Schallschutz nach DIN 4109

AuBenwohnbereiche

von Wohnungen (Loggien, Balkone, Terrassen, Dachterrassen etc.)

SM v2

keine AuBenwohnbereiche

oder

geschitzte AuRenwohnbereich durch (teil-) verglaste Loggien und Balkone, absorbierende Verkleidungen der Wande und Decken, geschlossene Briistungen oder vergleichbare MaR-
nahmen, die SchallschutzmalRnahmen diirfen aus 6ffenbaren, verschiebbaren oder faltbaren Elementen bestehen.

Zielwert in 2 m Hohe in der Mitte des AuRenwohnbereichs Beurteilungspegel am Tag < 60 dB(A).

Raumkategorie 1

Raumkategorie 3

alle schutzbeddrftigen Aufenthaltsraume in Wohnungen (Wohnzimmer, Esszimmer, Wohnkichen, Wohndielen, Schlaf- und Arbeitszimmer), Ein-Raum-Wohnungen (Studierendenwohnheime, Seniorenwohnheime etc.),
Pflegeeinrichtungen und Krankenhauser (Bettenrdume)

KiTaS (Gruppen- und Ruherdume), Schulen (Unterrichtsraume)

keine zu 6ffnende Fenster

oder

zu o6ffnende Fenster, wenn mindestens ein zu 6ffnendes Fenster des jeweiligen Raums an einer AuRenwand vorhanden ist, an der die MaBnahmen SM V3 und SM V4 nicht erforder-
lich werden

(Raumkategorie 1 Beurteilungspegel am Tag und in der Nacht < 64 dB(A), Raumkategorie 3 Beurteilungspegel am Tag < 64 dB(A))

oder

zu 6ffnende Fenster, wenn vor mindestens einem zu 6ffnenden Fenster des jeweiligen Raums eine SchallschutzmaBnahme nach dem Prinzip der 2-Schaligkeit umgesetzt wird, wie
z. B. (teil-) verglaste Loggia oder Balkon, vorgehangte Glasfassade, Prallscheiben, tiefe Kastenfenster mit zwei zu 6ffnenden Fenstern oder vergleichbare MaRBnahmen, bei Raumkate-
gorie 1 der Beurteilungspegel am Tag und in der Nacht einen Wert von < 60 dB(A) und bei Raumkategorie 3 der Beurteilungspegel am Tag einen Wert von < 60 dB(A) einhélt.

Die SchallschutzmaRnahmen diirfen aus 6ffenbaren, verschiebbaren oder faltbaren Elementen bestehen.

keine zu 6ffnende Fenster

oder

zu 6ffnende Fenster, wenn mindestens ein zu 6ffnendes Fenster des jeweiligen Raums an einer AuBenwand vorhanden ist, an der die MaBnahmen SM V4 nicht erforderlich wird
(Raumkategorie 1 Beurteilungspegel am Tag und in der Nacht < 69 dB(A), Raumkategorie 3 Beurteilungspegel am Tag < 69 dB(A)).

Erreicht der Beurteilungspegel vor diesem Fenster bei Raumkategorie 1 am Tag und in der Nacht einen Wert von > 64 dB(A) und bei Raumkategorie 3 am Tag einen Wert von >
64 dB(A), gilt SchallschutzmaRnahme SM V2.

oder

zu 6ffnende Fenster, wenn vor mindestens einem zu 6ffnenden Fenster des jeweiligen Raums durch MaRBnahmen der architektonischen Selbsthilfe, die nicht durch den Nutzer veran-
dert werden kénnen, wie z. B. Erker, Loggia ohne und mit (Teil-) Festverglasung, Balkone mit (Teil-) Festverglasung, vorgehdngte Glasfassaden, Prallscheiben, tiefe Kastenfenster mit
nicht zu 6ffnendem duReren Element und zu 6ffnendem inneren Fenster, bei Raumkategorie 1 der Beurteilungspegel am Tag und in der Nacht einen Wert von < 69 dB(A) und bei
Raumkategorie 3 der Beurteilungspegel am Tag einen Wert von < 69 dB(A) einhilt.
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Erreicht der Beurteilungspegel vor diesem Fenster bei Raumkategorie 1 am Tag und in der Nacht einen Wert von > 64 dB(A) und bei Raumkategorie 3 am Tag einen Wert > 64 dB(A),
gilt die Schallschutzmanahme SM V3.

Tabelle 12 SchallschutzmaBnahmen Verkehrslarm Nacht

SchallschutzmaRnahmen Nacht

Erlduterung

Raumkategorie 2 und 4

alle Rdume, die zum Schlafen genutzt werden konnen in Wohnungen (Schlafrdume, Gaste- und Arbeitszimmer), Ein-Raum-Wohnungen (Studierendenwohnheime, Seniorenwohnheime etc.), Bettenrdume in Pflegeein-
richtungen und Krankenhiusern, Ubernachtungsraume in Beherbergungsbetrieben und Boardinghdusern

SM V5

fensterunabhangige, schallgedammte Liiftung oder vergleichbare MaRnahmen, die eine ausreichende Bellftung bei geschlossenen Fenstern sicherstellen

Raumkategorie 2
alle Rdume, die zum Schlafen genutzt werden konnen in Wohnungen (Schlafrdume, Gaste- und Arbeitszimmer), Ein-Raum-Wohnungen (Studierendenwohnheime, Seniorenwohnheime etc.), Bettenraume in Krankenh&u-
sern und Pflegeeinrichtungen

keine zu 6ffnende Fenster

oder

zu 6ffnende Fenster, wenn mindestens ein zu 6ffnendes Fenster des jeweiligen Raums an einer AuRenwand vorhanden ist, an der die MaBnahmen SM V6 oder SM V7 nicht erforderlich
werden

(Beurteilungspegel in der Nacht < 54 dB(A))

oder

zu 6ffnende Fenster, wenn vor mindestens einem zu 6ffnenden Fenster des jeweiligen Raums eine SchallschutzmaBnahme nach dem Prinzip der 2-Schaligkeit umgesetzt wird, wie
z. B. (teil-) verglaste Loggia oder Balkon, vorgehdngte Glasfassade, Prallscheiben, tiefe Kastenfenster mit zwei zu 6ffnenden Fenstern oder vergleichbare MaRnahmen, der Beurtei-
lungspegel in der Nacht ein Wert von <50 dB(A) einhélt.

Die SchallschutzmaRBnahmen diirfen aus 6ffenbaren, verschiebbaren oder faltbaren Elementen bestehen.

keine zu 6ffnende Fenster

oder

zu 6ffnende Fenster, wenn mindestens ein zu 6ffnendes Fenster des jeweiligen Raums an einer AuRenwand, an der die MaBnahme SM V7 nicht erforderlich wird (Beurteilungspegel
in der Nacht <59 dB(A)).

Erreicht der Beurteilungspegel vor diesem Fenster in der Nacht einen Wert von > 54 dB(A), gilt SchallschutzmaRnahme SM V6.

oder

zu 6ffnende Fenster, wenn vor mindestens einem zu 6ffnenden Fenster des jeweiligen Raums durch MaRBnahmen der architektonischen Selbsthilfe, die durch den Nutzer nicht veran-
dert werden kénnen, wie z. B. Erker, Loggia ohne und mit (Teil-) Festverglasung, Balkone mit (Teil-) Festverglasung, vorgehadngte Glasfassaden, Prallscheiben, tiefe Kastenfenster mit
nicht zu 6ffnendem duReren Element und zu 6ffnendem inneren Fenster, der Beurteilungspegel in der Nacht ein Wert von <59 dB(A) einhélt.

Erreicht der Beurteilungspegel vor diesem Fenster in der Nacht einen Wert von > 54 dB(A), gilt SchallschutzmaRnahme SM V6.

Konzept dB plus GmbH
a Bericht-Nr. 22034-01
Stand 21.03.2025

Seite 31




Schalltechnisches Gutachten
Bebauungsplan , Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (O 53)“, Mainz

Innerhalb des Plangebiets werden auf Grundlage der freien Schallausbreitung sowie anhand des stadtebau-
lichen Konzepts die Bereiche bzw. Fassaden ermittelt, an denen SchallschutzmaBnahmen erforderlich wer-
den. Die nachfolgende Tabelle stellt die Farbskala mit der Einteilung der SchallschutzmaBnahmen zusam-
menfassend dar.

Tabelle 13 Verkehrslarm im Plangebiet, Farbskala SchallschutzmaRnahmen an den Gebauden
SchallschutzmaRnahmen Tag SchallschutzmaRnahmen Nacht
60 < <64 | SMV1]|V2 50< <54 | SMV1 | V5
64 < <69 | SMV1|V2]|V3 54 < <59 | SMV1]|V5]|V6
69 < SMV1|V2|V4 59 < - SMV1 | V5 | V7

Passiver Schallschutz (SM V1) bezeichnet bauliche Schallschutzmallnahmen am Gebaude (alle Raumkatego-
rien) wie bspw. Schallschutzfenster. Hierbei wird von geschlossenen Bauteilen ausgegangen. Ziel von passi-
vem Schallschutz ist es durch bauliche MaRnahmen den Larmpegel im Rauminneren von Gebduden auf einen
je nach Nutzungsart definierten Innenpegel zu mindern. Zur Dimensionierung der SchallschutzmaRnahmen
an den Gebauden ist die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" [5] die maRgebliche Berechnungsvorschrift.
Der AuRRenlarmpegel berechnet sich nach den in DIN 4109-2, Kapitel 4.4.5 beschriebenen Verfahren. Hierin
werden Aussagen zu den maligeblichen AuBenlarmpegeln, zu den Anforderungen an die AulRenbauteile un-
ter Berlicksichtigung unterschiedlicher Raumarten und Nutzungen, zu den Anforderungen fiir Liftungsein-
richtungen und/oder Rollladenkéasten getroffen, die beim Bau der Gebaude zu bericksichtigen sind.

Der Ausgangspunkt fir die Bestimmung der erforderlichen Qualitat der AuRenbauteile ist entsprechend den
Vorgaben der DIN 4109-1 der maRgebliche AuRenlarmpegel. Dieser berechnet sich nach den in DIN 4109-2,
Kapitel 4.4.5 beschriebenen Verfahren: fiir den Tag (06.00-22.00 Uhr) und die Nacht (22.00-06.00 Uhr) aus
dem zugehorigen Beurteilungspegel unter Addition eines Wertes von 3 dB (Freifeldkorrektur). Fiir die Nacht
ist ein Zuschlag zur Beriicksichtigung der erhéhten nachtlichen Stérwirkung (groReres Schutzbedirfnis in der
Nacht) zu erteilen: Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A),
ergibt sich der mafigebliche AuRenlarmpegel aus dem Beurteilungspegel fiir die Nacht und einem Zuschlag
von insgesamt 13 dB(A). Beim Einwirken mehrerer Schallquellen erfolgt je Tageszeitraum eine energetische
Addition der Einzelbeurteilungspegel zu einem Gesamtbeurteilungspegel. Maligeblich fiir die Bestimmung
des AuRenlarmpegels ist die Lairmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hohere Anforderung ergibt.

Fir die vorliegende Planung werden sowohl der Gewerbeldrm als auch der Fluglarm des Flughafens Frankfurt
am Main bei der Berechnung der malRgeblichen AuRenlarmpegel beriicksichtigt. Der Gewerbeldrm ist durch
Addition der gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte nach TA Larm beriicksichtigt. Dabei sind fiir die Son-
dergebiete die Immissionsrichtwerte von Mischgebieten (60 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht) zu-
grunde gelegt. Die Gerduscheinwirkungen durch Fluglarm sind aus (L) entnommen. Dabei ist die Betriebs-
richtung Ost des Planungsfalls 2020 zugrunde gelegt. Diese stellt den schalltechnisch kritischen Fall fur die
Stadt Mainz dar.

Die SchallschutzmaRnahmen SM V3, V4, V6 und V7 greifen die unter Kapitel 6.6.1 aufgefiihrten MaRnahmen
an den Gebauden auf. Durch die verallgemeinernde Formulierung kdnnen unterschiedliche architektonische
und bauliche MaBnahmen herangezogen werden, um einen ausreichenden Schallschutz beim Uberschreiten
der Immissionsgrenzwerte fiir Mischgebiete bzw. Erreichen der Schwellenwerte der Gesundheitsgefahrdung
sicherzustellen. Dabei sind beim Uberschreiten der Immissionsgrenzwerte noch MaBnahmen zuléssig, die
durch den Nutzer verandert werden dirfen (bspw. verschiebbare und faltbare Elemente). Die verscharften
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Anforderungen an SchallschutzmaRnahmen beim Erreichen und Uberschreiten der Schwellenwerte zur Ge-
sundheitsgefahrdung bestehen darin, dass die SchallschutzmaRnahmen nicht mehr durch den kiinftigen Nut-
zer verandert werden dirfen.

Entgegen dem standardisierten Schallschutzkonzept ist die MaRnahme SM V5, der Einbau von fensterunab-
hangigen, schallgedammten Liftungen oder vergleichbaren MaRnahmen, die eine ausreichende Bellftung
bei geschlossenen Fenstern sicherstellen, in der Stadt Mainz aufgrund der vorhandenen Fluglarmbelastung
bereits bei Beurteilungspegeln von 45 dB(A) durchzufihren.

Das aufgefiihrte Schallschutzkonzept an den Gebauden definiert nicht abschlieRend die Durchfiihrung ein-
zelner Mallnahmen. So kann bspw. mittels durchgesteckter Aufenthaltsraume und der damit verbundenen
Orientierung eines Fensters zur gerduschabgewandten Fassade, an der von hohen Geraduscheinwirkungen
betroffenen Fassade auf aufwendige SchallschutzmaRnahmen verzichtet werden. Das Schallschutzkonzept
ist so konzipiert, dass der kiinftige Nutzer die Mdglichkeit hat, bei Gerduscheinwirkungen Giber den jeweiligen
Schwellenwerten schutzbediirftige Rdume lGber mindestens ein ,leises” Fenster natlirlich zu beliften. Das
Erreichen dieses Schutzanspruchs kann dabei sowohl architektonisch (Baukorperstrukturen, Grundrisse,
Raumaufteilung etc.) als auch durch technisch-bauliche MaRnahmen an den jeweiligen Fenstern (Prallschei-
ben, (Teil)Verglasung etc.) erreicht werden.

Die Mallnahmen an den Gebauden sind sowohl bei freier Schallausbreitung als auch an den Geb&duden des
stadtebaulichen Konzepts in den Abbildungen A10 bis A15 dargestellt.

Tabelle 14 Verkehrslarm im Plangebiet, Darstellung der SchallschutzmaRnahmen an den Gebauden
Abbildung Darstellung Ergebnis SchallschutzmaRnahmen und | Bebauungszustand [Schallschutz-|
Beurteilungszeitraum konzept

Al0 Rasterlarmkarte An?s::::jng Smaj:?g;?jg;g?gzn a1 ohne Bebauung mit
All Rasterlarmkarte An?s::::jng Smjg?g:t;?gg:?z?;: a1 ohne Bebauung mit
2 | commdamiari | e | ST | st |
2 | commdamiari | e | STobemeirinn | s |
Ald Rasterlarmkarte An?s::::jng MaBgeblich:rhilj/;enlérmpegel ohne Bebauung mit
AL Gebdudelarmkarte An?:::::Sng MaBgeblichesr'\i:/éenlérmpegel Stédl;czﬁj:;l)i’fhes mit

Ohne Bebauung im Plangebiet werden erhéhte Anforderungen an den Schallschutz vor Verkehrslarm (Mal3-
nahmen SM V3, V4, V6 und V7) vor allem entlang der FreiligrathstralRe, der StraRe ,,An der Goldgrube” sowie
entlang der das Plangebiet erschlieRenden Strallen erforderlich. Erhohte Anforderungen an den baulichen
Schallschutz und den Schutz von AuRenwohnbereichen (SchallschutzmaBnahmen SM V1 und V2) werden
nahezu im gesamten Plangebiet erforderlich. Der Einbau von fensterunabhangigen Liftungseinrichtungen
bzw. vergleichbaren Mallnahmen, die eine ausreichende Beliiftung bei geschlossenen Fenstern gewahrleis-
ten (SchallschutzmaRnahmen SM V5) wird aufgrund der Anforderungen der Stadt Mainz im gesamten Plan-
gebiet erforderlich.

Unter Berlicksichtigung des stadtebaulichen Konzepts sind vor allem an Fassaden, die zu den zuvor aufge-
flihrten StralRen orientiert sind, erhéhte Anforderungen an den Schallschutz vor Verkehrslarm (MaRnahmen
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SM V3, V4, V6 und V7) erforderlich. Vereinzelt sind auch an Seitenfassaden erhéhte Anforderungen erfor-
derlich. Durch die schallabschirmende Wirkung der Gebaude sind im Inneren des Plangebiets nur vereinzelt
erhohte Anforderungen an den baulichen Schallschutz und den Schutz von AuRenwohnbereichen (Schall-
schutzmaBnahmen SM V1 und V2) erforderlich. Der Einbau von fensterunabhangigen Liiftungseinrichtungen
bzw. vergleichbaren Mallnahmen, die eine ausreichende Beliiftung bei geschlossenen Fenstern gewahrleis-
ten, wird im gesamten Plangebiet erforderlich. Ausgenommen sind lediglich einzelne Fassadenabschnitte. Da
der Fluglarm relevant einwirkt, wird empfohlen die MaRnahme SM V5 pauschal fiir alle Raume der Raumka-
tegorie 2 festzusetzen und keine Ausnahmeregelung vorzusehen.

Ohne Bebauung werden malRgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109 zwischen 65 und 76 dB(A) ermittelt.
Hohe maligeblichen AuRenlarmpegel tiber 70 dB(A) werden vor allem entlang der Freiligrathstrae und der
Stralle ,,An der Goldgrube” ermittelt. Unter Beriicksichtigung des stadtebaulichen Konzepts betragen die
malRgeblichen AuRenlarmpegel zwischen 62 und 74 dB(A).

6.6.5 Bewertung des Schallschutzkonzepts

Aufgrund der innerstadtischen Lage des Plangebiets in der Mainzer Oberstadt sind hohe bauliche MaRnah-
men wie bspw. Schallschutzwande nicht geeignet, um einen ausreichenden Schallschutz vor dem einwirken-
den Verkehrslarm sicherzustellen. Auch MalRnahmen an der Schallquelle sind im Planungsprozess diskutiert
worden, jedoch aus unterschiedlichen Griinden (iberwiegend nicht realisierbar. Der Einbau einer l[armmin-
dernden Fahrbahndeckschicht entlang der FreiligrathstralRe ist vorhanden und wird auch beim Ausbau der
Freiligrathstralle vorgesehen.

Durch planerische MaRnahmen nach dem Trennungsgrundsatz werden in den unter Kapitel 6.6.4 beschrie-
benen Bereichen, in denen hohe Anforderungen an den Schallschutz zur Realisierung von Wohnbebauung
gestellt wirden, Gberwiegend schalltechnisch wenig sensible Nutzungen geplant. In den Sondergebieten ent-
lang der Freiligrathstralle und der StralRe ,,An der Goldgrube” sollen gewerbliche Nutzungen sowie Dienst-
leister und Gebaude fir Forschung und Entwicklung entstehen. Diese Nutzungen sind der Raumkategorie 5
zuzuordnen. Durch einen entsprechend den Anforderungen der DIN 4109 dimensionierten Schallschutz von
Aullenbauteilen kann fir diese Nutzungen ein ausreichender Schallschutz sichergestellt werden. Es wird
empfohlen die Wohnfunktion in den Sondergebieten nicht zuzulassen oder vergleichbar zu Gewerbegebieten
nur sehr untergeordnet zuzulassen. Auch fiir vereinzelte Betriebsleiterwohnungen wird ein ausreichender
Schallschutz durch baulichen Schallschutz nach DIN 4109 sichergestellt.

Die im Stidosten des Plangebiets geplanten Mischgebiete und allgemeinen Wohngebiete sind auch bei freier
Schallausbreitung keinen Gerduscheinwirkungen ausgesetzt, die hohen Anforderungen an den Schallschutz
stellen. Nur vereinzelt werden die Immissionsgrenzwerte flir Mischgebiete iberschritten. Somit ist keine
Festsetzung einer bauzeitlichen Reihenfolge erforderlich. Die Mischgebiete und allgemeinen Wohngebiete
kénnen aus schalltechnischer Sicht unabhangig von den umliegenden Sondergebieten entwickelt werden.

Durch Festsetzung der SchallschutzmalBnahmen an den Gebauden im schalltechnisch kritischen Untersu-
chungsfall ohne Bebauung wird ein ausreichender Schallschutz sichergestellt. Bei zeitgleicher oder sukzessi-
ver Entwicklung des Plangebiets konnen die MaRnahmen durch Nachweis reduziert werden, wenn die bereits
bestehende Bebauung die Gerdauscheinwirkungen durch Verkehrslarm auf geplante Gebdaude mindert.

Die aufgrund des einwirkenden Verkehrslarms erforderlichen Schallschutzmafnahmen werden im nachfol-
genden Kapitel abschlieRend aufgefiihrt.
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6.6.6 SchallschutzmaBnahmenkatalog

Fiir das Plangebiet ,Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)“ ist ein Schallschutzkonzept erarbei-
tet worden. Die MaRnahmen, die im Schallschutzkonzept vor Verkehrslarm bericksichtigt sind, sind inhaltlich
nachfolgend aufgefiihrt. Die MaRnahmen sind entweder im Bebauungsplan festzusetzen oder durch weitere
Regelungen wie bspw. stadtebauliche Vertrage zu sichern. Bei den aufgefiihrten Textbausteinen der einzel-
nen MaBBnahmen handelt es sich nicht um Textvorschlage flr Festsetzungen im Bebauungsplan.

Schallschutzmanahme 1: Lirmmindernde Fahrbahndeckschicht FreiligrathstraRe

Beim Ausbau bzw. Umbau der FreiligrathstraRe ist eine larmmindernde Fahrbahndeckschicht einzubauen.
Die akustischen Eigenschaften missen der bereits vorhandenen Deckschicht, einem Asphaltbeton AC 11 DS,
entsprechen oder héhere Minderungswirkungen als der aufgefiihrte Asphaltbeton aufweisen.

SchallschutzmalRnahme 2: Trennungsgrundsatz

Die unter Abbildung A02 des schalltechnischen Gutachtens dargestellten Arten der baulichen Nutzungen (SO,
MI, WA) sind Teil des Schallschutzkonzepts. Dadurch wird eine Gliederung entsprechend dem Trennungs-
grundsatz nach § 50 BImSchG festgesetzt. Schutzbeddrftige, larmsensible Gebiete (MI, WA) weisen durch die
vorgenommene Gliederung groRe Abstande zu den bestehenden Verkehrslarmquellen (StraRen, StraRenbah-
nen) auf. In den Sondergebieten ist Wohnbebauung auszuschlieBen oder vergleichbar zu einem Gewerbege-
biet nur flr Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die einem
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegentiber in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind, zuzulas-
sen.

SchallschutzmaRnahme 3: Schallschutz der AuRenbauteile von schutzbedirftigen Raumen

Bei der Errichtung und der baugenehmigungsrelevanten Anderung von Geb&uden sind die AuRenbauteile
von schutzbedirftigen Raumen mindestens gemaR den Anforderungen der Abbildung A14 im Anhang A dar-
gestellten maligeblichen AuRenlarmpegeln nach DIN 4109-2:2018-01 auszubilden. Die Ausbauteile sind ge-
maRk den Anforderungen nach Ziffer 7 der DIN 4109-1:2018-01 zu dimensionieren.

SchallschutzmalBnahme 4: Schallschutz der AuRenwohnbereiche und Aufenthaltsbereiche

Bei der Errichtung und der baugenehmigungsrelevanten Anderung von Gebiuden in den geplanten Misch-
gebieten und allgemeinen Wohngebieten sind an AuBRenwanden, die AuRenwohnbereiche von Wohnungen,
Krankenhdusern, Pflegeeinrichtungen sowie vergleichbar schutzbediirftigen Nutzungen nur dann zulassig,
wenn in der Mitte eines AuRenwohnbereichs je Nutzungseinheit in einer Hohe von 2 m der Beurteilungspegel
des Verkehrslarms am Tag einen Wert von 59 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete und von 60 dB(A) fiir Misch-
gebiete nicht Gberschreitet. Fiir weitere AuBenwohnbereiche von Nutzungseinheiten ist ein Beurteilungspe-
gel des Verkehrsldarms am Tag von 64 dB(A) einzuhalten. Bei Uberschreitung der zuvor genannten Beurtei-
lungspegel ist durch bauliche SchallschutzmaRnahme, wie z. B. Wintergarten, verglaste Loggia, verglaster
Balkon, geschlossene Briistungen, absorbierende Verkleidung von Decken und Wanden oder vergleichbare
SchallschutzmaRBnahmen ein ausreichender Schallschutz sicherzustellen. Die baulichen Schallschutzmalinah-
men dirfen aus 6ffenbaren, verschiebbaren oder faltbaren Elementen bestehen.

Fir Spielflachen und Aufenthaltsbereiche im Freien, die Schulen oder Kindergdrten zugeordnet sind, ist ein
Beurteilungspegel von 57 dB(A) einzuhalten.
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Schallschutzmalnahme 5: Fensterunabhéngige schallgedammte Liftung

Bei der Errichtung und der baugenehmigungsrelevanten Anderung von Gebiuden in den geplanten Misch-
gebieten und allgemeinen Wohngebieten ist in schutzbedirftigen Raumen von Wohnungen nach DIN 4109-
1:2018-01, die zum Schlafen genutzt werden kdénnen (Schlafraume, Gaste- und Arbeitszimmer), von Betten-
raumen in Krankenhdusern und Pflegeeinrichtungen, Ubernachtungsrdumen von Beherbergungsbetrieben
sowie vergleichbar schutzbedirftigen Raumen (iber einem Beurteilungspegel des Verkehrslarms von
45 dB(A) in der Nacht eine fensterunabhédngige, schallgedammte Liftung zu realisieren. Auch vergleichbare
Malnahmen, die eine ausreichende Belliftung bei geschlossenen Fenstern gewahrleisten, sind zuldssig. Es ist
unter Bericksichtigung des Fluglarms davon auszugehen, dass die MalRnahme im gesamten Plangebiet ohne
Ausnahme zu realisieren ist.

SchallschutzmaRnahme 6: Schallschutz an den Gebduden, der aus durch die Nutzer verdnderbaren MalRnah-
men bestehen darf

Bei der Errichtung und der baugenehmigungsrelevanten Anderung von Gebauden in den geplanten Misch-
gebieten und allgemeinen Wohngebieten sind an AuRenwanden, zu 6ffnende Fenster von schutzbedirftigen
Raumen von Wohnungen nach DIN 4109-1:2018-01, Bettenraumen in Krankenhdusern und Pflegeeinrichtun-
gen, schutzbedirftigen Rdumen in Kindertagesstatten, in denen sich Kinder dauerhaft aufhalten, Unterrichts-
raumen von Schulen sowie vergleichbar schutzbediirftigen Raumen nur dann zulassig, wenn

1. der schutzbediirftige Raum Uber mindestens ein zu 6ffnendes Fenster an einer AuRenwand ver-
fligt, an der der Beurteilungspegel des Gesamtverkehrslarms am Tag den Wert von 64 dB(A) nicht
Uberschreitet

oder

2. mindestens ein zu 6ffnendes Fenster des schutzbedirftigen Raumes durch eine bauliche Schall-
schutzmaBnahme nach dem Prinzip der 2-Schaligkeit, wie z. B. vorgehadngte Glasfassade, Winter-
garten, verglaste Loggia, verglaster Balkon, Prallscheibe, Kastenfenster oder vergleichbare Schall-
schutzmaBnahmen, geschiitzt ist und vor diesem Fenster der Beurteilungspegel des Gesamtver-
kehrslarms am Tag den Wert von 60 dB(A) nicht Gberschreitet. Die bauliche SchallschutzmaR-
nahme darf aus 6ffenbaren, verschiebbaren oder faltbaren Elementen bestehen.

Bei der Errichtung und der baugenehmigungsrelevanten Anderung von Geb&duden sind an AuBenwinden, zu
o6ffnende Fenster von schutzbediirftigen Rdumen von Wohnungen nach DIN 4109-1:2018-01, die zum Schla-
fen genutzt werden kdnnen (Schlaf-, Kinder- und Gastezimmer), von Bettenrdumen in Krankenhausern und
Pflegeeinrichtungen sowie vergleichbar schutzbedirftigen Rdumen nur dann zulassig, wenn

1. der schutzbedirftige Raum Gber mindestens ein Fenster an einer Auenwand verfiigt, an der der
Beurteilungspegel des Gesamtverkehrslarms in der Nacht den Wert von 54 dB(A) nicht Gber-
schreitet

oder

2. mindestens ein zu 6ffnendes Fenster des schutzbediirftigen Raums durch eine bauliche Schall-

schutzmaRnahme nach dem Prinzip der 2-Schaligkeit, wie z.B. vorgehangte Glasfassade, Winter-
garten, verglaste Loggia, verglaster Wintergarten, Prallscheibe oder vergleichbare Schallschutz-
malnahmen, geschitzt ist und vor diesem Fenster der Beurteilungspegel des Gesamtverkehrs-
larms in der Nacht den Wert von 50 dB(A) nicht Uberschreitet. Die bauliche SchallschutzmaR-
nahme darf aus 6ffenbaren, verschiebbaren oder faltbaren Elementen bestehen.
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7 Neubau und wesentliche Anderung

Fiir die Untersuchung des Neubaus einer StraRBe und die Priifung der wesentlichen Anderung wird zwischen
zwei Untersuchungsbereichen unterschieden:

e Innerhalb des Neubaubereichs/Bereichs der wesentlichen Anderung
e AuRerhalb des Neubaubereichs/Bereichs der wesentlichen Anderung

Im vorliegenden Fall wird entlang der Freiligrathstralle ein zusatzlicher durchgehender Fahrstreifen gebaut.
Der Bau von zuséatzlichen Fahrstreifen ist eine wesentliche Anderung nach der 16. BImSchV.

Zudem wird die Kreuzung zwischen der das Plangebiet erschlieenden Stralle und der FreiligrathstraRe
umgebaut, sodass die Leistungsfahigkeit des Kreuzungsbereichs den kiinftigen Anforderungen entspricht.
Hierzu wird u. a. eine Lichtsignalanlage errichtet (H). Die das Plangebiet erschlieRende StraRe wird ebenfalls
umgebaut. Diese diente bisher als Zufahrt zur GFZ-Kaserne.

Vereinfachend werden die Anderungen zusammengefasst und als wesentliche Anderung nach 16. BImSchV
untersucht. Die Anforderungen nach 16. BImSchV bei wesentlichen Anderungen entsprechen denjenigen
beim StraBenneubau.

7.1 Wesentliche Anderung innerhalb des Bauabschnitts

Der Bauabschnitt wird zwischen den Kreuzungsbereichen ,,An der Goldgrube — Freiligrathstrale”“ und ,Frei-
ligrathstraRe — ErschlieBungsstralle” definiert.

Fiir die Untersuchung der wesentlichen Anderung innerhalb des Bauabschnitts wird die volle Verkehrsstarke
fiir den Bauabschnitt und die sich anschlieBenden, baulich nicht veranderten Bereiche der FreiligrathstralRe
bericksichtigt. Die ErschlieRungsstraRe sowie die geplante Lichtsignalanlage werden ebenso beriicksichtigt,
wie die vorhandenen Lichtsignalanlagen in den Kreuzungsbereichen ,An der Goldgrube — FreiligrathstraRe”
und ,,Pariser StraRe — FreiligrathstraRe”.

Die schutzbedirftigen Nutzungen im Bauabschnitt werden von der Schutzbedirftigkeit in Abstimmung mit
der Stadt Mainz als allgemeines Wohngebiet eingestuft.

7.1.1 Ermittlung der Gerduschemissionen StraRenverkehr

Zur Ermittlung der Gerduschemissionen des StraRenverkehrs wird auf die RLS-19 zuriickgegriffen. Die beriick-
sichtigten Verkehrsmengen fiir den Prognose-Planfall kbnnen der Tabelle 7 in Kapitel 6.1 entnommen wer-
den.

Die sonstigen schalltechnisch relevanten Parameter fiir die Berechnung der Emissionspegel, wie z. B. die zu-
lassige Hochstgeschwindigkeit werden den Eingangsdaten (vgl. Kapitel 4) entnommen. Fiir den Abschnitt der
Freiligrathstralle (Q4, Q5, Q7) ist nach Angaben der Stadt Mainz (G) ein Asphaltbetone < AC11 als Fahrbahn-
belag verbaut. Auf allen weiteren StralRenabschnitten wird nicht geriffelter Gussasphalt als Fahrbahnbelag
angesetzt.

Die bericksichtigten Verkehrsmengen, die angenommenen Lkw-Anteile und weitere Parameter zur Emissi-
onsberechnung sind in der Tabelle CO1 fiir den Prognose-Planfall im Anhang C als Ausdruck aus dem Berech-
nungsprogramm dokumentiert.
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7.1.2 Ermittlung der Gerduschimmissionen

Fir die Ermittlung der StraRenverkehrsimmissionen wird auf die unter Kapitel 6.3 genannten Kriterien zu-
rickgegriffen.

Zur Ermittlung der Gerduscheinwirkungen werden Gebaudeldrmkarten an der bestehenden Bebauung inner-
halb des Bauabschnittes stockwerksweise berechnet. Zusatzlich werden an ausgewadhlten Fassaden der Be-
standsgebdude Immissionsorte gelegt und Einzelpunktberechnungen durchgefiihrt. Die Beurteilungspegel
werden fir Verkehrslarm auf Hohe der Geschossdecke 5 cm vor der AuRenfassade berechnet.

7.13 Darstellung der Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse sind in den Abbildungen A16 und A17 im Anhang A dargestellt.

Tabelle 15 Wesentliche Anderung innerhalb des Bauabschnitts: Darstellung der Berechnungsergebnisse
Abbildung Darstellung Ergebnis Pegel und Bauabschnitt  [Schallschutz-
Beurteilungszeitraum konzept
hochste
Gebé&udelarm- und . o . Innerhalb
Al6 Gerauscheinwirkung Beurteilungspegel Tag ohne

Einzelpunktkarte Bauabschnitt

geschossweise

Gebaudeldarm- und hochste Innerhalb

Al7 . Gerauscheinwirkung Beurteilungspegel Nacht . ohne

Einzelpunktkarte . Bauabschnitt
geschossweise

In den Abbildungen werden jeweils die hdchsten Beurteilungspegel je Fassadenpunkt ausgegeben. Zur ver-
einfachten Lesbarkeit ist die Pegelskala so gewahlt, dass an Fassaden, die in Griintonen dargestellt sind, Ge-
rauscheinwirkungen vorliegen, die die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fiir allgemeine Wohngebiete
von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht einhalten. Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte wer-
den durch gelbe, orange und rote Farben dargestellt.

In der Abbildung werden zusatzlich Beurteilungspegel in Form von Pegeltabellen dargestellt. In der 1. Zeile
der Pegeltabelle sind die Bezeichnung des Immissionsortes und in der 2. Spalte die jeweilige Schutzbediirf-
tigkeit und der malRgebliche Immissionsgrenzwert fiir den Beurteilungszeitraum Tag bzw. Nacht angegeben.
In der 1. Spalte wird das jeweilige Geschoss und in der 2. Spalte sind die Beurteilungspegel dargestellt. Eine
schwarze Schreibweise des Pegels bedeutet, dass der maRgebliche Immissionsgrenzwert eingehalten
bzw. unterschritten wird. Eine rote Schreibweise stellt eine Uberschreitung dar.

7.14 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Am Tag werden Beurteilungspegel zwischen 33 dB(A) an den Gebauden entlang der Pariser Strale und
68 dB(A) an den zum Neubauabschnitt ndchstgelegenen Fassaden ermittelt (vgl. Abbildung A16). Der zulas-
sige Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV fir allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) wird an den Gebduden
entlang des Neubauabschnitts bis zu 9 dB Gberschritten. Neben den zur FreiligrathstraRe orientierten Fassa-
den werden auch an den Seitenfassaden und im 4. OG des Gebdudes ,,An der Goldgrube 4“ Uberschreitungen
des Immissionsgrenzwerts ermittelt.

In der Nacht werden Beurteilungspegel zwischen 25 dB(A) an den Geb&duden entlang der Pariser Stralle und
60 dB(A) an den zum Neubauabschnitt ndchstgelegenen Fassaden ermittelt (vgl. Abbildung A17). Der zulas-
sige Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV fir allgemeine Wohngebiete von 49 dB(A) wird an den Geb&duden
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entlang des Neubauabschnitts bis zu 11 dB lberschritten. Neben den zur FreiligrathstralSe orientierten Fas-
saden werden auch an den Seitenfassaden und ab dem 2. OG des Geb&udes ,An der Goldgrube 4“ Uber-
schreitungen des Immissionsgrenzwerts ermittelt. Auch am Gebaude ,Pariser StralRe 4“ werden auf Hohe
des 4. OG Uberschreitungen des Immissionsgrenzwerts um 1 dB ermittelt.

Aufgrund der Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV am Tag und in der Nacht besteht
fiir diese Gebaude bzw. Fassadenabschnitte Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach.

7.1.5 Schallschutzkonzept

Das Verfahren zur Erarbeitung von SchallschutzmaBnahmen ist in der 16. BImSchV sowie den VLarmSchR 97
geregelt. Die Durchfiihrung von SchallschutzmaBnahmen liegen somit nicht in der Ermessensentscheidung
des Plangebers, sondern sind gesetzlich flir Bundesfernstraflen vorgeschrieben. Da die VLarmSchr 97 in allen
Bundesldandern eingefiihrt sind, gelten die Bestimmungen auch fir klassifizierte Stralen in der Baulast der
Lander. Die Regelungen werden aufgrund keiner sonstigen vorhandenen Regelwerke auch fiir alle weiteren
StralRen herangezogen.

Nach Kapitel 11 Abs. 1 VLarmSchR 97 ,,hat der aktive Lirmschutz Vorrang vor dem passiven Larmschutz“. Des
Weiteren ist in Kapitel 12 Abs. 1-3 VLarmSchR 97 das Unterbleiben von LarmschutzmalRnahmen an der
StraRe geregelt. Nach Kapitel 12 Abs. 1 VLarmSchR 97 kann ,aktiver Larmschutz unterbleiben, wenn die Kos-
ten der LarmschutzmalRnahmen an der StraRe auller Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen
(§ 41 Abs. 2 BImSchG)“. Die UnverhaltnismaRigkeit der aktiven Larmschutzmafnahme darf jedoch nach Ka-
pitel 12 Abs. 2 VLarmSchR 97 ,,wegen des vom Gesetzgeber normierten Vorranges aktiver Larmschutzmal3-
nahmen nicht nur unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit einem Vergleich der Kosten fiir aktive
LarmschmutzmaBnahmen mit denen fir passive LarmschutzmaBnahmen begriindet werden.”

In dem vorliegenden Fall ist auf dem relevanten StraRenabschnitt nach (G) bereits ein larmoptimierter As-
phalt (Asphaltbetone < AC11) verbaut, auch der zusétzliche Fahrstreifen ist nach dem Schallschutzkonzept
zum Verkehrslarm im Plangebiet mittels Asphaltbeton oder einer akustisch vergleichbaren Deckschicht aus-
zufiihren. Weitere aktive SchallschutzmalBnahmen wie Schallschutzwande sind aufgrund der stadtebaulichen
Situation nicht moglich. Reduzierungen der zuldassigen Hochstgeschwindigkeit gehdren nicht zu den aktiven
Malnahmen nach VLdarmSchR 97. Dennoch ist eine Reduzierung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit im
Planungsprozess abgestimmt worden. Es wird auf Kapitel 6.6.2 verwiesen. Eine Reduzierung der zulassigen
Hochstgeschwindigkeit von derzeit 50 km/h auf 30 km/h ist aufgrund der libergeordneten Bedeutung der
FreiligrathstraRe fiir den OPNV nicht méglich.

Somit werden an den von Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte betroffenen Gebiuden passive Schall-
schutzmaBnahmen nach den Vorgaben der 24. BImSchV erforderlich. Die Dimensionierung der passiven
SchallschutzmaBnahmen ist nicht Gegenstand dieser schalltechnischen Untersuchung und muss in einem
nachgelagerten Verfahren erfolgen.

7.2  Wesentliche Anderung auBerhalb des Bauabschnitts

Der Bauabschnitt wird zwischen den Kreuzungsbereichen , An der Goldgrube — FreiligrathstraBe” und , Frei-
ligrathstraRe — ErschlieBungsstralle” definiert.
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Fiir die Untersuchung der wesentlichen Anderung auRerhalb des Bauabschnitts wird die volle Verkehrsstarke
fiir den Bauabschnitt bericksichtigt. Entlang baulich nicht veranderter Abschnitte der FreiligrathstralSe wird
keine Verkehrsstarke beriicksichtigt.

Die schutzbediirftigen Nutzungen auRerhalb des Bauabschnitts werden von der Schutzbedirftigkeit als all-
gemeines Wohngebiet bzw. Krankenhaus eingestuft.

7.2.1 Ermittlung der Gerduschemissionen StraRenverkehr

Zur Ermittlung der Gerdauschemissionen des StraBenverkehrs wird auf die unter Kapitel 6.1 genannten RLS-
19 zurickgegriffen. Die bericksichtigten Verkehrsmengen fiir den Prognose-Planfall kbnnen der Tabelle 7 in
Kapitel 6.1 entnommen werden.

Die sonstigen schalltechnisch relevanten Parameter fiir die Berechnung der Emissionspegel, wie z. B. die zu-
lassige Hochstgeschwindigkeit werden den Grundlagen (vgl. Kapitel 4) entnommen. Fiir den Abschnitt der
Freiligrathstralle (Q4, Q5, Q7) ist nach Angaben der Stadt Mainz (G) ein Asphaltbetone < AC11 als Fahrbahn-
belag verbaut. Auf allen weiteren StralRenabschnitten wird nicht geriffelter Gussasphalt als Fahrbahnbelag
angesetzt.

Die beriicksichtigten Verkehrsmengen, die angenommenen Lkw-Anteile und weitere Parameter zur Emissi-
onsberechnung sind in der Tabelle CO2 fiir den Prognose-Planfall im Anhang C als Ausdruck aus dem Berech-
nungsprogramm dokumentiert.

7.2.2 Ermittlung der Gerduschimmissionen

Fir die Ermittlung der StraRenverkehrsimmissionen wird auf die unter Kapitel 6.3 genannten Kriterien zu-
rickgegriffen.

Zur Ermittlung der Gerduscheinwirkungen werden an ausgewahlten Fassaden der Bestandsgebaude Immis-
sionsorte gelegt und Ausbreitungsberechnungen in Form von Einzelpunktberechnungen durchgefiihrt. So
werden stockwerksweise die Gerdauscheinwirkungen an den kritischen Fassaden ermittelt. Die Beurteilungs-
pegel werden fir Verkehrslarm auf Hohe der Geschossdecke 5 cm vor der AulRenfassade berechnet.

7.2.3 Darstellung der Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse sind in der Abbildung A18 im Anhang A dargestellt.

Tabelle 16 Wesentliche Anderung auRerhalb des Bauabschnitts: Darstellung der Berechnungsergebnisse
Abbildung Darstellung Ergebnis Pegel und Bauabschnitt  [Schallschutz-|
Beurteilungszeitraum konzept
Einzelpunkt- . Beurteilungspegel auBerhalb
Al18 eschossweise ohne
karte & Tag und Nacht Bauabschnitt

In der Abbildung werden die Beurteilungspegel in Form von Pegeltabellen dargestellt. In der 1. Zeile der Pe-
geltabelle sind die Bezeichnung des Immissionsortes und in der 2. Spalte die jeweilige Schutzbediirftigkeit
und der malRgebliche Immissionsgrenzwert fir den Beurteilungszeitraum Tag und Nacht angegeben. In der
1. Spalte wird das jeweilige Geschoss und in der 2. und 3. Spalte sind die Beurteilungspegel dargestellt. Eine
schwarze Schreibweise des Pegels bedeutet, dass der maRgebliche Immissionsgrenzwert eingehalten
bzw. unterschritten wird. Eine rote Schreibweise stellt eine Uberschreitung dar.
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7.2.4 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Am Tag werden Beurteilungspegel zwischen 44 dB(A) an dem Immissionsort , Freiligrathstralle 12 West3“
und 57 dB(A) an den Immissionsorten ,FreiligrathstraBe 17 Siid“, ,FreiligrathstraRe 17 Ost2“, ,Freiligrath-
stralle 12 West1” und ,FreiligrathstraBe 12 Sid1“ ermittelt. Die zuldssigen Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV fiir Krankenhauser von 57 dB(A) bzw. fir allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) werden an allen
Immissionsorten sicher eingehalten.

In der Nacht werden Beurteilungspegel zwischen 36 dB(A) an dem Immissionsort ,Freiligrath-
stralle 12 West3“ und 49 dB(A) am Immissionsort ,FreiligrathstraBe 12 Sid1“ ermittelt. Die zuldssigen Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV fiir Krankenhauser von 47 dB(A) bzw. fir allgemeine Wohngebiete von
49 dB(A) werden an nahezu allen Immissionsorten eingehalten. An den Immissionsorten ,Freiligrath-
straRe 12 West1“ und ,FreiligrathstraRe 12 Stiid1“ werden Uberschreitungen bis 2 dB tiberschritten.

Aufgrund der Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV in der Nacht besteht fiir das Ge-
baude ,FreiligrathstraBe 12“ Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach, sodass Schallschutzmallnahmen
erforderlich werden.

7.25 Schallschutzkonzept

Zur Dimensionierung von SchallschutzmaRnahmen wird auf die unter Kapitel 7.1.5 genannten VLarmSchR 97
sowie die ebenfalls dort aufgefiihrte Argumentation zur Durchfiihrung von MaRnahmen an der Schallquelle
und auf dem Ausbreitungsweg verwiesen.

An dem Gebdude FreiligrathstraBe 12 wird der Immissionsgrenzwert in der Nacht um 2 dB lberschritten,
sodass ein Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach besteht. Somit werden an den von Uberschreitung
der Immissionsgrenzwerte betroffenen Gebduden passive Schallschutzmalnahmen nach den Vorgaben der
24. BImSchV erforderlich. Die Dimensionierung der passiven SchallschutzmaRnahmen ist nicht Gegenstand
dieser schalltechnischen Untersuchung und muss in einem nachgelagerten Verfahren erfolgen.

Das Gebaude ist zum Schutz vor dem einwirkenden Verkehrslarm durch die angrenzenden Straflen mit einer
vorgehangten Glasfassade ausgestattet. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass weitergehender Schall-
schutz aufgrund der wesentlichen Anderung der FreiligrathstraRe erforderlich wird.

8 Zunahme des Verkehrslarms

Die Zunahme des Verkehrslarms ist bei Planvorhaben einzelfallbezogen zu beurteilen. Wichtigstes Kriterium
ist hier der Ursachenzusammenhang. Ein Planvorhaben bedingt stets eine Verkehrszunahme und somit auch
eine Zunahme des Verkehrslarms. Der raumliche Bezug einer planbedingten Zunahme des Verkehrslarms ist
dabei so zu wahlen, dass ein eindeutiger Ursachenzusammenhang besteht. Das bedeutet, dass Mehrverkehre
dem Planvorhaben noch eindeutig zuzuordnen sein missen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich Lkw-
Anteile oder die Verkehrsmenge im Allgemeinen signifikant erhéhen. Auf einer libergeordneten Stralle mit
einer bereits hohen Verkehrsbelastung ist in der Regel kein Ursachenzusammenhang mehr gegeben, da die
Mehrverkehre dem Planvorhaben nicht eindeutig zugeordnet werden kdnnen. Darliber hinaus sind gesund-
heitsgefdhrdende Larmbelastungen besonders beachtenswert.

Es ist zu untersuchen, welche Strallenziige von einer relevanten Verkehrslarmzunahme durch das Planvor-
haben betroffen sind. Bei der Untersuchung der Zunahme des Verkehrslarms ist der Prognose-Nullfall (ohne
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Realisierung des Planvorhabens) dem Prognose-Planfall (mit Realisierung des Planvorhabens) gegeniiberzu-
stellen und die jeweilige Gerauschbelastung sowie die Verkehrszunahme an den umliegenden schutzbedurf-
tigen Nutzungen sind zu ermitteln.

Der Untersuchungsraum fir das Plangebiet ,,Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (O 53)“ wird wie
folgt abgegrenzt:

e FreiligrathstraRe auRerhalb des Abschnitts der wesentlichen Anderung
e Stralle ,,An der Goldgrube”

Verkehre, die auf die Pariser StralSe auffahren, vermischen sich aufgrund der sehr hohen Verkehrsmenge der
Pariser StraRe mit den vorhandenen Verkehren. Ein Ursachenzusammenhang ist nicht mehr gegeben. Ebenso
findet eine Verkehrsvermischung innerstadtisch bei Abstdanden von mehreren Hundert Metern und damit
einhergehenden Verkehrsaufteilungen in Kreuzungsbereichen statt. Untersuchungsrelevant sind somit Stra-
Renabschnitte, die ca. 300 bis 600 m von der ErschlieBungsstralRe des Plangebiets entfernt sind.

8.1 Schalltechnische Beurteilungskriterien

Neben der Beurteilung anhand der unter Kapitel 3.3 genannten Kriterien werden schalltechnische Kriterien
zur Beurteilung der Zunahme des Verkehrslarms beriicksichtigt. Die folgenden Kriterien werden herangezo-
gen und wie folgt dargestellt:

e Kriterium 1 (gelbe Einfarbung): eine Pegelzunahme > 2,05 dB

e Kriterium 2 (hellrote Einfarbung): Uberschreitung des maRgeblichen Immissionsgrenzwerts im Prog-
nose-Planfall sowie eine Pegelzunahme > 1,05 dB

e Kriterium 3 (rote Einfirbung): Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A)
tags bzw. 60 dB(A) nachts im Prognose-Nullfall bzw. Prognose-Planfall sowie eine Pegelzunahme >
0,15dB

Bei Erreichen eines Kriteriums wird die Zunahme des Verkehrslarms als schalltechnisch relevant angesehen.
Es sind i. d. R. SchallschutzmalRnahmen vorzusehen, sofern die Lirmzunahme nicht durch andere Belange
bewaltigt und abgewogen werden kann.

8.2 Ermittlung der Gerauschemissionen StraBenverkehr

Zur Ermittlung der Gerdauschemissionen des Strallenverkehrs wird auf die Vorgaben der unter Kapitel 7.1 ge-
nannten RLS-19 zurlickgegriffen. Die bericksichtigten Verkehrsmengen konnen der Tabelle 6 fir den Prog-
nose-Nullfall und der Tabelle 7 fiir den Prognose-Planfall in Kapitel 7.1 entnommen werden.

Die sonstigen schalltechnisch relevanten Parameter fiir die Berechnung der Emissionspegel, wie z. B. die zu-
lassige Hochstgeschwindigkeit werden den Grundlagen (vgl. Kapitel 3) entnommen. Fir den Abschnitt der
Freiligrathstralle (Q4, Q5, Q7) ist nach Angaben der Stadt Mainz (G) ein Asphaltbetone < AC11 als Fahrbahn-
belag verbaut. Auf allen weiteren StralRenabschnitten wird nicht geriffelter Gussasphalt als Fahrbahnbelag
angesetzt.

Die beriicksichtigten Verkehrsmengen, die angenommenen Lkw-Anteile und weitere Parameter zur Emissi-
onsberechnung sind in der Tabelle BO1 fiir den Prognose-Nullfall und in der Tabelle BO2 fiir den Prognose-
Planfall im Anhang B als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm dokumentiert.
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Die Lage der untersuchten StralRenabschnitte kann der Abbildung A19 im Anhang A entnommen werden.
8.3 Ermittlung der Gerauschimmissionen

Fir die Ermittlung der Strallenverkehrsimmissionen wird auf das unter Kapitel 6.3 genannte Berechnungs-
verfahren der RLS-19 [7] abgestellt.

Zur Ermittlung der Gerduscheinwirkungen werden an die nachstgelegenen vorhandenen schutzbediirftigen
Nutzungen malgebliche Immissionsorte gelegt. Die Lage der Immissionsorte ist in Abbildung A15 im An-
hang A ersichtlich.

8.4 Darstellung der Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse fiir den Prognose-Nullfall, den Prognose-Planfall sowie die Differenzen sind in
der Abbildung A19 in Anhang A dargestellt.

Tabelle 17 Zunahme des Verkehrslarms: Darstellung der Berechnungsergebnisse
Abbildung Darstellung Ergebnis Pegel und Differenzen Schallschutz-
Beurteilungszeitraum konzept
Einzelpunkt- . Beurteilungspegel
Al19 P geschossweise E5P€E Tag und Nacht ohne
karte Tag und Nacht

Die Ergebnisse werden in Form von Pegeltabellen flir Immissionsorte aullerhalb des Plangebiets dargestellt.
In der 1. Spalte wird das jeweilige Geschoss angegeben. In der 2. und 3. Spalte sind die Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV fir die Beurteilungszeitraume Tag (06.00-22.00 Uhr) und Nacht (22.00-06.00 Uhr) darge-
stellt. In den nachfolgenden Spalten werden die Beurteilungspegel fir den Nullfall, den Planfall sowie die
ebenfalls fur die Beurteilungszeitrdume Tag und Nacht angegeben.

Differenz aus ,Planfall-Nullfall“
Die unter Kapitel 8.1 aufgefiihrten Kriterien werden durch entsprechende Farbgebung in den Differenzen
markiert. Zusatzlich sind Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte durch die Schriftstirke der Beurtei-
lungspegel hervorgehoben.

8.5 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Im Prognose-Nullfall werden an den Immissionsorten entlang der untersuchten Stralenabschnitten sowohl
am Tag als auch in der Nacht Beurteilungspegel Giber den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV ermittelt.
Besonders hohe Gerduscheinwirkungen werden fiir die Immissionsorte ,An der Goldgrube 2A” und ,,An der
Goldgrube 13“ ermittelt. Hier wird im Beurteilungszeitraum Nacht bereits im Prognose-Nullfall die Schwelle
zur Gesundheitsgefahrdung erreicht bzw. Giberschritten. Am Tag wir die Schwelle der Gesundheitsgefahrdung
von 70 dB(A) am Immissionsort ,,An der Goldgrube 13“ erreicht. Die hohen Geraduscheinwirkungen an den
genannten Immissionsorten ist auf die geringe Distanz der Gebaude zur Stralle ,,An der Goldgrube” zurlick-
zuftihren.

Im Prognose-Planfall werden Gerduschzunahmen zwischen 0,2 und 0,6 dB ermittelt. An den Geb&duden ,,An
der Goldgrube 2A” und ,,An der Goldgrube 13“ wird in der Nacht eine bestehende Gerduschbelastung durch
Verkehrslarm im Bereich der Gesundheitsgefahrdung weitergehend erhéht. Kriterium 3 wird somit erreicht.
Am Gebaude ,An der Goldgrube 13“ wird Kriterium 3 auch am Tag auf Hohe des Erdgeschosses erreicht.
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Durch das Erreichen von Kriterium 3 ist eine umfassende Wiirdigung des Einzelfalls vorzunehmen. Hierbei ist
darzustellen, ob die vorgesehene ErschlieBung des Plangebiets aus schalltechnischer Sicht verbessert werden
kann und inwiefern aufgrund der konkreten stadtebaulichen Situation SchallschutzmaBnahmen auRerhalb
des Plangebiets erforderlich werden.

Grundsatzlich ist die untersuchte Erschliefung des Plangebiets aus schalltechnischer Sicht positiv zu bewer-
ten. Die FreiligrathstraRe sowie die Pariser StraRe und die Straf3e ,,An der Goldgrube” weisen bereits im Status
qguo eine Bindelungsfunktion fiir Verkehre auf. Die Pariser StralRe ist als BundesstraRe klassifiziert und dient
daher insbesondere der Biindelung von Verkehren und ist bereits dem (ibergeordneten Strallennetz zuzu-
ordnen. Auch die kleinrdaumige Lage der ErschlieBungsstraRe ist schalltechnisch positiv zu bewerten. Unmit-
telbar gegeniber befindet sich mit einer Tankstelle eine schalltechnisch wenig sensible Nutzung. Die vorhan-
denen Wohngebiude entlang der FreiligrathstraRe haben nach den Ausfiihrungen zur wesentlichen Ande-
rung Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach, wodurch ein ausreichender baulicher Schallschutz unter
Berlicksichtigung der zukiinftigen verkehrlichen Situation sichergestellt ist.

Weitere ErschlieBungsvarianten sind demgegeniiber schalltechnisch nachteilig bzw. stadtebaulich nicht um-
setzbar. Ostlich und siidlich des Plangebiets befinden sich Kleingartenanlagen. Eine ErschlieRung nach Osten
wirde zu Mehrverkehren auf der AdelungstraRe fiihren. Diese besitzt im Status quo nur eine untergeordnete
Blindelungsfunktion und wiirde somit mit erheblichen Mehrverkehren beaufschlagt. Eine Erschlieung nach
Suden zur Geschwister-Scholl-StraBe wirde dazu fiihren, dass die Ein- und Ausfahrt ins Plangebiet nur aus
bzw. in eine Richtung moglich sind. Somit wiirde diese Erschliefung zu Mehrwegen fiihren, um in das Plan-
gebiet einzufahren. Noérdlich des Plangebiets befinden sich mit dem Krankenhaus und vorhandenen Wohn-
gebauden schutzbedirftige Nutzungen entlang der StraRe ,, An der Goldgrube”.

Da bei der Entwicklung des Plangebiets ein hoher Anteil an Wohnfunktion sowie Dienstleistung, Forschung
und Entwicklung beabsichtigt ist, ist davon auszugehen, dass iberwiegend zusatzliche Pkw-Verkehre durch
das Plangebiet hervorgerufen werden. Eine schalltechnisch negative Anderung der Verkehrszusammenset-
zung, bspw. durch eine Erhéhung der Lkw-Anteile ist somit nicht gegeben.

Das Plangebiet befindet sich in der Mainzer Oberstadt in einem urbanen Umfeld. Eine bestehende militari-
sche Nutzung wird aufgegeben und einer neuen Nutzung zugefiihrt. Solche Anderungen im urbanen Umfeld
sind erwartbar und finden regelmaRig statt.

Aufgrund der schalltechnisch optimalen ErschlieBung des Plangebiets, der unveranderten Verkehrszusam-
mensetzung sowie der Erwartbarkeit von Umnutzungen innerhalb eines stadtisch-urbanen Raums werden
die ermittelten Zunahmen des Verkehrslarms als schalltechnisch vertraglich eingestuft. Die Zunahmen sind,
wenngleich die Gerduscheinwirkungen bereits im Prognose-Nullfall hoch sind, geringfligig und dndern die
grundsatzlichen schalltechnischen Anforderungen an den baulichen Schallschutz nicht.

Ein Anspruch auf SchallschutzmaRnahmen zum Schutz vor der Zunahme des Verkehrslarms entlang der Stra-
Ren , An der Goldgrube” und der JagerstraRe ist somit nicht gegeben.

9 Gewerbelarm

Durch die geplanten Sonder- und Mischgebietsflachen gehen zuklinftig gewerbliche Gerdauscheinwirkungen
aus. Auf Ebene des Bebauungsplans ist vom Grundsatz her zu untersuchen und zu beurteilen, ob Gerdusch-
konflikte aufgrund des kiinftigen Gewerbelarms zu erwarten sind.
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Entgegen der Vorgehensweise bei der Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebieten gibt es fiir Sonder-
gebiete und Mischgebiete keine qualifizierten flaichenbezogenen Schallleistungspegel, anhand derer eine Ein-
schatzung Uber die kiinftig zu erwartenden Gerduscheinwirkungen innerhalb und auflerhalb des Plangebiets
getroffen werden kann.

Aufgrund der im Bebauungsplan-Entwurf vorgesehenen Ausweisung unterschiedlicher Gebietsarten (Son-
dergebiete, Mischgebiete, allgemeine Wohngebiete) ist eine schalltechnische Gliederung entsprechend den
Vorgaben des § 50 BImSchG (,, Trennungsgrundsatz”) bereits berticksichtigt. Insbesondere zwischen den ge-
planten Mischgebieten und den allgemeinen Wohngebieten sind keine schalltechnischen Konflikte zu erwar-
ten, fur die eine libergeordnete planungsrechtliche Losung erforderlich wird.

Da die Schallabstrahlung von Sondergebieten sehr stark von der geplanten Nutzung abhangt, konnen hier
keine allgemeinen Aussagen zur schalltechnischen Vertraglichkeit mit Nutzungen innerhalb und auRRerhalb
des Plangebiets getroffen werden.

Fiir die Sondergebiete wird die Durchflihrung einer beispielhaften Gerauschkontingentierung nach
e DIN 45691 ,,Gerduschkontingentierung” vom Dezember 2006 [16]

vorgenommen. Die DIN 45691 stellt den Stand der Technik fiir planungsrechtliche Instrumente zur schall-
technischen Gliederung von Gebieten dar. Die Vorgehensweise fiir die Gerauschkontingentierung der Son-
dergebietsflachen ist in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

9.1 Beispielhafte Gerduschkontingentierung

Die Vorgehensweise flir eine Gerauschkontingentierung erfolgt schematisch nach den Vorgaben der
DIN 45691. Folgende Aufgabenstellungen sind dabei durchzufihren:

e Abgrenzung der zu Uiberplanenden emittierenden Gebiete
e Auswahl der maRgeblichen Immissionsorten

e Ermittlung der Vorbelastung

e Festlegung der Planwerte

e Bestimmung der Emissionskontingente fir die Teilflachen

Neben den zuvor aufgefiihrten schalltechnischen Aufgabenstellungen, die rein der Wertermittlung der zulas-
sigen Emissionen dienen, sind eine wertende Betrachtung des Einzelfalls sowie die aktuelle Rechtsprechung
in Bezug auf Gerduschkontingentierungen und die sich daraus ergebenden Vorgaben zu beachten. Die rein
technische Moglichkeit einer Gerduschkontingentierung ist nicht ausreichend, um die Eignung des Planungs-
instruments auf Ebene des Bauleitplanverfahrens abschlielend zu bewerten.

9.1.1 Abgrenzung iiberplanender emittierender Gebiete

Die Flachen, fur die eine Gerduschkontingentierung erarbeitet wird, umfassen die geplanten Sondergebiets-
flachen im Geltungsbereich des Angebotsbebauungsplans , Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne
(053)“. Fur die Gerauschkontingentierung werden ausschlieRlich Flachen herangezogen, von denen kinftig
Gerduschemissionen ausgehen kdnnen. Somit werden ausschlielich die Sondergebietsflachen beriicksich-
tigt. Offentliche Verkehrsflichen, Griinflichen und weitere Flichen, die nicht gewerblich genutzt werden
kénnen, werden nicht berlcksichtigt.
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Die 9 Teilflachen, fiir die eine Gerdauschkontingentierung vorgenommen wird, sind in Abbildung A20 darge-
stellt. Die nachfolgende Tabelle 18 fiihrt die Teilflaichen mit ihrer jeweiligen FlachengrofRe auf.

Tabelle 18 Gerduschkontingentierung: Abgrenzung der Teilflaichen
Bezeichnung der Teilflichen Flachengrofle

in m?
SO1.1 6.797
SO 1.2 7.136
SO 1.3 5.878
SO 1.4 11.355
S02.1 2.006
S0 2.2 1.948
S0 3.1 2.982
S0 3.2 4.494
SO 3.3 2.111

9.1.2 Auswahl der maRgeblichen Immissionsorte

Eine Gerdauschkontingentierung wird im Regelfall zum Schutz schutzbediirftiger Nutzungen auBerhalb der zu
kontingentierenden Gebiete erarbeitet. Bei der vorliegenden Planung sind auch schutzbedirftige Gebiete
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)“ zu
bericksichtigen. In Abstimmung mit der Stadt Mainz werden die in Tabelle 19 aufgefiihrten Immissionsorte
mit ihrer jeweiligen Schutzbedirftigkeit bertcksichtigt.

Tabelle 19 Geraduschkontingentierung: MaRgebliche Immissionsorte, Schutzbediirftigkeit und Immissionsricht-
werte nach TA Larm
Immissionsort Schutzbediirftigkeit Immissionsrichtwerte
Tag|Nacht
Immissionsorte auBBerhalb des Bebauungsplans
AdelungstralRe 46 WA 55|40
An der Goldgrube 13 WA 50|40
FreiligrathstraRe 1 WA 50|40
FreiligrathstraRe 7 WA 50|40
FreiligrathstraRe 12 KH 45|35
Kleingartenanlage (KGA) vergleichbar WA 55|55
Immissionsorte innerhalb des Bebauungsplans
Ml 1.1 Ml 60|45
MI 2.2 Ml 60|45
Ml 3.1 Ml 60|45
WA?2.1 WA 55|40

Die Schutzbediirftigkeit des Immissionsorts ,FreiligrathstraBe 12“ ist konservativ gewahlt. Eine abschlie-
Rende Abstimmung zur Raumnutzung hat nicht stattgefunden. Ob es sich um einen Gebaudeteil handelt, der
den hohen Schutzanspruch eines Krankenhauses aufweist, ist nicht abschlieRend geklart. Die Schutzbediirf-
tigkeit der Kleingartenanlage wird einem allgemeinen Wohngebiet gleichgesetzt. Nachts wird der gleiche Im-
missionsrichtwert wie am Tag bericksichtigt. Dadurch ist der Immissionsort fir den Nachtzeitraum nicht
mafRgeblich. Kleingartenanlagen weisen i. d. R. nur am Tag eine Schutzbedirftigkeit auf. Aufgrund der gerin-
gen Relevanz zum Umgang mit der Schutzbediirftigkeit in der Nacht ist die Berlicksichtigung der Schutzbe-
dirftigkeit in der Nacht nicht maRgeblich fir die weitere Erarbeitung der Gerduschkontingentierung.
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Die Lage der maligeblichen Immissionsorte ist in Abbildung A20 im Anhang A dargestellt.
9.1.3 Ermittlung der Vorbelastung

Im Umfeld des Plangebiets sind nur wenige Betriebe vorhanden, die gewerbliche Gerauschemissionen ver-
ursachen, die ebenfalls unter den Anwendungsbereich der TA Larm fallen. Einzig die beiden vorhandenen
Tankstellen sidlich bzw. siidwestlich des Immissionsorts ,FreiligrathstraSe 1“ kommen durch die raumliche
N&he zu den malRgeblichen Immissionsorten entlang der FreiligrathstralSe als Verursacher einer Vorbelastung
durch Gewerbeldarm in Betracht. Da die Tankstelle an der FreiligrathstralRe baulich so errichtet ist, dass alle
gerauschverursachenden Bereiche zu der nordlich angrenzenden Wohnbebauung abgeschirmt sind, wird fur
alle Immissionsorte auBRerhalb des Bebauungsplans nicht von einer relevanten Vorbelastung durch Gewer-
beldrm ausgegangen.

9.14 Festlegung der Planwerte

Der Planwert Lp, ist der Wert, den der Beurteilungspegel aller auf den Immissionsort einwirkenden Gerausche
von Betrieben und Anlagen auf den Flachen, fiir die eine Gerduschkontingentierung erarbeitet wird, nicht
Uberschreiten darf. Dieser Wert kann auf zwei Arten festgelegt werden:

e Differenz von Gesamt-Immissionsrichtwert und Vorbelastung

e Festlegungen eines Planwertes vor dem Hintergrund der Irrelevanz der Zusatzbelastung

Aufgrund der zuvor erfolgten Beschreibung, dass keine relevante Vorbelastung an den maligeblichen Immis-
sionsorten vorhanden ist, entsprechen die Planwerte den Immissionsrichtwerten.

Die nachfolgende Tabelle 20 listet die maRgeblichen Immissionsorte, deren Schutzbedirftigkeit und Immis-
sionsrichtwerte sowie die Planwerte auf.

Tabelle 20 Gerauschkontingentierung: Malgebliche Immissionsorte, Schutzbedirftigkeit und Immissionsricht-
werte nach TA Ldrm und Planwerte
Immissionsort Schutzbediirftigkeit Immissionsrichtwerte Planwerte
[dB(A)] [dB(A)]
Tag|Nacht Tag|Nacht
Immissionsorte aulerhalb des Bebauungsplans
AdelungstralRe 46 WA 55|40 55|40
An der Goldgrube 13 WA 50|40 55|40
Freiligrathstrale 1 WA 50|40 55|40
Freiligrathstrae 7 WA 50|40 55|40
FreiligrathstralRe 12 KH 45|35 45|35
Kleingartenanlage (KGA) vergleichbar WA 55|55 55|55
Immissionsorte innerhalb des Bebauungsplans
MI1.1 M 60|45 60|45
Ml 2.2 M 60|45 60|45
MI3.1 M 60|45 60|45
WA 2.1 WA 55|40 55|40

9.1.5 Bestimmung der Emissionskontingente fiir die Teilflichen

Fiir die abgegrenzten Teilflachen im Plangebiet werden in einem iterativen Verfahren die moéglichen Emissi-
onskontingente berechnet. Dazu werden flaichenbezogene Schallleistungspegel (Emissionskontingente) als
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Ausgangsgrofie fir die Schallausbreitungsberechnungen verwendet. Nach Abschnitt 4.5 der DIN 45691 sind
fir alle Teilflachen die jeweiligen Emissionskontingente (L) so festzulegen, dass an keinem der untersuchten
Immissionsorte der Planwert Ly, durch die energetische Summe der Immissionskontingente aller Teilflachen
Uberschritten wird.

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt gemaR DIN 45691 (ber das AbstandsmaR 4 it s im Vollraum mit s
als Abstand zwischen der Quelle und dem Immissionsort. Der damit fir die Flache berechnete zuldssige Im-
missionsanteil ist von den tatsachlichen Umgebungsverhaltnissen auf dem Schallausbreitungsweg unabhan-
gig. Abschirmungen und Reflexionen wirken sich erst bei der Vertraglichkeitsprifung aus, bei der untersucht
wird, ob der reale Betrieb den aus seinem Betriebsgrundstiick resultierenden zuldssigen Immissionsanteil
einhalt. Bei glinstigen Abschirmungen kdnnen die real abgestrahlten Schallleistungen tGber den fir die jewei-
lige Teilflache festzulegenden Emissionskontingenten Le liegen.

Im Rahmen der Gerduschkontingentierung sind die in der nachfolgenden Tabelle 21 dargestellten Emissions-
kontingente Lex ermittelt worden. Alle Emissionskontingente sind nach unten abgerundete Werte (gemaR
DIN 45691).

Tabelle 21 Geraduschkontingentierung: Emissionskontingente
Teilfliche Emissionskontingente
Lek Tag Lex Nacht
[dB(A)/m?] [dB(A)/m?]
SO 1.1 46 37
SO 1.2 46 36
SO01.3 53 43
SO01.4 50 40
S0 2.1 60 48
SO 2.2 60 50
SO0 3.1 60 50
SO 3.2 60 50
SO03.3 60 50

Die Emissionskontingente werden durch die Vergabe von richtungsabhangigen Zusatzkontingenten erhoht:
Bezlglich des Referenzpunktes (x, y) = (447581,23; 5537479,15), (UTM, ETRS89, Streifen 32) darf fiir in den
Richtungssektoren A bis G liegende Immissionsorte in den Gleichungen (6) und (7) der DIN 45691 das Emis-
sionskontingent Lec der einzelnen Teilflaichen durch Lek + Lex .us €rsetzt werden. Um eine Praktikabilitat bei der
Umsetzung der Zusatzkontingente zu gewahrleisten, werden mogliche Sektoren zusammengefasst.

In der Tabelle 22 sind die fiir den jeweiligen Sektor moglichen Zusatzkontingente angegeben. Die rdaumliche
Lage der Sektoren kann der Abbildung A20 im Anhang A entnommen werden. Aufgrund der Beriicksichtigung
der Zusatzkontingente wird sichergestellt, dass die Kontingentierung nicht zu Einschrankungen der Gewer-
betreibenden in puncto Schallschutz tGber die Vorgaben der TA Larm hinausfiihrt. Die vorgenommene Kon-
tingentierung dient lediglich einer sachgerechten Verteilung der Emissionsrechte im Plangebiet.
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Tabelle 22 Gerduschkontingentierung: richtungsabhangige Zusatzkontingente
Sektor Anfang Ende Zusatzkontingent
Lek,zus Tag Lex,zus Nacht
[-] [] [] [dB] [dB]
A 53,9 74,7 7 2
B 74,7 138,2 9 4
C 138,2 192,8 4 0
D 192,8 234,9 7 2
E 234,9 318,2 4 0
F 318,2 358,8 8 3
G 358,8 53,9 0 0

Die Abbildung A20 zeigt die bei der Gerauschkontingentierung berlcksichtigen Immissionsorte. In Ta-
belle DO1 in Anhang D sind die Teilflachen sowie die zugewiesenen Emissions- und Zusatzkontingente darge-
stellt und dokumentiert.

9.1.6 Beurteilung der Gerauschkontingentierung

Das Plangebiet befindet sich in der Mainzer Oberstadt. In der Umgebung befinden sich schutzbedirftige Nut-
zungen, darunter allgemeine Wohngebiete und das Marienhaus Klinikum nordlich der StralRe ,,An der Gold-
grube”. Auch innerhalb des Plangebiets sind weitere schutzbedirftige Nutzungen innerhalb der geplanten
Mischgebiete und allgemeinen Wohngebiete zuldssig. Somit weisen die ausgewiesenen Sondergebiete eine
unmittelbare raumliche Ndhe zu den schutzbedirftigen Nutzungen auf.

Die Gerauschkontingentierung muss eindeutig sein und bericksichtigt daher bei der Ermittlung von Emissi-
ons- bzw. Immissionskontingente lediglich drei Eigenschaften:

o Flachengrofle der Teilflache
e Schallleistung in den beiden Beurteilungszeitraumen Tag und Nacht
e Abstand der Teilflache zum Immissionsort

Die Berechnung enthalt somit weder topografische noch bauliche Gegebenheiten. Auch bei einer sukzessiven
Aufsiedlung des Gebiets verandern sich weder die Emissions- noch die Immissionskontingente. Dies stellt
zwar zum einen die Eindeutigkeit einer Gerduschkontingentierung sicher. Zum anderen werden insbesondere
bei raumlicher Nahe zu den Immissionsorten jedoch zahlreiche Faktoren, die die reale Schallausbreitung be-
einflussen, nicht bericksichtigt.

Fir die vorliegende Planung werden beispielhaft die Auswirkungen einer Gerauschkontingentierung an den
beiden Immissionsorten ,FreiligrathstraRe 1“ und ,,MI 1.1“ aufgezeigt.

Der Immissionsort , FreiligrathstraRe 1“ weist die Schutzbedirftigkeit eines allgemeinen Wohngebiets mit
Immissionsrichtwerten von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht auf. Bei Aufsiedlung des Gebiets sind
aus den Teilflachen ,S01.1,,502.1“ und, SO2.2“ Gerauscheinwirkungen auf diesen Immissionsort zu erwar-
ten. Die weiteren Teilflachen werden aufgrund der baulichen Abschirmung nicht relevant auf den Immissi-
onsort einwirken. Nach TA Larm ware somit das Heranziehen des Irrelevanzkriteriums ,,IRW-6“ fir Betriebe
bzw. Anlagen in diesen Teilflachen sachgerecht. Die zuldssigen Immissionen nach TA Larm betragen somit
49 dB(A) am Tag und 34 dB(A) in der Nacht. Dadurch, dass bei der Gerduschkontingentierung eine Einwirkung
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aller Teilflachen beriicksichtigt wird, verteilen sich die zuldssigen Gerdauschanteile auf alle 9 Teilflachen. Die
zuldssigen Immissionskontingente am Tag betragen unter Beriicksichtigung des Zusatzkontingents von Rich-
tungssektor E zwischen 32,9 und 50,4 dB(A). Lediglich die beiden Teilflichen SO2.1 und SO 2.2 weisen Kon-
tingente im Bereich des Kriteriums , IRW-6“ auf. Alle weiteren Teilflachen wirken so gering ein, dass der Im-
missionsort aulRerhalb des Einwirkungsbereichs nach TA Larm liegt (Kriterium ,,IRW-10“ und darunter). Die
zuldssige Immission durch die Gerauschkontingentierung wird auf ca. 52 dB(A) beschrankt und ist somit 3 dB
niedriger als der Immissionsrichtwert nach TA Larm. Dies entspricht einer Halbierung der zulassigen Immis-
sionen, womit die Gerduschkontingentierung zu einer unzulassig hohen Beschrankung fur kiinftige gewerb-
liche Nutzungen in den Sondergebieten fihrt.

Der Immissionsort ,MI1.1“ weist die Schutzbediirftigkeit eines Mischgebiets mit Immissionsrichtwerten von
60 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht auf. Der Immissionsort befindet sich bei Aufsiedlung des Gebiets
an der Nordfassade eines Gebaudes, wodurch malgeblich Immissionen aus den Sondergebieten SO 1.1 bis
SO 1.4 einwirken werden. Auch an diesem Immissionsort lassen sich vergleichbare Effekte wie fiir den Im-
missionsort ,Freiligrathstralle 1“ feststellen. Die zuldssigen Immissionskontingente am Tag betragen zwi-
schen 42,0 und 53,5 dB(A). Somit sind alle Teilflaichen starker limitiert, als dies bei Anwendung der TA Ldrm
der Fall wéare. Fir 6 Teilflachen befindet sich der Immissionsort auRerhalb des Einwirkungsbereichs (Kriterium
»IRW-10). Die zuldssige Immission durch die Gerduschkontingentierung wird auf ca. 58 dB(A) beschrankt
und ist somit 2 dB niedriger als der Immissionsrichtwert nach TA Larm. Fiir den Immissionsort ,MI1.1“ ist ein
weiterer Faktor zu nennen. Die relevanten Immissionskontingente werden durch die Teilflachen ,SO 1.4“,
,50 2.1, ,,5S0 2.2“ und ,,S03.2“ verursacht. Abgesehen von Teilflaiche ,501.4“ befinden sich die Teilflachen
somit westlich und stidwestlich des Immissionsorts. Bei Aufsiedlung des Gebiets ist davon auszugehen, dass
dieser Immissionsort fur die Teilflachen ,SO 2.1%,,S0 2.2“ und ,,S03.2“ gar nicht maligeblich ist, da er sich
an einer Nordfassade befindet. Dennoch wird iber die Gerdauschkontingentierung diesen drei Teilflachen ein
hoher Gerduschanteil am Immissionsort ,,MI 1.1 zugesichert. Unter Berlcksichtigung der kinftigen bauli-
chen Situation ist davon auszugehen, dass nur Betriebe und Anlagen in Teilflache ,, SO 1.4“ relevant auf diese
Fassade einwirken. Das Immissionskontingent fur diese Teilflaiche betragt 53,3 dB(A) am Tag und ist somit
mehr als 6 dB unter dem Immissionsrichtwert der TA Larm.

Die Gerauschkontingentierung stellt aufgrund der rdumlichen Nadhe zwischen Sondergebiete und schutzbe-
dirftigen Gebieten sowie der raumlichen Situation, Immissionsorte befinden sich umliegend in allen Him-
melsrichtungen zu den Sondergebieten, kein geeignetes Instrument zur Beschrankung der zuldssigen
Schallabstrahlung dar. Betriebe wiirden deutlich starker eingeschrankt als dies auf Grundlage der normkon-
kretisierenden Vorschrift zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gewerbeldrm, der
TA Larm, der Fall ware.

9.2 Schallschutzkonzept

Durch die Ausweisung von Sondergebieten, Mischgebieten und allgemeinen Wohngebieten findet eine inn-
ergebietliche Gliederung von schutzbedirftigen Nutzungen zu emittierenden Nutzungen statt. Dabei werden
Gebiete, von denen die héchsten Gerduscheinwirkungen zu erwarten sind (geplante Sondergebiete) inner-
halb des Plangebiets durch weniger gerduschverursachende Gebiete (Mischgebiete) von den schalltechnisch
sensiblen Gebieten (allgemeine Wohngebiete) getrennt. Ubergeordnete schalltechnische Konflikte, die nur
durch den Bebauungsplan selbst gelost werden kénnen, sind aufgrund der angestrebten Entwicklungsabsich-
ten und der schalltechnisch-stadtebaulich optimalen Anordnung der Gebiete nicht zu erwarten.
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Eine Entwicklung der Sondergebiete ist auch in Bezug auf umliegende schutzbedirftige Nutzungen moglich.
Da die innergebietliche Art der Nutzung, die unmittelbar an die Sondergebiete angrenzt, mit Mischgebieten
schalltechnisch vergleichsweise robust ist, kann durch Gebaudestellung und andere MaRnahmen ein ausrei-
chender Schallschutz fiir umliegende schutzbedirftige Nutzungen auf Ebene des Bauantragsverfahrens si-
chergestellt werden. Dies belegt auch die bereits durchgefiihrte schalltechnische Untersuchung zur Erweite-
rung des Standorts der Firma Biontech (M). Dort sind bereits die geplanten schutzbedirftigen Nutzungen
innerhalb des Plangebiets berticksichtigt worden. Die Gebaudestruktur ist so gestaltet und realisiert worden,
dass durch U-férmige Gebaude und Ausbildung von Innenhéfen Gerdusche durch logistische Betriebstatig-
keiten und andere schalltechnisch relevanten Betriebstatigkeiten auf den AulRenflachen nicht oder nur sehr
gering auf schutzbedirftige Nutzungen auRerhalb des Plangebiets einwirken. Weitergehende technische
SchallschutzmaRnahmen, die insbesondere zur Gerduschminderung von haustechnischen Anlagen (Kihlung,
Liftung, Filter etc.) umzusetzen sind, konnen ohnehin nicht im Bebauungsplanverfahren festgesetzt werden.
Hierzu gibt es im Planungsrecht keine entsprechenden Regelungsinhalte.

Ein ausreichender Schallschutz auf Ebene des Bebauungsplans ist somit durch die Festsetzung der Art der
baulichen Nutzung gegeben. Dariiber hinaus ldsst der Bebauungsplan , Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-
Kaserne (053)“ die Entwicklung von schalltechnisch optimierten Gebadudestrukturen bezogen auf umlie-
gende schutzbeddrftige Nutzungen zu. Weitergehende schalltechnische Regelungsinstrumente sind auch da-
her nicht erforderlich, da nicht zu erwarten ist, dass eine Vielzahl kiinftiger Betriebe bzw. Anlage auf diesel-
ben maRgeblichen Immissionsorte einwirken. Die Anwendung der Vorgaben der TA Larm auf Ebene der Bau-
genehmigung stellt somit die schalltechnische Vertraglichkeit sicher und lasst eine sachliche und einzelfall-
bezogene Beurteilung zu.

10 Anlagenldarm durch Parkierungsanlagen

Bei der Untersuchung des Anlagenlarms durch Parkierungsanlagen sind die Gerauscheinwirkungen aufgrund
von geplanten zentralen Parkierungsanlagen zu untersuchen und zu bewerten. Zu den untersuchungsrele-
vanten Parkierungsanlagen zdahlen Quartiersgaragen, Tiefgaragen und zentrale oberirdische Stellplatzfla-
chen.

Zurzeit der Gutachtenerstellung lag keine Detailplanung zu geplanten Parkierungsanlagen vor. Weder die
genaue Lage und die Stellplatzzahlen noch die Nutzung (Gewerbe und/oder Wohnen) sind bekannt. Daher
lassen sich auf Ebene der Bauleitplanung nur allgemein gliltige Aussagen treffen. Hierbei wird zwischen tber-
wiegend gewerblich genutzten Parkierungsanlagen sowie lberwiegend dem Wohnen dienenden Parkie-
rungsanlagen unterschieden. Die Prifung der schalltechnischen Vertraglichkeit einzelner Parkierungsanlagen
ist auf Ebene des Bauantragsverfahrens durchzufihren.

10.1 Gewerblich genutzte Parkierungsanlagen

Gewerblich genutzte Parkierungsanlagen sind nach den Vorgaben der TA Larm zu untersuchen und zu beur-
teilen und somit als Gewerbelarm einzustufen. Als Schallquellen von gewerblich genutzten Parkierungsanla-
gen sind Zu- und Abfahrten auf dem Betriebsgeldnde, die Schallabstrahlung Gber Bauteile wie Tore, Zufahrts-
offnungen und Fassaden (vor allem offen sowie mit akustischer Verkleidung wie Lamellen) sowie technische
Anlagen bspw. zur Bellftung einer Tiefgarage schalltechnisch relevant. Neben den Beurteilungspegeln sind
die zu erwartenden Spitzenpegel zu ermitteln, die insbesondere beim Beschleunigen von Fahrzeugen im Be-
reich der Ausfahrt bzw. in Verbindung mit Parkbewegungen (Tlren- oder KofferraumschlieBen) entstehen.
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Die Unterbringung einer groferen zumindest teilweise gewerblich genutzten Parkierungsanlage ist im Son-
dergebiet ,SO 2“ vorgesehen. Grundsatzlich ist die Errichtung einer Parkierungsanlage in ,, SO 2“ als schall-
technisch vertraglich einzustufen. Hierbei sind durch umliegende schutzbedurftige Nutzungen, die geplanten
Mischgebiete innerhalb des Bebauungsplans ,,Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (O 53)“ sowie die
Wohnbebauung entlang der FreiligrathstraBe als maRgebliche Immissionsorte zu nennen.

Durch die zwischen dem geplanten Standort der Parkierungsanlage und den schutzbedirftigen Nutzungen
vorhandenen Verkehrsflachen (FreiligrathstraRe, ErschlieBungsstralRe, Quartiersplatz etc.) betragen die Ab-
stande von den Schallquellen der Parkierungsanlagen zu den maRgeblichen Immissionsorten mindestens
35—-50 m. Durch entsprechende MaBnahmen auf Ebene des Bauantrags (u. a. akustische Deckenverklei-
dung, Lamellen und andere akustische Fassadenelemente) kann eine schalltechnische Vertraglichkeit sicher-
gestellt werden.

Im Umfeld der geplanten Parkierungsanlage soll auch ein Nahversorger oder eine vergleichbare Nutzung ent-
stehen. Damit einhergehende Andienungsvorgange von Lkw und Lieferwagen sowie weitere schalltechnisch
relevante Vorgange (u. a. haustechnische Anlagen, Betrieb von Presscontainern etc.) wirken aufgrund der
raumlichen Nahe zu der geplanten Parkierungsanlage ebenfalls auf dieselben maBgeblichen Immissionsorte
ein. Es ist davon auszugehen, dass die schalltechnische Vertraglichkeit nur mit einer eingehausten Andie-
nungszone sichergestellt werden kann. Das Thema ,,Gewerbeldarm“ sollte bei der konkreten Planung inner-
halb des , SO 2“ friihzeitig untersucht werden.

10.2 Parkierungsanlagen von Wohnbebauung

Wie unter Kapitel 3.4 beschrieben, sind Stellpldtze von Wohnbebauung fir den durch die zugelassene Nut-
zung verursachten Bedarf nach den Vorgaben der BauNVO grundsatzlich zuldssig. Die Vorgaben der TA Larm
sind nicht unmittelbar heranzuziehen, um die Gerduscheinwirkungen von Parkierungsanlagen von Wohnbe-
bauung zu beurteilen.

Da jedoch auch von Tiefgaragen bzw. Quartiersgaragen von Wohnbebauung hohe Gerauscheinwirkungen
ausgehen kénnen, werden die Vorgaben der TA Larm orientierend zur Beurteilung der schalltechnischen Ver-
traglichkeit herangezogen. Hierbei kann von den Vorgaben der TA Larm wie folgt abgewichen werden:

e Beriicksichtigung der Sozialaddaquanz bei der Beurteilung von Spitzenpegeln
e Anwendung der Immissionsrichtwerte von Mischgebieten bzw. urbanen Gebieten fiir hGher schutz-
bediirftige Gebiete wie reinen und allgemeinen Wohngebiete.

Hierbei gilt, dass zunachst alle technischen sowie vertretbaren baulichen MaBnahmen durchzufiihren sind,
um die Vorgaben der TA Larm einzuhalten. Nur bei unverhéaltnismaRig hohem Aufwand kann auf die zuvor
genannten Ausnahmeregelungen abgestellt werden. Die Anwendung ist ggf. einzelfallbezogen auf Ebene der
Baugenehmigung mit den beteiligten Behdrden abzustimmen.

Parkierungsanlagen von Wohnbebauung kénnen vom Grundsatz her in allen geplanten Mischgebieten und
allgemeinen Wohngebieten realisiert werden. Hierbei sollte bei der Planung darauf geachtet werden, dass
die besonders larmintensiven Zu- und Abfahrtsbereiche moglichst an wenig sensiblen Stellen realisiert wer-
den und sich nicht in unmittelbarer Nahe benachbarte Wohngebaude befinden. Auch an den Geb&uden, die
oberhalb von Zu- und Abfahrtsbereichen errichtet werden, sollten architektonische MaBnahmen ergriffen
werden, um die schalltechnische Vertraglichkeit zu gewahrleisten. Durch die Planung von nicht schutzbedirf-
tigen Rdumen (u. a. Bader, Kichen, Flure) oder nicht zum Nachtschlaf genutzten Rdumen (u. a. Wohn-Ess-
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Bereiche) kann ein ausreichender Schallschutz vielfach ohne aufwendige bauliche SchallschutzmaBnahmen
sichergestellt werden. Auch fiir Parkierungsanlagen von Wohnbebauung wird eine friihzeitige Einbeziehung
des Themas ,Schallschutz” in die konkrete Objektplanung empfohlen.
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11 Zusammenfassung

Die Stadt Mainz beabsichtigt die Entwicklung eines Stadtquartiers auf einem ca. 10 ha grofRen Areal in dem
Ortsbezirk Oberstadt. Das Plangebiet ist von bestehenden Wohnnutzungen, Kleingarten und dem Areal des
Marienhaus Klinikums umgeben. Fiir das Gesamtareal wurde ein stadtebauliches Konzept erarbeitet, das die
Entwicklung eines Sondergebiets, eines Mischgebiets, eines allgemeinen Wohngebiets sowie einer Gemein-
bedarfsflache vorsieht. Innerhalb des Sondergebiets sollen insbesondere Entwicklungsmoglichkeiten fiir die
Firma Biontech geschaffen werden, die bereits entlang der StralRe ,,An der Goldgrube” ansassig ist. Es sollen
auch Dienstleister und Einzelhandelsnutzungen im Westen des Plangebiets planungsrechtlich zuldssig sein.
In dem geplanten Mischgebiet soll ein Nutzungsmix aus Wohnen, Dienstleistern und kleineren gewerblichen
Nutzungen entstehen. In dem allgemeinen Wohngebiet ist die Entwicklung von Geschosswohnungsbau vor-
gesehen. Im Siiden des Plangebiets soll in der Gemeinbedarfsflache eine Kindertagesstatte errichtet werden.

Westlich des Plangebiets verlduft die FreiligrathstralRe, Gber welche das Plangebiet erschlossen werden soll.
Im Siiden grenzt die Geschwister-Scholl-StralRe und im Norden die StrafSe ,,An der Goldgrube” an das Plange-
biet. Im ndheren Umfeld des Plangebiets befinden sich zudem die BundesstralRe 40 , Pariser Stralle” sowie
die StraBenbahnlinien 50, 52 und 53 der Mainzer Verkehrsgesellschaft.

Zur ErschlieBung des Plangebiets werden bauliche MalRnahmen an der FreiligrathstralRe erforderlich. Neben
der Errichtung eines zusatzlichen Fahrstreifens zwischen der das Plangebiet erschlieRenden Strafle und der
StralRe ,,An der Goldgrube” wird im Kreuzungsbereich der ErschlieBungsstralle und der Freiligrathstralle eine
zusatzliche Lichtsignalanlage installiert, um die Leistungsfahigkeit des Knotenpunkts zu gewahrleisten.

Im Bereich der Sondergebiete 2.1 und 2.2 ist ein Parkhaus fiir die Nutzer des Stadtquartiers vorgesehen. Die
Planung fur die Parkierungsanlage liegt zurzeit der Gutachtenerstellung nicht abschlieffend vor. Es sind
grundsatzliche Aussagen zur schalltechnischen Vertraglichkeit zu treffen, da sich in unmittelbarer Nahe be-
stehende schutzbeddrftige Nutzungen befinden bzw. geplant werden.

Zur Bewertung der schalltechnischen Situation sind in diesem schalltechnischen Gutachten folgende Larmar-
ten untersucht und bewertet worden:

e Verkehrslarm im Plangebiet,

e Neubau und wesentliche Anderung von StraRen,
e Zunahme des Verkehrslarms,

e Gewerbeldrm im Plangebiet,

e Gewerbeldrm aus dem Plangebiet,

e Anlagenlarm durch Parkierungsanlagen

Die Aufgabenstellungen sind getrennt voneinander untersucht und bewertet worden. Die Ergebnisse des
schalltechnischen Gutachtens sind nachfolgend zusammenfassend aufgefiihrt:
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Verkehrslarm im Plangebiet

Bei der Untersuchung des Verkehrslarms sind die Gerauscheinwirkungen des Straen- und Schienenverkehrs-
larms zundchst getrennt voneinander zu ermitteln. AnschlieBend werden die Beurteilungspegel der einzel-
nen Larmarten energetisch zum Beurteilungspegel des Verkehrslarms lberlagert.

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich hochfrequentierte StraRen und die Strallenbahn. Die Gerauschein-
wirkungen durch Verkehrslarm im Plangebiet werden anhand mehrerer Beurteilungsgrundlagen bewertet:

e DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau”: Orientierungswerte,
o Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV): Immissionsgrenzwerte,

o Schwelle der Gesundheitsgefahrdung: Schwellenwerte.

Hierbei werden die Ergebnisse ohne Bebauung im Plangebiet und anhand des stadtebaulichen Konzepts er-
mittelt und bewertet. Es werden ausschlieRlich Beurteilungspegel ermittelt und bewertet.

Am Tag (06.00-22.00 Uhr) werden ohne Bebauung im Plangebiet Beurteilungspegel zwischen 57 und
75 dB(A) ermittelt. Der Orientierungswert fir allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag wird im gesam-
ten Plangebiet um 2 bis 20 dB(A) Giberschritten. Dagegen wird der Orientierungswert fir gemischte Gebiete
im geplanten allgemeinen Wohngebiet iberwiegend eingehalten. Der Immissionsgrenzwert fir Mischge-
biete von 64 dB(A) wird in den geplanten Sondergebietsflaichen groRflachig tberschritten, hingegen inner-
halb der geplanten Mischgebiete Uberwiegend eingehalten. Die Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von
70 dB(A) wird entlang der FreiligrathstraBe und im Kreuzungsbereich der Freiligrathstrale und der Stralle
,An der Goldgrube” erreicht bzw. bis 2 dB innerhalb der Baugrenzen {iberschritten. Uberschreitungen wer-
den ausschlieRlich innerhalb geplanter Sondergebiete ermittelt.

In der Nacht (22.00-06.00 Uhr) betragen die Beurteilungspegel zwischen 49 dB(A) im Stidosten und 67 dB(A)
im Westen des Plangebiets. Die Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von 60 dB(A) wird in den Baufeldern
entlang der FreiligrathstrafSe und Stralle ,,An der Goldgrube” erreicht bzw. bis 4 dB lberschritten. Die ge-
bietsspezifischen Orientierungswerte sowie die Immissionsgrenzwerte werden nahezu im gesamten Plange-
biet Uberschritten. Trotz der hohen Gerduscheinwirkungen wird die Schwelle der Gesundheitsgefahrdung
ausschlieRlich innerhalb von Sondergebieten erreicht bzw. Gberschritten.

Unter Berlicksichtigung der Bebauung des stadtebaulichen Konzepts werden am Tag Beurteilungspegel zwi-
schen 45 dB(A) und 71 dB(A) ermittelt. Durch die (Eigen)Abschirmung der Gebdude werden die Gerduschein-
wirkungen gegeniiber der freien Schallausbreitung im Inneren des Plangebiets deutlich gemindert. Innerhalb
des allgemeinen Wohngebiets wird der Orientierungswert von 55 dB(A) nur an einzelnen Fassaden geringfi-
gig liberschritten. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV fiir Mischgebiete wird sowohl in den geplanten
allgemeinen Wohngebieten wie auch in den geplanten Mischgebieten eingehalten. Lediglich an den zur Frei-
ligrathstraBe und der StraRe , An der Goldgrube” orientierten Fassaden werden Uberschreitungen des Im-
missionsgrenzwerts von 64 dB(A) bis 7 dB ermittelt.

In der Nacht werden Beurteilungspegel zwischen 37 dB(A) und 62 dB(A) ermittelt. Im Bereich des allgemei-
nen Wohngebiets wird der Orientierungswert von 45 dB(A) Giberwiegend eingehalten. Der Immissionsgrenz-
wert der 16. BImSchV fir Mischgebiete von 54 dB(A) wird im Inneren des Plangebiets an nahezu allen Fassa-
den eingehalten. Lediglich an den Fassaden, die zu den das Plangebiet erschlieRenden StraRen ausgerichtet
sind, werden vereinzelt geringfiigige Uberschreitungen bis 1 dB ermittelt. In den Sondergebietsflichen wird

Konzept dB plus GmbH
Bericht-Nr. 22034-01

Stand 21.03.2025 Seite 55



Schalltechnisches Gutachten
Bebauungsplan , Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (O 53)“, Mainz

anden zur FreiligrathstraRe sowie zur Strale ,,An der Goldgrube” orientierten Fassaden der Immissionsgrenz-
wert von 54 dB(A) iiberschritten. Auch an Seitenfassaden werden vereinzelt geringe Uberschreitungen er-
mittelt. Die Schwelle zur Gesundheitsgefdhrdung wird in der Nacht an vier Gebdauden erreicht bzw. tber-
schritten.

Um die schalltechnische Vertraglichkeit der geplanten schutzbediirftigen Nutzungen mit den vorhandenen
StralRen und Schienenwegen sicherzustellen, ist ein Schallschutzkonzept erarbeitet worden. Dabei sind zu-
nachst SchallschutzmaRnahmen an den Schallquellen sowie auf dem Ausbreitungsweg auf ihre Realisierbar-
keit untersucht und bewertet worden. Das Schallschutzkonzept umfasst zunachst MaBnahmen an den Schall-
qguellen bzw. auf dem Ausbreitungsweg. Verbleibende Larmkonflikte kbnnen durch MaBnahmen an den Ge-
bauden gel6st werden.

Das Schallschutzkonzept ist unter Kapitel 6.6 dieses Gutachtens ausfiihrlich beschrieben. Die unter Kapi-
tel 6.6.6 aufgefiihrten MaRnahmen sind im Bebauungsplan festzusetzen. MalRnahmen, die nicht planungs-
rechtlich gesichert werden kénnen, sind durch vertragliche Regelungen zu sichern.

Neubau und wesentliche Anderung von StraRen

Fiir die Untersuchung des Neubaus einer StraBe und die Priifung der wesentlichen Anderung wird zwischen
zwei Untersuchungsbereichen unterschieden:

e Innerhalb des Neubaubereichs/Bereichs der wesentlichen Anderung
e AuRerhalb des Neubaubereichs/Bereichs der wesentlichen Anderung

Im vorliegenden Fall wird entlang der Freiligrathstral3e ein zusatzlicher durchgehender Fahrstreifen gebaut.
Der Bau von zusétzlichen Fahrstreifen ist eine wesentliche Anderung nach der 16. BImSchV.

Zudem wird die Kreuzung zwischen der das Plangebiet erschlieRenden StraRe und der Freiligrathstralie
umgebaut, sodass die Leistungsfahigkeit des Kreuzungsbereichs den kiinftigen Anforderungen entspricht.
Hierzu wird u. a. eine Lichtsignalanlage errichtet. Die das Plangebiet erschlieRende Stralle wird ebenfalls
umgebaut. Diese diente bisher als Zufahrt zur GFZ-Kaserne.

Vereinfachend werden die Anderungen zusammengefasst und als wesentliche Anderung nach 16. BImSchV
untersucht. Die Anforderungen nach 16. BImSchV bei wesentlichen Anderungen entsprechen denjenigen
beim StraBenneubau.

Innerhalb des Neubaubereichs/Bereichs der wesentlichen Anderung

Am Tag werden Beurteilungspegel zwischen 33 dB(A) an den Gebduden entlang der Pariser StraRe und
68 dB(A) an den zum Neubauabschnitt ndachstgelegenen Fassaden ermittelt. Der zuldssige Immissionsgrenz-
wert der 16. BImSchV fir allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) wird an den Gebduden entlang des Neubau-
abschnitts bis zu 9 dB Uberschritten.

In der Nacht werden Beurteilungspegel zwischen 25 dB(A) an den Gebduden entlang der Pariser StraRe und
60 dB(A) an den zum Neubauabschnitt ndachstgelegenen Fassaden ermittelt. Der zuldssige Immissionsgrenz-
wert der 16. BImSchV fiir allgemeine Wohngebiete von 49 dB(A) wird an den Geb&uden entlang des Neubau-
abschnitts bis zu 11 dB Uberschritten.
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Aufgrund der Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV am Tag und in der Nacht besteht
fiir diese Gebaude bzw. Fassadenabschnitte Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach. Somit werden an
den von Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte betroffenen Gebiduden passive SchallschutzmaRnahmen
nach den Vorgaben der 24. BImSchV erforderlich. Die Dimensionierung der passiven SchallschutzmaBnah-
men ist nicht Gegenstand dieser schalltechnischen Untersuchung und muss in einem nachgelagerten Verfah-
ren erfolgen.

AuRerhalb des Neubaubereichs/Bereichs der wesentlichen Anderung

Am Tag werden Beurteilungspegel zwischen 44 dB(A) an dem Immissionsort , FreiligrathstralRe 12 West3“
und 57 dB(A) an den Immissionsorten ,FreiligrathstraRe 17 Siid“, ,FreiligrathstraRe 17 Ost2“, ,Freiligrath-
stralle 12 West1l” und ,FreiligrathstraBe 12 Sid1“ ermittelt. Die zuldssigen Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV fiir Krankenhauser von 57 dB(A) bzw. firr allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) werden an allen
Immissionsorten sicher eingehalten.

In der Nacht werden Beurteilungspegel zwischen 36 dB(A) an dem Immissionsort ,Freiligrath-
stralle 12 West3“ und 49 dB(A) am Immissionsort ,FreiligrathstraBe 12 Sid1“ ermittelt. Die zuldssigen Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir Krankenhauser von 47 dB(A) bzw. fir allgemeine Wohngebiete von
49 dB(A) werden an nahezu allen Immissionsorten eingehalten. An den Immissionsorten ,Freiligrath-
straRe 12 West1“ und ,FreiligrathstraRe 12 Siid1“ werden Uberschreitungen bis 2 dB tiberschritten.

Aufgrund der Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV in der Nacht besteht fiir das Ge-
baude ,FreiligrathstraBe 12“ Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach, sodass Schallschutzmalinahmen
erforderlich werden. Das Geb&ude ist zum Schutz vor dem einwirkenden Verkehrslarm durch die angrenzen-
den Straflen mit einer vorgehangten Glasfassade ausgestattet. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass
weitergehender Schallschutz aufgrund der wesentlichen Anderung der FreiligrathstraRe erforderlich wird.

Zunahme des Verkehrslarms

Fiir die Beurteilung der Zunahme des Verkehrslarms auf den bestehenden StraRen gibt es keine rechtlich
fixierte Beurteilungsgrundlage. Die schalltechnischen Auswirkungen von stadtebaulichen Projekten sind im
Einzelfall zu diskutieren und zu beurteilen.

Folgende Kriterien werden zur Beurteilung herangezogen:

e Ursachenzusammenhang (u. a. Aufteilung des zuséatzlichen Verkehrs auf mehrere Stralenabschnitte,
Vermischung mit dem tbrigen Verkehr),

e Zunahme des Verkehrslarms um mindestens 3 dB,
e Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BiImSchV,

e Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefihrdung von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der
Nacht,

e weitere Erhohung der Larmbelastung, in Bereichen, in denen die Schwelle zur Gesundheitsgefahr-
dung bereits Gberschritten ist,

e Funktion sowie Klassifizierung der bestehenden Stral3en,

e Schutzbedirftigkeit der betroffenen Gebiete,
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e Art und Umfang des Planvorhabens und dessen Eingliederung in die bereits bestehende Baustruktur
oder stadtebauliche Situation.

Die Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr ist anhand der prozentualen Verkehrszunahme untersucht und
bewertet worden. Der Untersuchungsraum wird aufgrund der ermittelten Verkehrsanderungen sowie der
ortlichen Gegebenheiten wie folgt festgelegt:

e FreiligrathstraRe auRerhalb des Abschnitts der wesentlichen Anderung
e Stralle ,,An der Goldgrube”

In diesem Untersuchungsraum findet die Bewertung der Zunahme des Verkehrslarms an schalltechnischen
Kriterien statt.

Aufgrund der schalltechnisch optimalen ErschlieBung des Plangebiets, der unveranderten Verkehrszusam-
mensetzung sowie der Erwartbarkeit von Umnutzungen innerhalb eines stdadtisch-urbanen Raums werden
die ermittelten Zunahmen des Verkehrslarms als schalltechnisch vertraglich eingestuft. Die Zunahmen sind,
wenngleich die Gerduscheinwirkungen bereits im Prognose-Nullfall hoch sind, geringfiigig und dndern die
grundsatzlichen schalltechnischen Anforderungen an den baulichen Schallschutz nicht.

Ein Anspruch auf SchallschutzmaRBnahmen zum Schutz vor der Zunahme des Verkehrslarms entlang der Stra-
Ren , An der Goldgrube” und der JagerstralRe ist somit nicht gegeben.

Gewerbeldrm

Durch die geplanten Sonder- und Mischgebietsflachen gehen zukiinftig gewerbliche Gerauscheinwirkungen
aus. In der Umgebung befinden sich schutzbediirftige Nutzungen, darunter allgemeine Wohngebiete und das
Marienhaus Klinikum noérdlich der Strafle ,,An der Goldgrube”. Auch innerhalb des Plangebiets sind weitere
schutzbedirftige Nutzungen innerhalb der geplanten Mischgebiete und allgemeinen Wohngebiete zuldssig.
Somit weisen die ausgewiesenen Sondergebiete eine unmittelbare raumliche Nahe zu den schutzbediirftigen
Nutzungen auf. Da die Schallabstrahlung von Sondergebieten sehr stark von der geplanten Nutzung abhangt,
konnen hier keine allgemeinen Aussagen zur schalltechnischen Vertraglichkeit mit Nutzungen innerhalb und
auRerhalb des Plangebiets getroffen werden.

Auf Ebene des Bebauungsplans ist vom Grundsatz her zu untersuchen und zu beurteilen, ob schalltechnische
Konflikte aufgrund des kiinftigen Gewerbeldarms zu erwarten sind. Die Gerduscheinwirkungen aufgrund von
Gewerbelarm sind anhand der Vorgaben der

e Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm —TA Larm
zu untersuchen und zu bewerten.

Entgegen der Vorgehensweise bei der Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebieten gibt es fiir Sonder-
gebiete und Mischgebiete keine qualifizierten flaichenbezogenen Schallleistungspegel, anhand derer eine Ein-
schatzung Uber die kiinftig zu erwartenden Gerduscheinwirkungen innerhalb und aulRerhalb des Plangebiets
getroffen werden kann.

Fiir die Sondergebiete ist die Durchfiihrung einer beispielhaften Gerdauschkontingentierung nach

e DIN 45691 ,,Gerduschkontingentierung” vom Dezember 2006
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Vorgenommen worden. Die DIN 45691 stellt den Stand der Technik fiir planungsrechtliche Instrumente zur
schalltechnischen Gliederung von Gebieten dar.

Die Gerduschkontingentierung stellt aufgrund der raumlichen Nahe zwischen Sondergebiete und schutzbe-
dirftigen Gebieten sowie der raumlichen Situation, Immissionsorte befinden sich umliegend in allen Him-
melsrichtungen zu den Sondergebieten, kein geeignetes Instrument zur Beschrankung der zuldssigen
Schallabstrahlung dar. Betriebe wiirden deutlich starker eingeschrankt als dies auf Grundlage der normkon-
kretisierenden Vorschrift zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gewerbeldarm, der
TA Larm, der Fall ware.

Aufgrund der im Bebauungsplan-Entwurf vorgesehenen Ausweisung unterschiedlicher Gebietsarten (Son-
dergebiete, Mischgebiete, allgemeine Wohngebiete) ist eine schalltechnische Gliederung entsprechend den
Vorgaben des § 50 BImSchG (,, Trennungsgrundsatz”) bereits beriicksichtigt. Insbesondere zwischen den ge-
planten Mischgebieten und den allgemeinen Wohngebieten sind keine schalltechnischen Konflikte zu erwar-
ten, fur die eine ibergeordnete planungsrechtliche Losung erforderlich wird.

Ein ausreichender Schallschutz auf Ebene des Bebauungsplans ist durch die Festsetzung der Art der baulichen
Nutzung gegeben. Darliber hinaus lasst der Bebauungsplan ,Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne
(053)“ die Entwicklung von schalltechnisch optimierten Gebdudestrukturen bezogen auf umliegende schutz-
bediirftige Nutzungen zu. Weitergehende schalltechnische Regelungsinstrumente sind auch daher nicht er-
forderlich, da nicht zu erwarten ist, dass eine Vielzahl kiinftiger Betriebe bzw. Anlage auf dieselben maRgeb-
lichen Immissionsorte einwirken. Die Anwendung der Vorgaben der TA Larm auf Ebene der Baugenehmigung
stellt somit die schalltechnische Vertraglichkeit sicher und lasst eine sachliche und einzelfallbezogene Beur-
teilung zu.

Anlagenldrm durch Parkierungsanlagen

Bei der Untersuchung des Anlagenlarms durch Parkierungsanlagen sind die Gerauscheinwirkungen aufgrund
von geplanten zentralen Parkierungsanlagen zu untersuchen und zu bewerten. Zu den untersuchungsrele-
vanten Parkierungsanlagen zdahlen Quartiersgaragen, Tiefgaragen und zentrale oberirdische Stellplatzfla-
chen.

Zurzeit der Gutachtenerstellung lag keine Detailplanung zu geplanten Parkierungsanlagen vor. Weder die
genaue Lage und die Stellplatzzahlen noch die Nutzung (Gewerbe und/oder Wohnen) sind bekannt. Daher
lassen sich auf Ebene der Bauleitplanung nur allgemein gliltige Aussagen treffen. Hierbei wird zwischen tber-
wiegend gewerblich genutzten Parkierungsanlagen sowie lberwiegend dem Wohnen dienenden Parkie-
rungsanlagen unterschieden. Die Priifung der schalltechnischen Vertraglichkeit einzelner Parkierungsanlagen
ist auf Ebene des Bauantragsverfahrens durchzufihren.

Gewerblich genutzte Parkierungsanlagen sind nach den Vorgaben der
e Technischen Anleitung zum Schutz gegen Ldrm - TA Ldrm

zu untersuchen und zu beurteilen und somit als Gewerbelarm einzustufen. Neben den Beurteilungspegeln
sind die zu erwartenden Spitzenpegel zu ermitteln, die insbesondere beim Beschleunigen von Fahrzeugen im
Bereich der Ausfahrt bzw. in Verbindung mit Parkbewegungen (Tiiren- oder Kofferraumschlieen) entstehen.
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Es ist davon auszugehen, dass die schalltechnische Vertraglichkeit nur durch geeignete SchallschutzmaRnah-
men an den Parkierungsanlagen sichergestellt werden kann. Das Thema ,,Gewerbeldarm*“ sollte bei der kon-
kreten Planung innerhalb des ,,SO 2“ friihzeitig untersucht werden.

Stellplatze von Wohnbebauung sind gegenliber gewerblich genutzten Stellplatzen fir den durch die zugelas-
sene Nutzung verursachten Bedarf nach den Vorgaben der BauNVO grundsatzlich zulassig. Die Vorgaben der
TA Larm sind nicht unmittelbar heranzuziehen, um die Gerduscheinwirkungen von Parkierungsanlagen von
Wohnbebauung zu beurteilen.

Da jedoch auch von Tiefgaragen bzw. Quartiersgaragen von Wohnbebauung hohe Gerauscheinwirkungen
ausgehen konnen, werden die Vorgaben der TA Larm orientierend zur Beurteilung der schalltechnischen Ver-
traglichkeit herangezogen. Hierbei kann von den Vorgaben der TA Larm wie folgt abgewichen werden:

e Keine Untersuchung und Beurteilung von Spitzenpegeln
e Anwendung der Immissionsrichtwerte von Mischgebieten bzw. urbanen Gebieten fiir héher schutz-
bediirftige Gebiete wie reinen und allgemeinen Wohngebiete.

Hierbei gilt, dass zunachst alle technischen sowie vertretbaren baulichen MaBnahmen durchzufiihren sind,
um die Vorgaben der TA Larm einzuhalten. Nur bei unverhaltnismaRig hohem Aufwand kann auf die zuvor
genannten Ausnahmeregelungen abgestellt werden. Die Anwendung ist ggf. einzelfallbezogen auf Ebene der
Baugenehmigung mit den beteiligten Behdrden abzustimmen.

Planungsrechtliche Regelungen zum Schutz vor Gerduscheinwirkungen durch Parkierungsanlagen sind nicht
erforderlich. Ein ausreichender Schallschutz kann durch bauliche und technische MalRnahmen im Zuge der
Objektplanung sichergestellt werden. Dabei sollte der Schallschutz friihzeitig in der Planung berticksichtigt
werden.

Sankt Wendel, 21. Marz 2025

Bericht verfasst durch

}/f//b'&z_ ffF~

Tobias Klein Sebastian Paulus
Geschaftsfuhrer Projektingenieur
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Anhang

Anhang A — Abbildungen

Abbildung A01
Abbildung A02
Abbildung A03
Abbildung AO4

Abbildung AO5

Abbildung A06

Abbildung A07

Abbildung A08

Abbildung A09

Abbildung A10

Abbildung A11

Abbildung A12

Abbildung A13

Abbildung A14

Abbildung A15

Abbildung A16

Abbildung A17

Abbildung A18

Ubersichtslageplan
Entwurf des Bebauungsplans, Stand: 07. November 2024
Entwurf des stadtebaulichen Konzepts, Stand: 31. Januar 2024

Verkehrslarm im Plangebiet, Rasterlarmkarte, héchste Gerauscheinwirkung, Beurtei-
lungspegel Tag, ohne Bebauung, ohne Schallschutzkonzept

Verkehrslarm im Plangebiet, Rasterlarmkarte, héchste Gerdauscheinwirkung, Beurtei-
lungspegel Nacht, ohne Bebauung, ohne Schallschutzkonzept

Verkehrslarm im Plangebiet, Gebaudelarmkarte, Erdgeschoss, Rasterlarmkarte, AulSen-
wohnbereich, Beurteilungspegel Tag, stadtebauliches Konzept, ohne Schallschutzkon-
zept

Verkehrslarm im Plangebiet, Gebdaudelarmkarte, hochste Gerauscheinwirkung, Beurtei-
lungspegel Tag, stadtebauliches Konzept, ohne Schallschutzkonzept

Verkehrslarm im Plangebiet, Gebadudeldarmkarte, Erdgeschoss, Beurteilungspegel
Nacht, stadtebauliches Konzept, ohne Schallschutzkonzept

Verkehrslarm im Plangebiet, Gebdaudelarmkarte, hochste Gerauscheinwirkung, Beurtei-
lungspegel Nacht, stadtebauliches Konzept, ohne Schallschutzkonzept

Verkehrslarm im Plangebiet, Rasterlarmkarte, hochste Anforderung, Schallschutzmal-
nahmen an den Geb&duden, Tag, ohne Bebauung, mit Schallschutzkonzept

Verkehrslarm im Plangebiet, Rasterlarmkarte, hochste Anforderung, Schallschutzmal-
nahmen an den Geb&duden, Nacht, ohne Bebauung, mit Schallschutzkonzept

Verkehrslarm im Plangebiet, Gebdudelarmkarte, hochste Anforderung, Schallschutz-
malnahmen an den Gebauden, Tag, stadtebauliches Konzept, mit Schallschutzkonzept

Verkehrslarm im Plangebiet, Gebdudeldarmkarte, hochste Anforderung, Schallschutz-
malnahmen an den Gebduden, Nacht, stadtebauliches Konzept, mit Schallschutzkon-
zept

Verkehrslarm im Plangebiet, Rasterlarmkarte, hochste Anforderung, SM V1 MaRgebli-
cher AuRenlarmpegel, ohne Bebauung, mit Schallschutzkonzept

Verkehrslarm im Plangebiet, Gebaudeldarmkarte, hochste Anforderung, SM V1 Maligeb-
licher AuRenlarmpegel, stadtebauliches Konzept, mit Schallschutzkonzept

Neubau und wesentliche Anderung, Gebaudeldrmkarte, héchste Gerduscheinwirkung,
Einzelpunktkarte, geschossweise Beurteilungspegel Tag, Innerhalb Bauabschnitt, ohne
Schallschutzkonzept

Neubau und wesentliche Anderung, Gebaudeldrmkarte, hdchste Gerduscheinwirkung,
Einzelpunktkarte, geschossweise Beurteilungspegel Nacht, Innerhalb Bauabschnitt,
ohne Schallschutzkonzept

Neubau und wesentliche Anderung, Einzelpunktkarte, geschossweise, Beurteilungspe-
gel Tag und Nacht, aullerhalb Bauabschnitt, ohne Schallschutzkonzept
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Abbildung A19

Abbildung A20

Zunahme des Verkehrslarms, Einzelpunktkarte, geschossweise, Beurteilungspegel Tag
und Nacht, Differenzen Tag und Nacht, ohne Schallschutzkonzept

Gewerbeldarm aus dem Plangebiet, Gerduschkontingentierung nach DIN 45691

Anhang B — Tabellen

Tabelle BO1

Tabelle B02

Tabelle BO3

StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall, Dokumentation der umgesetzten Emissions-
pegel
StraRenverkehrslarm, Prognose-Planfall, Dokumentation der umgesetzten Emissions-
pegel

Schienenverkehrslarm, Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

Anhang C — Tabellen

Tabelle CO1

Tabelle C02

Neubau und wesentliche Anderung, innerhalb Bauabschnitt, Dokumentation der umge-
setzten Emissionspegel

Neubau und wesentliche Anderung, auBerhalb Bauabschnitt, Dokumentation der um-
gesetzten Emissionspegel

Anhang D — Tabellen

Tabelle DO1

Gewerbeldarm aus dem Plangebiet, Gerduschkontingentierung nach DIN 45691
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl [ pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

An der Goldgrube Qlo 0,000 10.975 640 92 50 50 2,0 1,0 2,2 1,1 0,0 0,0 1 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,5
An der Goldgrube Qlo 0,001 10.975 640 92 50 50 2,0 1,0 2,2 1,1 0,0 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 84,8 76,4
An der Goldgrube Qlo 0,009 10.975 640 92 50 50 2,0 1,0 2,2 1,1 0,5 0,0 8 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,2
An der Goldgrube Qlo 0,016 10.975 640 92 50 50 2,0 1,0 2,2 1,1 -0,6 0,0 15 Lichtzeichengeregelt 84,5 76,0
An der Goldgrube Q10 0,024 10.975 640 92 50 50 2,0 1,0 2,2 1,1 -0,6 0,3 23 Lichtzeichengeregelt 84,4 76,0
An der Goldgrube Q10 0,040 10.975 640 92 50 50 2,0 1,0 2,2 1,1 -0,6 1,1 39 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,5
An der Goldgrube Q10 0,053 10.975 640 92 50 50 2,0 1,0 2,2 1,1 0,1 0,2 53 Lichtzeichengeregelt 83,7 75,2
An der Goldgrube Q10 0,066 10.975 640 92 50 50 2,0 1,0 2,2 1,1 0,1 0,0 66 Lichtzeichengeregelt 83,2 74,8
An der Goldgrube Qlo 0,071 10.975 640 92 50 50 2,0 1,0 2,2 1,1 -0,5 0,0 70 Lichtzeichengeregelt 83,0 74,6
An der Goldgrube Qlo 0,082 10.975 640 92 50 50 2,0 1,0 2,2 1,1 -0,5 0,0 81 Lichtzeichengeregelt 82,8 74,4
An der Goldgrube Ql0 0,093 10.975 640 92 50 50 2,0 1,0 2,2 1,1 0,0 0,0 92 Lichtzeichengeregelt 82,6 74,2
An der Goldgrube Qi1 0,000 | 9.799 571 82 50 50 1,9 1,0 2,1 1,2 0,2 0,0 0 81,4 73,1
An der Goldgrube Q12 0,000 | 9.596 560 80 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 0,1 0,0 0 81,3 72,9
An der Goldgrube Q12 0,017 | 9.59 560 80 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 0,1 0,2 0 81,5 73,1
An der Goldgrube Q12 0,019 9.596 560 80 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,1 1,6 0 82,9 74,5
An der Goldgrube Q12 0,034 9.596 560 80 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,1 1,3 0 82,7 74,3
An der Goldgrube Q12 0,037 9.596 560 80 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,1 0,9 0 82,3 73,9
An der Goldgrube Q12 0,048 9.596 560 80 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,1 0,8 0 82,2 73,8
An der Goldgrube Q12 0,050 | 9.596 560 80 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 0,1 0,0 0 81,3 72,9
An der Goldgrube Qi3 0,000 | 9.519 555 80 50 50 2,7 1,2 3,0 1,4 0,1 0,0 0 81,4 73,1
An der Goldgrube Qi3 0,010 | 9.519 555 80 50 50 2,7 1,2 3,0 1,4 0,1 0,5 0 81,9 73,5
An der Goldgrube Qi3 0,013 | 9.519 555 80 50 50 2,7 1,2 3,0 1,4 0,1 0,7 0 82,1 73,8
An der Goldgrube Q13 0,022 9.519 555 80 50 50 2,7 1,2 3,0 1,4 -0,1 0,9 0 82,3 74,0
An der Goldgrube Qi3 0,038 9.519 555 80 50 50 2,7 1,2 3,0 1,4 -0,1 0,0 0 81,4 73,1

Ergebnis-Nr.: 23
Stand: 21.03.2025

SoundPLAN 9.0
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

An der Goldgrube Ql4 0,000 | 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 0,1 0,0 0 81,5 73,2
An der Goldgrube Ql4 0,114 | 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 0,3 0,2 0 81,7 73,4
An der Goldgrube Ql4 0,116 | 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 0,3 0,0 0 81,5 73,2
An der Goldgrube Ql4 0,123 | 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 0,2 0,2 0 81,7 73,4
An der Goldgrube Q14 0,134 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 0,2 0,0 0 81,5 73,2
An der Goldgrube Q14 0,143 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 -0,3 0,6 0 82,1 73,8
An der Goldgrube Q14 0,148 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 -0,3 0,1 0 81,7 73,3
An der Goldgrube Q14 0,150 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 -0,3 0,0 0 81,5 73,2
An der Goldgrube Ql4 0,152 | 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 0,2 0,4 0 81,9 73,6
An der Goldgrube Ql4 0,155 | 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 0,2 0,6 0 82,2 73,8
An der Goldgrube Ql4 0,158 | 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 0,2 0,0 0 81,5 73,2
An der Goldgrube Ql4 0,165 | 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 0,2 0,4 0 81,9 73,6
An der Goldgrube Q14 0,168 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 -0,2 0,3 0 81,9 73,5
An der Goldgrube Q14 0,171 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 -0,2 0,6 0 82,2 73,8
An der Goldgrube Q14 0,180 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 -0,2 0,0 0 81,5 73,2
An der Goldgrube Q14 0,200 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 -0,4 0,4 0 81,9 73,6
An der Goldgrube Ql4 0,203 | 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 -0,4 0,8 0 82,3 74,0
An der Goldgrube Ql4 0,209 | 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 0,3 0,2 0 81,7 73,3
An der Goldgrube Qla 0,211 | 9.788 571 82 50 50 2,6 1,2 2,9 1,4 0,3 0,0 0 81,5 73,2
An der Goldgrube Q8 0,000 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 0,4 0,0 15 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,9
An der Goldgrube Q8 0,010 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,2 0,0 5 Lichtzeichengeregelt 83,5 75,1
An der Goldgrube Q8 0,015 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,2 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
An der Goldgrube Q8 0,030 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,1 0,0 14 Lichtzeichengeregelt 83,1 74,7
An der Goldgrube Q8 0,038 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,1 0,0 23 Lichtzeichengeregelt 82,8 74,4
An der Goldgrube Q8 0,055 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,1 0,3 40 Lichtzeichengeregelt 82,7 74,3

Ergebnis-Nr.: 23
Stand: 21.03.2025
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)
An der Goldgrube Q8 0,065 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,1 0,0 50 Lichtzeichengeregelt 82,3 73,9
An der Goldgrube Q8 0,066 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,1 0,0 51 Lichtzeichengeregelt 82,3 73,9
An der Goldgrube Q8 0,067 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,1 0,1 52 Lichtzeichengeregelt 82,2 73,8
An der Goldgrube Q8 0,079 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,1 0,0 64 Lichtzeichengeregelt 81,8 73,5
An der Goldgrube Q8 0,087 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,1 0,0 71 Lichtzeichengeregelt 81,7 73,3
An der Goldgrube Q8 0,092 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,4 0,2 77 Lichtzeichengeregelt 81,8 73,4
An der Goldgrube Q8 0,098 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,4 0,0 83 Lichtzeichengeregelt 81,5 73,1
An der Goldgrube Q8 0,109 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,4 1,1 77 Lichtzeichengeregelt 82,8 74,4
An der Goldgrube Q8 0,119 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,4 0,0 67 Lichtzeichengeregelt 81,9 73,5
An der Goldgrube Q8 0,123 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,4 0,1 63 Lichtzeichengeregelt 82,1 73,8
An der Goldgrube Q8 0,131 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,4 1,0 55 Lichtzeichengeregelt 83,2 74,8
An der Goldgrube Q8 0,135 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,4 1,0 51 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
An der Goldgrube Q8 0,143 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,4 0,1 43 Lichtzeichengeregelt 82,6 74,2
An der Goldgrube Q8 0,147 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,4 0,0 39 Lichtzeichengeregelt 82,6 74,2
An der Goldgrube Q8 0,151 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,8 0,0 35 Lichtzeichengeregelt 82,8 74,4
An der Goldgrube Q8 0,165 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -0,8 0,0 21 Lichtzeichengeregelt 83,2 74,8
An der Goldgrube Q8 0,178 7.988 466 67 50 50 1,8 1,0 2,1 1,1 -1,1 0,0 8 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
Freiligrathstrale Q4 0,000 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 0,2 0,0 61 Lichtzeichengeregelt 78,4 70,1
Freiligrathstralle Q4 0,000 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 0,6 0,0 43 Lichtzeichengeregelt 78,8 70,5
FreiligrathstraRe Q4 0,000 | 12.123 707 101 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 0,6 0,0 0 79,8 71,4
Freiligrathstralle Q4 0,008 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 1,0 0,0 35 Lichtzeichengeregelt 79,1 70,7
Freiligrathstralle Q4 0,011 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 0,2 0,0 50 Lichtzeichengeregelt 78,7 70,3
Freiligrathstralle Q4 0,020 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 1,0 0,0 23 Lichtzeichengeregelt 79,4 71,0
Freiligrathstrale Q4 0,021 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 0,4 0,0 40 Lichtzeichengeregelt 78,9 70,5
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl [ pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

Freiligrathstrale Q4 0,026 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 0,2 0,0 35 Lichtzeichengeregelt 79,0 70,6
Freiligrathstralle Q4 0,031 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 1,2 0,0 30 Lichtzeichengeregelt 79,1 70,7
Freiligrathstrale Q4 0,033 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 -0,1 0,0 11 Lichtzeichengeregelt 79,7 71,3
Freiligrathstrale Q4 0,034 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 1,9 0,0 27 Lichtzeichengeregelt 79,2 70,8
Freiligrathstralle Q4 0,037 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 0,7 0,0 24 Lichtzeichengeregelt 79,3 70,9
Freiligrathstralle Q4 0,043 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 -0,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 79,6 71,2
Freiligrathstrale Q4 0,045 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 -1,3 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 79,5 71,2
Freiligrathstrale Q4 0,054 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 -0,1 0,0 7 Lichtzeichengeregelt 79,7 71,4
FreiligrathstralRe Q4 0,061 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 -0,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 79,8 71,4
FreiligrathstralRe Q4 0,063 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 -0,9 0,0 20 Lichtzeichengeregelt 79,3 70,9
FreiligrathstralRe Q4 0,065 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 -1,7 0,0 4 Lichtzeichengeregelt 79,6 71,3
FreiligrathstralRe Q4 0,067 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 -0,2 0,0 24 Lichtzeichengeregelt 79,1 70,7
FreiligrathstralRe Q4 0,070 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 -0,5 0,0 9 Lichtzeichengeregelt 79,5 71,1
FreiligrathstralRe Q4 0,077 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 -0,4 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 79,3 70,9
FreiligrathstralRe Q4 0,077 6.062 354 51 50 50 2,2 1,1 2,5 1,2 0,3 0,0 34 Lichtzeichengeregelt 78,8 70,4
FreiligrathstraRe Q5 0,000 | 12.073 704 101 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 -0,3 0,0 0 79,8 71,4
FreiligrathstraRe Q5 0,034 | 12.073 704 101 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 0,5 0,1 0 79,8 71,5
FreiligrathstraRe Q5 0,036 | 12.073 704 101 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 0,5 0,0 0 79,8 71,4
FreiligrathstralRe Q7 0,000 12.071 704 101 50 50 2,2 1,1 2,4 1,2 -1,3 0,0 69 Lichtzeichengeregelt 81,2 72,8
Freiligrathstrale Q7 0,010 12.071 704 101 50 50 2,2 1,1 2,4 1,2 -1,3 0,6 59 Lichtzeichengeregelt 82,0 73,6
Freiligrathstrale Q7 0,020 12.071 704 101 50 50 2,2 1,1 2,4 1,2 -1,3 0,0 49 Lichtzeichengeregelt 81,6 73,2
Freiligrathstrale Q7 0,022 12.071 704 101 50 50 2,2 1,1 2,4 1,2 -1,3 0,7 47 Lichtzeichengeregelt 82,4 74,0
Freiligrathstrale Q7 0,031 12.071 704 101 50 50 2,2 1,1 2,4 1,2 -0,1 0,7 38 Lichtzeichengeregelt 82,7 74,3
FreiligrathstralRe Q7 0,049 12.071 704 101 50 50 2,2 1,1 2,4 1,2 -0,1 0,2 20 Lichtzeichengeregelt 82,6 74,2
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)
Freiligrathstrale Q7 0,056 12.071 704 101 50 50 2,2 1,1 2,4 1,2 -0,1 0,0 13 Lichtzeichengeregelt 82,5 74,1
Freiligrathstralle Q7 0,061 12.071 704 101 50 50 2,2 1,1 2,4 1,2 -1,0 0,0 8 Lichtzeichengeregelt 82,7 74,3
Freiligrathstrale Q9 0,000 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 0,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 84,5 76,1
Freiligrathstrale Q9 0,004 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 -1,0 0,0 4 Lichtzeichengeregelt 84,3 75,9
Freiligrathstrale Q9 0,013 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 -1,0 0,7 13 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,3
FreiligrathstralRe Q9 0,030 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 -1,0 0,4 30 Lichtzeichengeregelt 83,9 75,6
FreiligrathstralRe Q9 0,044 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 0,6 0,4 a4 Lichtzeichengeregelt 83,7 75,3
FreiligrathstralRe Q9 0,050 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 0,6 0,0 50 Lichtzeichengeregelt 83,1 74,8
FreiligrathstralRe Q9 0,061 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 -1,2 0,0 61 Lichtzeichengeregelt 82,9 74,5
Freiligrathstrale Q9 0,072 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 -1,2 0,0 72 Lichtzeichengeregelt 82,6 74,2
Freiligrathstrale Q9 0,082 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 -0,6 0,0 82 Lichtzeichengeregelt 82,2 73,8
Freiligrathstrale Q9 0,102 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 -0,6 0,1 102 Lichtzeichengeregelt 81,8 73,5
Freiligrathstrale Q9 0,116 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 -0,6 0,0 116 Lichtzeichengeregelt 81,6 73,2
FreiligrathstralRe Q9 0,120 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 -0,6 0,0 120 Lichtzeichengeregelt 81,5 73,2
FreiligrathstraRe Q9 0,130 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 -0,6 0,3 0 81,8 73,5
FreiligrathstraRe Q9 0,141 9.605 560 80 50 50 3,0 1,3 3,4 1,4 -0,6 0,0 0 81,5 73,2
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,000 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,6 0,0 29 Lichtzeichengeregelt 84,5 76,1
Geschwister-Scholl-Strale Q3 0,000 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,5 0,3 0 82,2 73,8
Geschwister-Scholl-Strale Q3 0,005 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,5 0,0 0 81,9 73,5
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,019 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,1 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 84,8 76,4
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,027 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,2 0,0 2 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,5
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,029 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,2 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,5
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,036 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,1 0,0 7 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,2
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,045 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,0 0,0 17 Lichtzeichengeregelt 84,3 75,9
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,062 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,1 0,0 33 Lichtzeichengeregelt 83,9 75,5
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,080 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,7 0,0 51 Lichtzeichengeregelt 83,5 75,1
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,094 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,7 0,0 65 Lichtzeichengeregelt 83,1 74,7
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,108 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,6 0,0 79 Lichtzeichengeregelt 82,7 74,3
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,126 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 1,0 0,0 97 Lichtzeichengeregelt 82,3 73,9
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,144 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 1,0 0,0 115 Lichtzeichengeregelt 82,0 73,6
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,149 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 1,0 0,0 120 Lichtzeichengeregelt 81,9 73,5
Geschwister-Scholl-Strale Q3 0,236 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,5 0,0 0 81,9 73,5
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,465 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -1,1 0,0 120 Lichtzeichengeregelt 82,0 73,6
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,472 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,9 0,0 113 Lichtzeichengeregelt 82,3 73,9
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,489 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,9 0,0 97 Lichtzeichengeregelt 82,7 74,3
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,505 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,3 0,0 80 Lichtzeichengeregelt 83,1 74,7
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,521 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,3 0,0 64 Lichtzeichengeregelt 83,6 75,1
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,538 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,9 0,0 48 Lichtzeichengeregelt 84,0 75,6
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,558 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,1 0,0 28 Lichtzeichengeregelt 84,3 75,9
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,564 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,3 0,0 21 Lichtzeichengeregelt 84,4 76,0
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,567 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,3 0,0 19 Lichtzeichengeregelt 84,5 76,1
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,570 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,3 0,0 15 Lichtzeichengeregelt 84,6 76,2
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,575 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,4 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,3
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,580 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,3 0,0 6 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,5
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,585 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,3 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,5
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,588 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,3 0,0 2 Lichtzeichengeregelt 84,8 76,4
Geschwister-Scholl-Strale Q3 0,593 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 0,5 0,2 0 82,2 73,8
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,595 11.092 647 93 50 50 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,7 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 84,5 76,1
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

JagerstraRe Qis 0,000 | 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 0,5 0,0 0 73,4 65,2
JagerstraRe Qis 0,020 | 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 0,8 0,1 0 73,6 65,3
JagerstraRe Qis 0,025 | 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 0,8 0,4 0 73,8 65,6
JagerstraRe Qis 0,027 | 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 0,8 0,0 0 73,4 65,2
JagerstraRRe Q15 0,044 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 0,5 1,0 0 74,5 66,2
JagerstraRRe Q15 0,060 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 0,5 0,2 0 73,7 65,4
JagerstraRRe Q15 0,071 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 0,5 0,9 0 74,3 66,0
JagerstraRRe Q15 0,081 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 0,5 1,0 0 74,5 66,2
JagerstraRe Qis 0,085 | 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 0,5 0,1 0 73,5 65,3
JagerstraRe Qis 0,088 | 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 1,9 0,0 0 73,4 65,2
JagerstraRe Qis 0,094 | 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 1,9 0,2 0 73,6 65,4
JagerstraRe Qis 0,096 | 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 1,9 1,0 0 74,4 66,2
JagerstraRRe Q15 0,101 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 1,9 0,2 0 73,7 65,4
JagerstraRRe Q15 0,104 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 1,9 1,0 0 74,4 66,1
JagerstraRRe Q15 0,106 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 1,9 0,0 0 73,4 65,2
JagerstraRRe Q15 0,170 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 0,8 0,3 0 73,7 65,4
JagerstraRe Qis 0,178 | 1.585 92 13 50 50 1,4 0,9 1,9 1,4 0,8 0,0 0 73,4 65,2
Pariser StraRe Ql 0,000 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,3 0,0 14 Lichtzeichengeregelt 87,1 78,7
Pariser StraRe Ql 0,000 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,2 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 87,3 78,9
Pariser StraRe Ql 0,002 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,2 0,0 2 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser StraRe Ql 0,004 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,2 0,0 Lichtzeichengeregelt 87,1 78,7
Pariser StraRe Ql 0,013 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,2 0,0 13 Lichtzeichengeregelt 86,8 78,4
Pariser StraRe Ql 0,014 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,3 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 87,1 78,7
Pariser StraRe Ql 0,028 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,2 0,0 28 Lichtzeichengeregelt 86,4 78,0

Ergebnis-Nr.: 23
Stand: 21.03.2025

SoundPLAN 9.0

Konzept dB plus GmbH
Wendalinusstralle 2 - 66606 Sankt Wendel
Tel. 06851/939893-0
www.konzept-dbplus.de

Tabelle BO1

Seite 7



Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl [ pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)
Pariser StraRe Ql 0,032 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,3 0,0 18 Lichtzeichengeregelt 86,7 78,2
Pariser StraRe Ql 0,043 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 1,2 0,0 43 Lichtzeichengeregelt 86,0 77,6
Pariser StraRe Ql 0,049 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,3 0,0 35 Lichtzeichengeregelt 86,2 77,8
Pariser StraRe Ql 0,061 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,8 0,0 61 Lichtzeichengeregelt 85,9 77,5
Pariser StraRe Ql 0,067 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,4 0,0 53 Lichtzeichengeregelt 85,8 77,3
Pariser StraRe Ql 0,073 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 1,4 0,0 49 Lichtzeichengeregelt 86,2 77,8
Pariser StraRe Ql 0,081 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,4 0,0 41 Lichtzeichengeregelt 86,4 77,9
Pariser StraRe Ql 0,087 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,4 0,0 72 Lichtzeichengeregelt 85,3 76,8
Pariser StraRe Ql 0,087 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,5 0,0 35 Lichtzeichengeregelt 86,5 78,1
Pariser StraRe Ql 0,094 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,0 0,0 28 Lichtzeichengeregelt 86,7 78,3
Pariser StraRe Ql 0,100 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,2 0,0 23 Lichtzeichengeregelt 86,8 78,4
Pariser Stralle Ql 0,105 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 17 Lichtzeichengeregelt 87,0 78,6
Pariser Stralle Ql 0,106 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,4 0,0 92 Lichtzeichengeregelt 84,8 76,3
Pariser Stralle Ql 0,116 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,0 0,0 7 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser Stralle Ql 0,120 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,0 0,0 2 Lichtzeichengeregelt 87,3 78,9
Pariser Stralle Ql 0,122 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,0 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 87,3 78,9
Pariser Stralle Ql 0,126 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,0 0,0 3 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser Stralle Ql 0,126 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,4 0,0 112 Lichtzeichengeregelt 84,5 76,1
Pariser Stralle Ql 0,130 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 8 Lichtzeichengeregelt 87,0 78,6
Pariser Stralle Ql 0,133 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,7 0,0 113 Lichtzeichengeregelt 84,5 76,1
Pariser StraRe Ql 0,134 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,7 0,0 112 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,3
Pariser StraRe Ql 0,141 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 19 Lichtzeichengeregelt 86,7 78,3
Pariser StraRe Ql 0,149 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,7 0,0 97 Lichtzeichengeregelt 85,1 76,7
Pariser StraRe Ql 0,152 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 30 Lichtzeichengeregelt 86,3 77,9
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl [ pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)
Pariser StraRe Ql 0,165 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,7 0,0 81 Lichtzeichengeregelt 85,5 77,1
Pariser StraRe Ql 0,171 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 48 Lichtzeichengeregelt 85,9 77,5
Pariser StraRe Ql 0,181 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,3 0,0 66 Lichtzeichengeregelt 85,8 77,4
Pariser StraRe Ql 0,189 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 66 Lichtzeichengeregelt 85,4 77,0
Pariser StraRe Ql 0,192 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,3 0,0 55 Lichtzeichengeregelt 86,1 77,7
Pariser StraRe Ql 0,203 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,3 0,0 43 Lichtzeichengeregelt 86,5 78,0
Pariser StraRe Ql 0,207 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 84 Lichtzeichengeregelt 85,0 76,6
Pariser StraRe Ql 0,221 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,9 0,0 25 Lichtzeichengeregelt 86,8 78,4
Pariser StraRe Ql 0,225 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 102 Lichtzeichengeregelt 84,6 76,2
Pariser StraRe Ql 0,230 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,9 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 86,9 78,5
Pariser StraRe Ql 0,230 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 87,0 78,6
Pariser StraRe Ql 0,237 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -1,1 0,0 9 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser StraRe Ql 0,238 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 115 Lichtzeichengeregelt 84,4 76,0
Pariser Stralle Ql 0,242 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 115 Lichtzeichengeregelt 84,6 76,2
Pariser Stralle Ql 0,246 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 87,3 78,9
Pariser Stralle Ql 0,246 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser Stralle Ql 0,256 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,0 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 87,0 78,5
Pariser Stralle Ql 0,257 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 101 Lichtzeichengeregelt 85,0 76,5
Pariser Stralle Ql 0,265 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,2 0,0 19 Lichtzeichengeregelt 86,7 78,3
Pariser Stralle Ql 0,271 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 87 Lichtzeichengeregelt 85,3 76,9
Pariser Stralle Ql 0,274 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -1,3 0,0 27 Lichtzeichengeregelt 86,5 78,1
Pariser Stralle Ql 0,284 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,7 0,0 37 Lichtzeichengeregelt 86,2 77,8
Pariser Stralle Ql 0,287 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 71 Lichtzeichengeregelt 85,8 77,3
Pariser Stralle Ql 0,295 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,7 0,0 48 Lichtzeichengeregelt 86,2 77,7
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)
Pariser StraRe Ql 0,303 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 54 Lichtzeichengeregelt 86,2 77,7
Pariser StraRe Ql 0,306 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,0 0,0 44 Lichtzeichengeregelt 86,4 77,9
Pariser StraRe Ql 0,318 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 32 Lichtzeichengeregelt 86,7 78,3
Pariser StraRe Ql 0,320 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 38 Lichtzeichengeregelt 86,6 78,1
Pariser StraRe Ql 0,334 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -0,6 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 87,1 78,7
Pariser StraRe Ql 0,336 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,1 0,0 22 Lichtzeichengeregelt 87,0 78,6
Pariser StraRe Ql 0,352 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,4 0,0 5 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser StraRe Ql 0,358 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 0,4 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser Stralle Ql 0,368 19.275 1124 161 50 50 1,5 0,9 1,7 1,0 -1,0 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 87,0 78,6
Pariser StraRe Q2 0,000 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 0,8 0,0 0 83,0 74,5
Pariser Stralle Q2 0,000 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -1,0 0,0 5 Lichtzeichengeregelt 85,9 77,5
Pariser Stralle Q2 0,005 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -1,0 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 85,8 77,4
Pariser Stralle Q2 0,015 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -0,6 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 85,6 77,1
Pariser Stralle Q2 0,025 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -0,9 0,0 20 Lichtzeichengeregelt 85,2 76,8
Pariser StraRe Q2 0,042 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -0,9 0,0 37 Lichtzeichengeregelt 84,8 76,4
Pariser StraRe Q2 0,059 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -0,5 0,0 54 Lichtzeichengeregelt 84,4 76,0
Pariser StraRe Q2 0,075 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -0,5 0,0 71 Lichtzeichengeregelt 84,0 75,5
Pariser StraRe Q2 0,092 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -0,5 0,0 87 Lichtzeichengeregelt 83,6 75,1
Pariser Stralle Q2 0,108 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -0,5 0,0 104 Lichtzeichengeregelt 83,2 74,7
Pariser Stralle Q2 0,125 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -0,5 0,0 120 Lichtzeichengeregelt 83,0 74,5
Pariser Stralle Q2 0,150 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 0,7 0,0 120 Lichtzeichengeregelt 83,1 74,7
Pariser Stralle Q2 0,162 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 0,7 0,0 108 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
Pariser Stralle Q2 0,173 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 1,0 0,0 96 Lichtzeichengeregelt 83,7 75,3
Pariser StraRe Q2 0,188 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 1,0 0,0 81 Lichtzeichengeregelt 84,1 75,7
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w

Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht

km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

Pariser StraRe Q2 0,203 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 1,0 0,0 66 Lichtzeichengeregelt 84,5 76,1
Pariser StraRe Q2 0,215 | 14304 | 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 1,2 0,0 0 83,0 74,5
Pariser StraRe Q2 0,218 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 1,0 0,0 51 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,4
Pariser StraRe Q2 0,233 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -1,5 0,0 36 Lichtzeichengeregelt 85,2 76,8
Pariser StraRe Q2 0,246 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 1,4 0,0 24 Lichtzeichengeregelt 85,4 77,0
Pariser StraRe Q2 0,252 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 1,8 0,0 18 Lichtzeichengeregelt 85,6 77,2
Pariser Stralle Q2 0,263 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -0,2 0,0 6 Lichtzeichengeregelt 85,9 77,4
Pariser Stralle Q2 0,270 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -0,2 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 85,9 77,5
Pariser Stralle Q2 0,274 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -0,3 0,0 5 Lichtzeichengeregelt 85,8 77,3
Pariser Stralle Q2 0,279 14.304 834 119 50 50 1,1 0,8 1,2 0,8 -0,3 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 85,6 77,2
Zufahrt Biontech West Q6 0,000 155 9 1 50 50 4,9 2,1 9,0 4,0 1,1 0,0 0 63,9 56,4
Zufahrt Biontech West Q6 0,037 155 9 1 50 50 49 2,1 9,0 4,0 0,4 0,2 0 64,1 56,6
Zufahrt Biontech West Q6 0,051 155 9 1 50 50 49 2,1 9,0 4,0 0,4 0,1 0 64,0 56,5
Zufahrt Biontech West Q6 0,054 155 9 1 50 50 4,9 2,1 9,0 4,0 0,4 0,0 0 63,9 56,4
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Nullfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

E! Konzept

Legende
StraBe StraBenname
Abschnittsname -
KM km Kilometrierung
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher taglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr im Zeitbereich Tag
M Nacht Kfz/h Mittlerer stindlicher Verkehr im Zeitbereich Nacht
vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw
vLkw km/h Geschwindigkeit Lkw
pLkw1l Tag % Prozentualer Anteil Lkw1 im Zeitbereich Tag
pLkw2 Tag % Prozentualer Anteil Lkw2 im Zeitbereich Tag
pLkw1 Nacht % Prozentualer Anteil Lkw1 im Zeitbereich Nacht
pLkw2 Nacht % Prozentualer Anteil Lkw2 im Zeitbereich Nacht
Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefélle)
Drefl dB Pegelerhdhung durch Reflexionen
Dist. KT (x) m Abstand zu Schnitt mit StraRenemissionslinie
KT Knotenpunkttyp
L'w Tag dB(A) Langenbezogener Schallleistungspegel im Zeitbereich Tag
L'w Nacht dB(A) Langenbezogener Schallleistungspegel im Zeitbereich Nacht
Konzept dB plus GmbH Tabelle BO1
Wendalinusstralle 2 - 66606 Sankt Wendel
Ergebnis-Nr.: 23 Tel. 06851/939893-0
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Planfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

lgl Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)
An der Goldgrube Qlo 0,000 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 0,0 0,0 1 Lichtzeichengeregelt 85,3 76,9
An der Goldgrube Qlo 0,001 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 0,0 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 85,2 76,9
An der Goldgrube Qlo 0,009 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 0,5 0,0 8 Lichtzeichengeregelt 85,0 76,7
An der Goldgrube Qlo 0,016 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 -0,6 0,0 15 Lichtzeichengeregelt 84,8 76,5
An der Goldgrube Q10 0,025 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 -0,6 1,0 24 Lichtzeichengeregelt 85,6 77,2
An der Goldgrube Q10 0,039 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 -0,6 1,0 38 Lichtzeichengeregelt 85,2 76,8
An der Goldgrube Q10 0,053 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 0,1 1,0 53 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,5
An der Goldgrube Q10 0,065 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 0,1 0,0 65 Lichtzeichengeregelt 83,6 75,3
An der Goldgrube Qlo 0,071 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 -0,5 0,0 70 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
An der Goldgrube Qlo 0,084 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 -0,5 0,2 83 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
An der Goldgrube Qlo 0,086 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 -0,5 0,0 85 Lichtzeichengeregelt 83,2 74,8
An der Goldgrube Qlo 0,089 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 -0,5 0,3 88 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
An der Goldgrube Q10 0,093 11.957 697 100 50 50 2,1 1,1 2,4 1,2 0,0 0,3 92 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,9
An der Goldgrube Q11 0,000 10.782 629 90 50 50 2,0 1,1 2,2 1,1 -0,2 0,0 0 81,9 73,4
An der Goldgrube Q11 0,007 10.782 629 90 50 50 2,0 1,1 2,2 1,1 0,4 0,2 0 82,0 73,6
An der Goldgrube Q11 0,076 10.782 629 90 50 50 2,0 1,1 2,2 1,1 -0,8 0,0 0 81,9 73,4
An der Goldgrube Q12 0,000 10.581 617 88 50 50 2,1 1,1 2,4 1,1 -0,1 0,0 0 81,8 73,4
An der Goldgrube Q12 0,011 10.581 617 88 50 50 2,1 1,1 2,4 1,1 -0,1 0,3 0 82,1 73,7
An der Goldgrube Q12 0,019 | 10.581 | 617 88 50 50 2,1 1,1 2,4 1,1 0,1 1,6 0 83,4 75,0
An der Goldgrube Q12 0,034 | 10581 | 617 88 50 50 2,1 1,1 2,4 1,1 0,1 1,3 0 83,1 74,7
An der Goldgrube Q12 0,037 | 10581 | 617 88 50 50 2,1 1,1 2,4 1,1 0,1 0,9 0 82,7 74,3
An der Goldgrube Q12 0,048 | 10.581 | 617 88 50 50 2,1 1,1 2,4 1,1 0,1 0,8 0 82,6 74,2
An der Goldgrube Q12 0,050 10.581 617 88 50 50 2,1 1,1 2,4 1,1 -0,1 0,0 0 81,8 73,4
An der Goldgrube Qi3 0,000 10.503 613 88 50 50 2,7 1,2 3,1 1,3 -0,1 0,0 0 81,9 73,5
An der Goldgrube Q13 0,010 10.503 613 88 50 50 2,7 1,2 3,1 1,3 -0,1 0,5 0 82,4 74,0
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Schalltechnisches Gutachten B} KOﬂZGpT

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Planfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)
An der Goldgrube Qi3 0,013 | 10.503 613 88 50 50 2,7 1,2 3,1 1,3 0,1 0,7 0 82,6 74,2
An der Goldgrube Qi3 0,022 | 10.503 613 88 50 50 2,7 1,2 3,1 1,3 0,1 0,9 0 82,8 74,4
An der Goldgrube Qi3 0,038 | 10.503 613 88 50 50 2,7 1,2 3,1 1,3 0,1 0,0 0 81,9 73,5
An der Goldgrube Ql4 0,000 | 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 0,1 0,0 0 81,8 73,4
An der Goldgrube Ql4 0,114 | 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 0,3 0,2 0 82,0 73,6
An der Goldgrube Q14 0,116 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 -0,3 0,0 0 81,8 73,4
An der Goldgrube Q14 0,123 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 0,2 0,2 0 82,1 73,7
An der Goldgrube Q14 0,134 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 0,2 0,0 0 81,8 73,4
An der Goldgrube Q14 0,143 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 -0,3 0,6 0 82,5 74,1
An der Goldgrube Ql4 0,148 | 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 0,3 0,1 0 82,0 73,6
An der Goldgrube Ql4 0,150 | 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 0,3 0,0 0 81,8 73,4
An der Goldgrube Ql4 0,152 | 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 0,2 0,4 0 82,2 73,9
An der Goldgrube Ql4 0,155 | 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 0,2 0,6 0 82,5 74,1
An der Goldgrube Q14 0,158 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 -0,2 0,0 0 81,8 73,4
An der Goldgrube Q14 0,165 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 -0,2 0,4 0 82,2 73,8
An der Goldgrube Q14 0,168 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 -0,2 0,3 0 82,2 73,8
An der Goldgrube Q14 0,171 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 -0,2 0,6 0 82,5 74,1
An der Goldgrube Ql4 0,180 | 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 0,2 0,0 0 81,8 73,4
An der Goldgrube Ql4 0,200 | 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 -0,4 0,4 0 82,2 73,8
An der Goldgrube Ql4 0,203 | 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 -0,4 0,8 0 82,7 74,3
An der Goldgrube Ql4 0,209 | 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 0,3 0,4 0 82,3 73,9
An der Goldgrube Q14 0,211 10.469 611 88 50 50 2,6 1,2 3,0 1,3 -0,3 0,0 0 81,8 73,4
An der Goldgrube Q8 0,000 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 0,4 0,0 15 Lichtzeichengeregelt 83,5 75,1
An der Goldgrube Q8 0,010 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,2 0,0 5 Lichtzeichengeregelt 83,7 75,3
An der Goldgrube Q8 0,015 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,2 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 83,6 75,2
Konzept dB plus GmbH Tabelle B02
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Planfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

lgl Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht

km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

An der Goldgrube Q8 0,030 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,1 0,0 14 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,9
An der Goldgrube Q8 0,038 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,1 0,0 23 Lichtzeichengeregelt 83,0 74,6
An der Goldgrube Q8 0,055 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,1 0,3 40 Lichtzeichengeregelt 82,9 74,5
An der Goldgrube Q8 0,065 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,1 0,0 50 Lichtzeichengeregelt 82,5 74,1
An der Goldgrube Q8 0,066 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,1 0,0 51 Lichtzeichengeregelt 82,5 74,1
An der Goldgrube Q8 0,067 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,1 0,1 52 Lichtzeichengeregelt 82,4 74,0
An der Goldgrube Q8 0,079 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,1 0,0 64 Lichtzeichengeregelt 82,1 73,7
An der Goldgrube Q8 0,087 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,1 0,0 71 Lichtzeichengeregelt 81,9 73,5
An der Goldgrube Q8 0,092 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,4 0,2 77 Lichtzeichengeregelt 82,0 73,6
An der Goldgrube Q8 0,098 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,4 0,0 83 Lichtzeichengeregelt 81,8 73,3
An der Goldgrube Q8 0,109 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,4 1,1 77 Lichtzeichengeregelt 83,0 74,6
An der Goldgrube Q8 0,119 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,4 0,0 67 Lichtzeichengeregelt 82,1 73,7
An der Goldgrube Q8 0,123 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,4 0,1 63 Lichtzeichengeregelt 82,4 73,9
An der Goldgrube Q8 0,131 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,4 1,0 55 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
An der Goldgrube Q8 0,135 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,4 1,0 51 Lichtzeichengeregelt 83,6 75,2
An der Goldgrube Q8 0,143 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,4 0,1 43 Lichtzeichengeregelt 82,8 74,4
An der Goldgrube Q8 0,147 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,4 0,0 39 Lichtzeichengeregelt 82,8 74,4
An der Goldgrube Q8 0,151 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,8 0,0 35 Lichtzeichengeregelt 83,0 74,6
An der Goldgrube Q8 0,165 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -0,8 0,0 21 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
An der Goldgrube Q8 0,178 8.369 488 70 50 50 1,9 1,0 2,2 1,1 -1,1 0,0 Lichtzeichengeregelt 83,7 75,2
Freiligrathstralle Q4 0,000 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,2 0,0 Lichtzeichengeregelt 80,4 72,0
Freiligrathstralle Q4 0,000 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,6 0,0 43 Lichtzeichengeregelt 79,5 71,1
Freiligrathstralle Q4 0,000 14.109 823 118 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,6 0,0 25 Lichtzeichengeregelt 83,0 74,7
Freiligrathstralle Q4 0,008 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 1,0 0,0 35 Lichtzeichengeregelt 79,8 71,4
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Planfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

B! Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl [ pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

Freiligrathstralle Q4 0,011 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,2 0,0 11 Lichtzeichengeregelt 80,1 71,7
Freiligrathstralle Q4 0,013 14.109 823 118 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,3 0,0 12 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
Freiligrathstralle Q4 0,020 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 1,0 0,0 23 Lichtzeichengeregelt 80,1 71,7
Freiligrathstrale Q4 0,021 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,4 0,0 21 Lichtzeichengeregelt 79,9 71,5
Freiligrathstrale Q4 0,026 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,2 0,0 26 Lichtzeichengeregelt 79,8 71,4
Freiligrathstralle Q4 0,031 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 1,2 0,0 30 Lichtzeichengeregelt 79,8 71,4
Freiligrathstralle Q4 0,033 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,1 0,0 11 Lichtzeichengeregelt 80,4 72,0
Freiligrathstrale Q4 0,034 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 1,9 0,0 27 Lichtzeichengeregelt 79,9 71,5
Freiligrathstralle Q4 0,037 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,7 0,0 24 Lichtzeichengeregelt 80,0 71,6
Freiligrathstralle Q4 0,043 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 80,2 71,9
Freiligrathstrale Q4 0,045 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -1,3 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 80,2 71,8
FreiligrathstralRe Q4 0,054 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,1 0,0 7 Lichtzeichengeregelt 80,4 72,0
FreiligrathstralRe Q4 0,061 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 80,4 72,1
FreiligrathstralRe Q4 0,063 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,9 0,0 20 Lichtzeichengeregelt 79,9 71,6
FreiligrathstralRe Q4 0,065 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -1,7 0,0 4 Lichtzeichengeregelt 80,3 71,9
FreiligrathstralRe Q4 0,067 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,2 0,0 24 Lichtzeichengeregelt 80,0 71,6
FreiligrathstralRe Q4 0,070 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,5 0,0 9 Lichtzeichengeregelt 80,2 71,8
FreiligrathstralRe Q4 0,077 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,4 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 80,0 71,6
FreiligrathstralRe Q4 0,077 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,3 0,0 15 Lichtzeichengeregelt 80,3 71,9
FreiligrathstralRe Q5 0,000 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,3 0,0 6 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
FreiligrathstralRe Q5 0,006 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,3 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
Freiligrathstrale Q5 0,008 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,4 0,0 3 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,9
Freiligrathstrale Q5 0,020 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,4 0,8 14 Lichtzeichengeregelt 83,9 75,5
Freiligrathstrale Q5 0,021 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,2 0,8 16 Lichtzeichengeregelt 83,7 75,3
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Planfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

lgl Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)
Freiligrathstrale Q5 0,034 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 0,5 0,8 29 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
Freiligrathstrale Q5 0,042 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 0,5 0,0 36 Lichtzeichengeregelt 82,5 74,1
Freiligrathstrale Q5 0,050 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 0,5 0,8 44 Lichtzeichengeregelt 83,1 74,7
Freiligrathstrale Q5 0,056 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 0,5 0,0 50 Lichtzeichengeregelt 82,2 73,8
FreiligrathstralRe Q5 0,058 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 0,5 0,0 52 Lichtzeichengeregelt 82,0 73,6
FreiligrathstralRe Q7 0,000 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,3 0,0 69 Lichtzeichengeregelt 81,8 73,4
FreiligrathstralRe Q7 0,006 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,3 0,8 63 Lichtzeichengeregelt 82,9 74,4
FreiligrathstralRe Q7 0,018 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,3 0,8 51 Lichtzeichengeregelt 83,2 74,7
FreiligrathstralRe Q7 0,031 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,1 0,8 38 Lichtzeichengeregelt 83,5 75,1
Freiligrathstrale Q7 0,044 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,1 0,8 25 Lichtzeichengeregelt 83,8 75,4
Freiligrathstrale Q7 0,057 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,1 0,0 12 Lichtzeichengeregelt 83,2 74,8
Freiligrathstralle Q7 0,061 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,0 0,0 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
Freiligrathstrale Q9 0,000 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 0,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,5
Freiligrathstrale Q9 0,004 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -1,0 0,0 4 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,3
FreiligrathstralRe Q9 0,013 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -1,0 0,7 13 Lichtzeichengeregelt 85,1 76,7
FreiligrathstralRe Q9 0,030 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -1,0 0,4 30 Lichtzeichengeregelt 84,4 76,0
FreiligrathstralRe Q9 0,044 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 0,6 0,4 a4 Lichtzeichengeregelt 84,1 75,7
FreiligrathstralRe Q9 0,050 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 0,6 0,0 50 Lichtzeichengeregelt 83,6 75,2
Freiligrathstrale Q9 0,061 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -1,2 0,0 61 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,9
Freiligrathstrale Q9 0,072 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -1,2 0,0 72 Lichtzeichengeregelt 83,0 74,6
Freiligrathstrale Q9 0,082 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -0,6 0,0 82 Lichtzeichengeregelt 82,6 74,2
Freiligrathstrale Q9 0,102 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -0,6 0,1 102 Lichtzeichengeregelt 82,3 73,9
FreiligrathstralRe Q9 0,116 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -0,6 0,0 116 Lichtzeichengeregelt 82,0 73,6
FreiligrathstralRe Q9 0,120 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -0,6 0,0 120 Lichtzeichengeregelt 81,9 73,5
FreiligrathstraRe Q9 0,130 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -0,6 0,3 0 82,3 73,9
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Planfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

lgl Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht

km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

Freiligrathstralle Q9 0,141 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -0,6 0,0 0 81,9 73,5
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,000 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,6 0,0 29 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,2
Geschwister-Scholl-StraRe Q3 0,000 | 11.584 | 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -0,5 0,3 0 82,4 74,0
Geschwister-Scholl-StraRe Q3 0,005 | 11.584 | 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -0,5 0,0 0 82,1 73,7
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,019 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -0,1 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 85,0 76,6
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,027 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -0,2 0,0 2 Lichtzeichengeregelt 85,1 76,7
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,029 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -0,2 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 85,1 76,6
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,036 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -0,1 0,0 7 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,4
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,045 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,0 0,0 17 Lichtzeichengeregelt 84,5 76,1
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,062 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,1 0,0 33 Lichtzeichengeregelt 84,1 75,7
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,080 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,7 0,0 51 Lichtzeichengeregelt 83,7 75,3
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,094 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,7 0,0 65 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,9
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,108 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,6 0,0 79 Lichtzeichengeregelt 82,9 74,5
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,126 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 1,0 0,0 97 Lichtzeichengeregelt 82,5 74,1
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,144 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 1,0 0,0 115 Lichtzeichengeregelt 82,2 73,8
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,149 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 1,0 0,0 120 Lichtzeichengeregelt 82,1 73,7
Geschwister-Scholl-Strale Q3 0,236 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,5 0,0 0 82,1 73,7
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,465 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -1,1 0,0 120 Lichtzeichengeregelt 82,2 73,8
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,472 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -0,9 0,0 113 Lichtzeichengeregelt 82,5 74,1
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,489 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -0,9 0,0 97 Lichtzeichengeregelt 82,9 74,5
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,505 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -0,3 0,0 80 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,9
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,521 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -0,3 0,0 64 Lichtzeichengeregelt 83,8 75,3
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,538 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -0,9 0,0 48 Lichtzeichengeregelt 84,2 75,8
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,558 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,1 0,0 28 Lichtzeichengeregelt 84,5 76,1
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Planfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

lgl Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht

km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,564 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,3 0,0 21 Lichtzeichengeregelt 84,6 76,2
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,567 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,3 0,0 19 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,3
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,570 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,3 0,0 15 Lichtzeichengeregelt 84,8 76,4
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,575 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,4 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,5
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,580 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,3 0,0 6 Lichtzeichengeregelt 85,1 76,7
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,585 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,3 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 85,1 76,7
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,588 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,3 0,0 2 Lichtzeichengeregelt 85,0 76,6
Geschwister-Scholl-Strale Q3 0,593 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 0,5 0,2 0 82,4 74,0
Geschwister-Scholl-StralRe Q3 0,595 11.584 676 97 50 50 1,8 1,0 2,0 1,1 -0,7 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,3
JagerstraRRe Q15 0,000 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 0,5 0,0 0 74,2 65,8
JagerstraRRe Q15 0,020 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 0,8 0,1 0 74,4 66,0
JagerstraRe Qis 0,025 | 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 0,8 0,4 0 74,6 66,2
JagerstraRe Qis 0,027 | 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 0,8 0,0 0 74,2 65,8
JagerstraRe Qis 0,044 | 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 0,5 1,0 0 75,3 66,9
JagerstraRe Qis 0,060 | 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 0,5 0,2 0 74,5 66,1
JagerstraRRe Q15 0,071 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 0,5 0,9 0 75,1 66,7
JagerstraRRe Q15 0,081 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 0,5 1,0 0 75,3 66,9
JagerstraRRe Q15 0,085 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 0,5 0,1 0 74,3 65,9
JagerstraRRe Q15 0,088 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 1,9 0,0 0 74,2 65,8
JagerstraRe Qis 0,094 | 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 1,9 0,2 0 74,4 66,0
JagerstraRe Qis 0,096 | 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 1,9 1,0 0 75,2 66,8
JagerstraRe Qis 0,101 | 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 1,9 0,2 0 74,5 66,1
JagerstraRe Qis 0,104 | 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 1,9 1,0 0 75,2 66,8
JagerstraRRe Q15 0,106 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 1,9 0,0 0 74,2 65,8
JagerstralRe Q15 0,170 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 0,8 0,3 0 74,5 66,1
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Planfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

B! Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl [ pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht

km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

JagerstraRe Qis 0,178 | 1.889 110 16 50 50 1,5 0,9 1,6 1,1 0,8 0,0 0 74,2 65,8
Pariser StraRe Ql 0,000 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,3 0,0 14 Lichtzeichengeregelt 87,4 79,0
Pariser StraRe Ql 0,000 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,2 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 87,5 79,1
Pariser StraRe Ql 0,002 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,2 0,0 2 Lichtzeichengeregelt 87,5 79,0
Pariser StraRe Ql 0,004 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,2 0,0 4 Lichtzeichengeregelt 87,3 78,9
Pariser StraRe Ql 0,013 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,2 0,0 13 Lichtzeichengeregelt 87,0 78,6
Pariser StraRe Ql 0,014 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,3 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 87,3 78,9
Pariser StraRe Ql 0,028 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,2 0,0 28 Lichtzeichengeregelt 86,7 78,2
Pariser StraRe Ql 0,032 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,3 0,0 18 Lichtzeichengeregelt 86,9 78,5
Pariser StraRe Ql 0,043 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 1,2 0,0 43 Lichtzeichengeregelt 86,3 77,8
Pariser StraRe Ql 0,049 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,3 0,0 35 Lichtzeichengeregelt 86,5 78,0
Pariser StraRe Ql 0,061 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,8 0,0 61 Lichtzeichengeregelt 86,2 77,8
Pariser StraRe Ql 0,067 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,4 0,0 53 Lichtzeichengeregelt 86,0 77,6
Pariser StraRe Ql 0,073 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 1,4 0,0 49 Lichtzeichengeregelt 86,4 78,0
Pariser Stralle Ql 0,081 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,4 0,0 41 Lichtzeichengeregelt 86,6 78,2
Pariser Stralle Ql 0,087 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,4 0,0 72 Lichtzeichengeregelt 85,5 77,1
Pariser Stralle Ql 0,087 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,5 0,0 35 Lichtzeichengeregelt 86,8 78,3
Pariser Stralle Ql 0,094 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,0 0,0 28 Lichtzeichengeregelt 86,9 78,5
Pariser Stralle Ql 0,100 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,2 0,0 23 Lichtzeichengeregelt 87,0 78,6
Pariser Stralle Ql 0,105 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 17 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser Stralle Ql 0,106 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,4 0,0 92 Lichtzeichengeregelt 85,0 76,6
Pariser Stralle Ql 0,116 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,0 0,0 7 Lichtzeichengeregelt 87,4 79,0
Pariser StraRe Ql 0,120 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,0 0,0 2 Lichtzeichengeregelt 87,5 79,1
Pariser StraRe Ql 0,122 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,0 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 87,5 79,1
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Planfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

B! Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl [ pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

Pariser StraRe Ql 0,126 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,0 0,0 3 Lichtzeichengeregelt 87,4 79,0
Pariser StraRe Ql 0,126 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,4 0,0 112 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,3
Pariser StraRe Ql 0,130 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 8 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser StraRe Ql 0,133 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,7 0,0 113 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,3
Pariser StraRe Ql 0,134 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,7 0,0 112 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,5
Pariser StraRe Ql 0,141 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 19 Lichtzeichengeregelt 86,9 78,5
Pariser StraRe Ql 0,149 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,7 0,0 97 Lichtzeichengeregelt 85,3 76,9
Pariser StraRe Ql 0,152 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 30 Lichtzeichengeregelt 86,6 78,2
Pariser StraRe Ql 0,165 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,7 0,0 81 Lichtzeichengeregelt 85,7 77,3
Pariser StraRe Ql 0,171 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 48 Lichtzeichengeregelt 86,1 77,7
Pariser StraRe Ql 0,181 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,3 0,0 66 Lichtzeichengeregelt 86,0 77,6
Pariser StraRe Ql 0,189 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 66 Lichtzeichengeregelt 85,7 77,3
Pariser StraRe Ql 0,192 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,3 0,0 55 Lichtzeichengeregelt 86,3 77,9
Pariser StraRe Ql 0,203 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,3 0,0 43 Lichtzeichengeregelt 86,7 78,3
Pariser StraRe Ql 0,207 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 84 Lichtzeichengeregelt 85,2 76,8
Pariser StraRe Ql 0,221 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,9 0,0 25 Lichtzeichengeregelt 87,0 78,6
Pariser StraRe Ql 0,225 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 102 Lichtzeichengeregelt 84,8 76,4
Pariser StraRe Ql 0,230 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,9 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 87,1 78,7
Pariser StraRe Ql 0,230 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser Stralle Ql 0,237 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -1,1 0,0 9 Lichtzeichengeregelt 87,4 79,0
Pariser Stralle Ql 0,238 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 115 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,3
Pariser Stralle Ql 0,242 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 115 Lichtzeichengeregelt 84,8 76,4
Pariser Stralle Ql 0,246 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 87,5 79,1
Pariser Stralle Ql 0,246 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 87,4 79,0
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Planfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

B! Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl [ pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

Pariser StraRe Ql 0,256 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,0 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser StraRe Ql 0,257 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 101 Lichtzeichengeregelt 85,2 76,8
Pariser StraRe Ql 0,265 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,2 0,0 19 Lichtzeichengeregelt 87,0 78,6
Pariser StraRe Ql 0,271 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 87 Lichtzeichengeregelt 85,6 77,2
Pariser StraRe Ql 0,274 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -1,3 0,0 27 Lichtzeichengeregelt 86,7 78,3
Pariser StraRe Ql 0,284 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,7 0,0 37 Lichtzeichengeregelt 86,5 78,1
Pariser StraRe Ql 0,287 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 71 Lichtzeichengeregelt 86,0 77,6
Pariser StraRe Ql 0,295 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,7 0,0 48 Lichtzeichengeregelt 86,4 78,0
Pariser StraRe Ql 0,303 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 54 Lichtzeichengeregelt 86,4 78,0
Pariser StraRe Ql 0,306 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,0 0,0 44 Lichtzeichengeregelt 86,6 78,2
Pariser StraRe Ql 0,318 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 32 Lichtzeichengeregelt 87,0 78,5
Pariser StraRe Ql 0,320 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 38 Lichtzeichengeregelt 86,8 78,4
Pariser StraRe Ql 0,334 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -0,6 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 87,3 78,9
Pariser StraRe Ql 0,336 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,1 0,0 22 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser StraRe Ql 0,352 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,4 0,0 5 Lichtzeichengeregelt 87,5 79,1
Pariser Stralle Ql 0,358 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 0,4 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 87,4 79,0
Pariser Stralle Ql 0,368 20.266 1182 169 50 50 1,6 1,0 1,8 1,0 -1,0 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 87,2 78,8
Pariser Stralle Q2 0,000 | 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 0,8 0,0 0 83,1 74,7
Pariser Stralle Q2 0,000 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -1,0 0,0 5 Lichtzeichengeregelt 86,1 77,6
Pariser Stralle Q2 0,005 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -1,0 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 86,0 77,6
Pariser Stralle Q2 0,015 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -0,6 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 85,7 77,3
Pariser StraRe Q2 0,025 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -0,9 0,0 20 Lichtzeichengeregelt 85,4 77,0
Pariser StraRe Q2 0,042 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -0,9 0,0 37 Lichtzeichengeregelt 85,0 76,5
Pariser StraRe Q2 0,059 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -0,5 0,0 54 Lichtzeichengeregelt 84,6 76,1

Ergebnis-Nr.: 24
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
StraRenverkehrslarm, Prognose-Planfall
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

lgl Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht

km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

Pariser StraRe Q2 0,075 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -0,5 0,0 71 Lichtzeichengeregelt 84,1 75,7
Pariser StraRe Q2 0,092 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -0,5 0,0 87 Lichtzeichengeregelt 83,7 75,3
Pariser StraRe Q2 0,108 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -0,5 0,0 104 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,9
Pariser StraRe Q2 0,125 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -0,5 0,0 120 Lichtzeichengeregelt 83,1 74,7
Pariser StraRe Q2 0,150 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 0,7 0,0 120 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,8
Pariser Stralle Q2 0,162 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 0,7 0,0 108 Lichtzeichengeregelt 83,6 75,1
Pariser Stralle Q2 0,173 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 1,0 0,0 96 Lichtzeichengeregelt 83,9 75,5
Pariser Stralle Q2 0,188 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 1,0 0,0 81 Lichtzeichengeregelt 84,3 75,8
Pariser Stralle Q2 0,203 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 1,0 0,0 66 Lichtzeichengeregelt 84,6 76,2
Pariser StraRe Q2 0,215 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 1,2 0,0 0 83,1 74,7
Pariser Stralle Q2 0,218 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 1,0 0,0 51 Lichtzeichengeregelt 85,0 76,6
Pariser StraRe Q2 0,233 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -1,5 0,0 36 Lichtzeichengeregelt 85,4 76,9
Pariser StraRe Q2 0,246 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 1,4 0,0 24 Lichtzeichengeregelt 85,6 77,2
Pariser StraRe Q2 0,252 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 1,8 0,0 18 Lichtzeichengeregelt 85,8 77,4
Pariser StraRe Q2 0,263 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -0,2 0,0 6 Lichtzeichengeregelt 86,0 77,6
Pariser Stralle Q2 0,270 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -0,2 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 86,1 77,6
Pariser Stralle Q2 0,274 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -0,3 0,0 5 Lichtzeichengeregelt 85,9 77,5
Pariser Stralle Q2 0,279 14.803 863 123 50 50 1,1 0,8 1,3 0,9 -0,3 0,0 10 Lichtzeichengeregelt 85,8 77,4
Zufahrt Biontech West Q6 0,000 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 1,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 80,0 71,6
Zufahrt Biontech West Q6 0,018 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 0,3 0,0 18 Lichtzeichengeregelt 79,7 71,3
Zufahrt Biontech West Q6 0,027 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 0,4 1,2 27 Lichtzeichengeregelt 80,7 72,3
Zufahrt Biontech West Q6 0,038 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 0,4 1,0 38 Lichtzeichengeregelt 80,1 71,7
Zufahrt Biontech West Q6 0,057 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 1,0 1,2 57 Lichtzeichengeregelt 79,9 71,5
Zufahrt Biontech West Q6 0,072 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 1,0 0,0 72 Lichtzeichengeregelt 78,2 69,9
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
Neubau und wesentliche Anderung, innerhalb Bauabschnitt
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

SoundPLAN 9.0

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl [ pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht

km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

Freiligrathstralle Q4 0,000 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,2 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 80,4 72,0
Freiligrathstralle Q4 0,000 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,6 0,0 43 Lichtzeichengeregelt 79,5 71,1
Freiligrathstralle Q4 0,000 14.109 823 118 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,6 0,0 25 Lichtzeichengeregelt 83,0 74,7
Freiligrathstralle Q4 0,008 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 1,0 0,0 35 Lichtzeichengeregelt 79,8 71,4
Freiligrathstralle Q4 0,011 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,2 0,0 11 Lichtzeichengeregelt 80,1 71,7
Freiligrathstralle Q4 0,013 14.109 823 118 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,3 0,0 12 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
Freiligrathstralle Q4 0,020 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 1,0 0,0 23 Lichtzeichengeregelt 80,1 71,7
Freiligrathstrale Q4 0,021 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,4 0,0 21 Lichtzeichengeregelt 79,9 71,5
Freiligrathstrale Q4 0,026 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,2 0,0 26 Lichtzeichengeregelt 79,8 71,4
Freiligrathstralle Q4 0,031 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 1,2 0,0 30 Lichtzeichengeregelt 79,8 71,4
Freiligrathstralle Q4 0,033 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,1 0,0 11 Lichtzeichengeregelt 80,4 72,0
Freiligrathstrale Q4 0,034 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 1,9 0,0 27 Lichtzeichengeregelt 79,9 71,5
Freiligrathstralle Q4 0,037 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,7 0,0 24 Lichtzeichengeregelt 80,0 71,6
Freiligrathstralle Q4 0,043 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 80,2 71,9
Freiligrathstrale Q4 0,045 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -1,3 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 80,2 71,8
Freiligrathstralle Q4 0,054 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,1 0,0 7 Lichtzeichengeregelt 80,4 72,0
Freiligrathstralle Q4 0,061 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,1 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 80,4 72,1
Freiligrathstralle Q4 0,063 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,9 0,0 20 Lichtzeichengeregelt 79,9 71,6
Freiligrathstralle Q4 0,065 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -1,7 0,0 4 Lichtzeichengeregelt 80,3 71,9
Freiligrathstralle Q4 0,067 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,2 0,0 24 Lichtzeichengeregelt 80,0 71,6
Freiligrathstralle Q4 0,070 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,5 0,0 9 Lichtzeichengeregelt 80,2 71,8
Freiligrathstralle Q4 0,077 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 -0,4 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 80,0 71,6
Freiligrathstralle Q4 0,077 7.055 411 59 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,3 0,0 15 Lichtzeichengeregelt 80,3 71,9
Freiligrathstralle Q5 0,000 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,3 0,0 6 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0

Konzept dB plus GmbH Tabelle CO1
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
Neubau und wesentliche Anderung, innerhalb Bauabschnitt
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)
Freiligrathstrale Q5 0,006 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,3 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
Freiligrathstrale Q5 0,008 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,4 0,0 3 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,8
Freiligrathstrale Q5 0,021 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,2 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 82,9 74,5
Freiligrathstrale Q5 0,034 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 0,5 0,1 29 Lichtzeichengeregelt 82,8 74,4
FreiligrathstralRe Q5 0,036 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 0,5 0,0 30 Lichtzeichengeregelt 82,5 74,1
FreiligrathstralRe Q5 0,054 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 0,5 0,0 48 Lichtzeichengeregelt 82,1 73,6
FreiligrathstralRe Q7 0,000 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,3 0,0 69 Lichtzeichengeregelt 81,9 73,5
FreiligrathstralRe Q7 0,010 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,3 0,6 59 Lichtzeichengeregelt 82,7 74,3
FreiligrathstralRe Q7 0,020 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,3 0,0 49 Lichtzeichengeregelt 82,3 73,9
Freiligrathstrale Q7 0,022 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,3 0,7 47 Lichtzeichengeregelt 83,1 74,7
Freiligrathstrale Q7 0,031 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,1 0,7 38 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
Freiligrathstrale Q7 0,049 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,1 0,2 20 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,8
Freiligrathstrale Q7 0,056 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,1 0,0 13 Lichtzeichengeregelt 83,2 74,8
FreiligrathstralRe Q7 0,061 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,0 0,0 8 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
FreiligrathstralRe Q9 0,000 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 0,0 0,0 3 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,5
FreiligrathstralRe Q9 0,003 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 0,0 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 84,9 76,5
FreiligrathstralRe Q9 0,007 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -1,0 0,0 5 Lichtzeichengeregelt 84,7 76,3
FreiligrathstralRe Q9 0,016 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -1,0 0,7 14 Lichtzeichengeregelt 85,1 76,7
Freiligrathstrale Q9 0,033 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -1,0 0,4 31 Lichtzeichengeregelt 84,4 76,0
Freiligrathstrale Q9 0,047 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 0,6 0,4 44 Lichtzeichengeregelt 84,1 75,7
Freiligrathstrale Q9 0,053 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 0,6 0,0 50 Lichtzeichengeregelt 83,5 75,1
Freiligrathstrale Q9 0,064 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -1,2 0,0 61 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,9
FreiligrathstralRe Q9 0,075 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -1,2 0,0 72 Lichtzeichengeregelt 83,0 74,6
FreiligrathstralRe Q9 0,086 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -0,6 0,0 83 Lichtzeichengeregelt 82,6 74,2
FreiligrathstralRe Q9 0,106 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -0,6 0,1 103 Lichtzeichengeregelt 82,3 73,9
Konzept dB plus GmbH Tabelle CO1
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
Neubau und wesentliche Anderung, innerhalb Bauabschnitt
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

El Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)
Freiligrathstrale Q9 0,120 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -0,6 0,0 117 Lichtzeichengeregelt 82,0 73,6
Freiligrathstrale Q9 0,123 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 -0,6 0,0 120 Lichtzeichengeregelt 81,9 73,5
FreiligrathstraRe Q9 0,134 | 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 0,6 0,3 0 82,3 73,9
FreiligrathstraRe Q9 0,145 | 10.588 617 88 50 50 3,1 1,3 3,4 1,3 0,6 0,0 0 81,9 73,5
Zufahrt Biontech West Q6 0,000 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 1,1 0,0 Lichtzeichengeregelt 80,0 71,6
Zufahrt Biontech West Q6 0,018 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 0,3 0,0 18 Lichtzeichengeregelt 79,7 71,3
Zufahrt Biontech West Q6 0,027 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 0,4 0,0 27 Lichtzeichengeregelt 79,4 71,1
Zufahrt Biontech West Q6 0,036 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 0,4 0,2 36 Lichtzeichengeregelt 79,3 70,9
Zufahrt Biontech West Q6 0,052 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 0,4 0,0 52 Lichtzeichengeregelt 78,9 70,5
Zufahrt Biontech West Q6 0,057 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 1,0 0,0 57 Lichtzeichengeregelt 78,6 70,2
Zufahrt Biontech West Q6 0,072 3.537 206 30 50 50 3,4 1,4 3,8 1,5 1,0 0,0 72 Lichtzeichengeregelt 78,2 69,9
Konzept dB plus GmbH Tabelle CO1
Wendalinusstralle 2 - 66606 Sankt Wendel
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
Neubau und wesentliche Anderung, innerhalb Bauabschnitt
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

E! Konzept

Legende
StraBe StraBenname
Abschnittsname -
KM km Kilometrierung
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher taglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr im Zeitbereich Tag
M Nacht Kfz/h Mittlerer stindlicher Verkehr im Zeitbereich Nacht
vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw
vLkw km/h Geschwindigkeit Lkw
pLkw1l Tag % Prozentualer Anteil Lkw1 im Zeitbereich Tag
pLkw2 Tag % Prozentualer Anteil Lkw2 im Zeitbereich Tag
pLkw1 Nacht % Prozentualer Anteil Lkw1 im Zeitbereich Nacht
pLkw2 Nacht % Prozentualer Anteil Lkw2 im Zeitbereich Nacht
Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefélle)
Drefl dB Pegelerhdhung durch Reflexionen
Dist. KT (x) m Abstand zu Schnitt mit StraRenemissionslinie
KT Knotenpunkttyp
L'w Tag dB(A) Langenbezogener Schallleistungspegel im Zeitbereich Tag
L'w Nacht dB(A) Langenbezogener Schallleistungspegel im Zeitbereich Nacht
Konzept dB plus GmbH Tabelle CO1
Wendalinusstralle 2 - 66606 Sankt Wendel
Ergebnis-Nr.: 22 Tel. 06851/939893-0
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (053)", Mainz
Neubau und wesentliche Anderung, auRerhalb Bauabschnitt
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

lgl Konzept

StraRe Abschnittsname KM DTV M M vPkw vLkw pLkwl | pLkw2 | pLkwl | pLkw2 | Steigung Drefl | Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag Nacht Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht

km Kfz/24h | Kfz/h Kfz/h km/h km/h % % % % % dB m dB(A) dB(A)

Freiligrathstralle Q4 0,000 14.109 823 118 50 50 2,3 1,1 2,6 1,2 0,3 0,0 8 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
Freiligrathstrale Q5 0,000 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,3 0,0 6 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
Freiligrathstrale Q5 0,006 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,3 0,0 0 Lichtzeichengeregelt 83,4 75,0
Freiligrathstrale Q5 0,008 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,4 0,0 3 Lichtzeichengeregelt 83,3 74,8
Freiligrathstrale Q5 0,021 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,2 0,0 16 Lichtzeichengeregelt 82,9 74,5
Freiligrathstrale Q5 0,034 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 0,5 0,1 29 Lichtzeichengeregelt 82,8 74,4
Freiligrathstrale Q5 0,036 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 0,5 0,0 30 Lichtzeichengeregelt 82,5 74,1
Freiligrathstralle Q5 0,054 14.060 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 0,5 0,0 48 Lichtzeichengeregelt 82,1 73,6
FreiligrathstraRe Q7 0,000 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,3 0,0 0 80,5 72,1
FreiligrathstraRe Q7 0,010 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,3 0,6 0 81,1 72,6
FreiligrathstraRe Q7 0,020 | 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,3 0,0 0 80,5 72,1
FreiligrathstraRe Q7 0,022 | 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -1,3 0,7 0 81,1 72,7
FreiligrathstraRe Q7 0,049 | 14.057 820 117 50 50 2,3 1,1 2,6 1,1 -0,1 0,2 0 80,7 72,2

Konzept dB plus GmbH Tabelle C02
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (O 53)", Mainz blg! Konze pt
a

dBplus:

Gewerbeldrm aus dem Plangebiet
Gerauschkontingentierung nach DIN 45691

Kontingentierung fiir: Tageszeitraum

55,0 55,0 55,0 55,0 45,0 55,0 60,0 60,0 60,0 55,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55,0 55,0 55,0 55,0 45,0 55,0 60,0 60,0 60,0 55,0

28,8 35,2 36,7 35,2 24,7 33,0 27,3 28,8 25,6
36,6 28,9 30,4 35,9 28,5 33,2 30,8 27,6 25,1
45,1 31,2 31,8 35,5 41,6 36,3 39,5 32,3 30,6
37,8 34,9 34,8 35,9 39,2 44,3 44,2 35,7 32,9
33,9 46,4 40,4 35,9 32,1 41,3 35,4 41,6 37,4
34,6 42,9 39,3 36,1 32,9 44,5 36,8 44,0 38,4
32,9 40,1 36,7 33,8 32,3 38,7 35,3 42,9 42,5
35,5 42,1 38,9 36,3 34,9 42,2 38,3 48,1 45,6
32,3 37,6 34,9 32,8 32,0 39,5 35,6 47,7 45,0
47,5 50,1 46,6 44,9 45,3 50,4 47,7 52,8 50,1
7,5 4,9 8,4 0,1 9,7 9,6 12,3 7,2 4,9
Konzept dB plus GmbH Tabelle DO1
WendalinusstraRe 2 - 66606 Sankt Wendel
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (O 53)", Mainz blg! Konze pt
a

dBplus:

Gewerbeldrm aus dem Plangebiet
Gerauschkontingentierung nach DIN 45691

Kontingentierung fiir: Nachtzeitraum

40,0 40,0 40,0 40,0 35,0 55,0 45,0 45,0 45,0 40,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40,0 40,0 40,0 40,0 35,0 55,0 45,0 45,0 45,0 40,0

19,8 26,2 27,7 26,2 15,7 24,0 18,3 19,8 16,6
26,6 18,9 20,4 25,9 18,5 23,2 20,8 17,6 15,1
35,1 21,2 21,8 25,5 31,6 26,3 29,5 22,3 20,6
27,8 24,9 24,8 25,9 29,2 34,3 34,2 25,7 22,9
21,9 34,4 28,4 23,9 20,1 29,3 23,4 29,6 25,4
24,6 32,9 29,3 26,1 22,9 34,5 26,8 34,0 28,4
22,9 30,1 26,7 23,8 22,3 28,7 25,3 32,9 32,5
25,5 32,1 28,9 26,3 24,9 32,2 28,3 38,1 35,6
22,3 27,6 24,9 22,8 22,0 29,5 25,6 37,7 35,0
37,4 39,5 36,3 34,9 35,2 40,2 37,6 42,6 40,0
2,6 0,5 3,7 0,1 19,8 4,8 7,4 2,4 0,0
Konzept dB plus GmbH Tabelle DO1
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (O 53)", Mainz

Gewerbeldarm aus dem Plangebiet
Gerauschkontingentierung nach DIN 45691

E} Konzept

Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Emissionskontingente

Teilfliche L(EK),T L(EK),N

S0 1.1 46 37
S0 1.2 46 36
s01.3 53 43
S0 1.4 50 40
s02.1 60 48
5022 60 50
s03.1 60 50
503.2 60 50
5033 60 50

Ergebnis-Nr.: 21
Stand: 21.03.2025

SoundPLANnNoise 9.0
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Neues Stadtquartier ehemalige GFZ-Kaserne (O 53)", Mainz

Gewerbeldarm aus dem Plangebiet
Gerauschkontingentierung nach DIN 45691

E! Konzept

Referenzpunkt
DN X | Y
AT @
%&, oXp? 51 He 447581,23 5537479,15
s >
. e C
q
S % x ) C =1 Sektoren mit Zusatzkontingenten
L)
i A = e a0 () Cl Sektor Anfang | Ende | EK,zus,T EK,zus,N
5\ [}
N ™ L 5 a =l A 53,9 74,7 7 2
S Sl . B 74,7 138,2 9 4
[
w u LE N c 138,2 192,8 4 0
L/ L) =
' l I ‘ ) Ll D 192,8 234,9 7 2
5 =l E 234,9 318,2 4 0
L0 -
=4 F 318,2 358,8 8 3
< G 358,8 53,9 0 0
r
O L4 2 9
¥ Sand &
3 Ny f; S
@ .
7 l |
Konzept dB plus GmbH Tabelle DO1
Wendalinusstrale 2 - 66606 Sankt Wendel
Ergebnis-Nr.: 21 Tel. 06851/939893-0
Stand: 21.03.2025 www-konzept-dbplus.de Seite 4

SoundPLANnNoise 9.0




	22034-01-text
	1 Entwicklungsabsichten und örtliche Gegebenheiten
	2 Schalltechnische Aufgabenstellungen und Vorgehensweise
	3 Immissionsschutz- und planungsrechtliche Grundlagen
	3.1 Verkehrslärm
	3.2 Neubau und wesentliche Änderung von Straßen
	3.3 Zunahme des Verkehrslärms
	3.4 Gewerbelärm
	3.5 Lärm durch Parkierungsanlagen

	4 Eingangsdaten
	5 Digitales Simulationsmodell
	6 Verkehrslärm
	6.1 Ermittlung der Geräuschemissionen Straßenverkehr
	6.2 Ermittlung der Geräuschemissionen Schienenverkehr
	6.3 Ermittlung der Geräuschimmissionen
	6.4 Darstellung der Berechnungsergebnisse
	6.5 Beurteilung der Berechnungsergebnisse
	6.6 Schallschutzkonzept – Verkehrslärm
	6.6.1 Mögliche Schallschutzmaßnahmen
	6.6.2 Schallschutzmaßnahmen an Schallquellen
	6.6.3 Schallschutzmaßnahmen auf dem Ausbreitungsweg
	6.6.4 Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden
	6.6.5 Bewertung des Schallschutzkonzepts
	6.6.6 Schallschutzmaßnahmenkatalog


	7 Neubau und wesentliche Änderung
	7.1 Wesentliche Änderung innerhalb des Bauabschnitts
	7.1.1 Ermittlung der Geräuschemissionen Straßenverkehr
	7.1.2 Ermittlung der Geräuschimmissionen
	7.1.3 Darstellung der Berechnungsergebnisse
	7.1.4 Beurteilung der Berechnungsergebnisse
	7.1.5 Schallschutzkonzept

	7.2 Wesentliche Änderung außerhalb des Bauabschnitts
	7.2.1 Ermittlung der Geräuschemissionen Straßenverkehr
	7.2.2 Ermittlung der Geräuschimmissionen
	7.2.3 Darstellung der Berechnungsergebnisse
	7.2.4 Beurteilung der Berechnungsergebnisse
	7.2.5 Schallschutzkonzept


	8 Zunahme des Verkehrslärms
	8.1 Schalltechnische Beurteilungskriterien
	8.2 Ermittlung der Geräuschemissionen Straßenverkehr
	8.3 Ermittlung der Geräuschimmissionen
	8.4 Darstellung der Berechnungsergebnisse
	8.5 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

	9 Gewerbelärm
	9.1 Beispielhafte Geräuschkontingentierung
	9.1.1 Abgrenzung überplanender emittierender Gebiete
	9.1.2 Auswahl der maßgeblichen Immissionsorte
	9.1.3 Ermittlung der Vorbelastung
	9.1.4 Festlegung der Planwerte
	9.1.5 Bestimmung der Emissionskontingente für die Teilflächen
	9.1.6 Beurteilung der Geräuschkontingentierung

	9.2 Schallschutzkonzept

	10 Anlagenlärm durch Parkierungsanlagen
	10.1 Gewerblich genutzte Parkierungsanlagen
	10.2 Parkierungsanlagen von Wohnbebauung

	11 Zusammenfassung
	12 Quellenverzeichnis

	Anhang A
	A01.plt
	A02.plt
	A03.plt
	A04.plt
	A05.plt
	A06.plt
	A07.plt
	A08.plt
	A09.plt
	A10.plt
	A11.plt
	A12.plt
	A13.plt
	A14.plt
	A15.plt
	A16.plt
	A17.plt
	A18.plt
	A19.plt
	A20.plt

	Anhang B
	B01
	B02
	B03

	Anhang C
	C01
	C02

	Anhang D

